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Gesetzentwurf 
der Staatsregierung 

zur Anpassung der Bezüge 2009/2010  
(BayBVAnpG 2009/2010) 

A) Problem 

I. Bezügeanpassung 

Die Tarifvertragsparteien haben in den Tarifverhandlungen für den öffentli-
chen Dienst der Länder am 1. März 2009 vereinbart, dass die Tabellenentgel-
te der Beschäftigten des Freistaates Bayern ab 1. März 2009 um einen So-
ckelbetrag von 40 Euro und anschließend um 3,0 v. H. und ab 1. März 2010 
um 1,2 v. H. erhöht werden. Außerdem erhalten die Beschäftigten der Ent-
geltgruppen 1 bis 15 eine Einmalzahlung von 40 Euro. Auszubildende sowie 
Praktikanten und Praktikantinnen erhalten monatlich 60 Euro in 2009 und die 
Linearanpassung zum 1. März 2010. Die Beamten und Beamtinnen, die Rich-
ter und Richterinnen in Bayern sowie die Versorgungsempfänger und Versor-
gungsempfängerinnen sind an dieser Entwicklung zu beteiligen. 

II. Änderung dienstrechtlicher Vorschriften 

1. Die Altersteilzeit ermöglicht den Beamten und Beamtinnen den gleiten-
den Übergang aus dem aktiven Berufsleben in den altersbedingten Ruhe-
stand, indem ihnen ab Vollendung des 60. Lebensjahres (bei Schwerbe-
hinderung 58., in Verwaltungsreformbereichen 55. Lebensjahr) bis zum 
Beginn des Ruhestands eine Teilzeitbeschäftigung mit der Hälfte der in 
den letzten fünf Jahren vor Beginn der Altersteilzeit durchschnittlich ge-
leisteten Arbeitszeit bewilligt werden kann. Insgesamt nehmen derzeit 
mehr als die Hälfte der anspruchsberechtigten Beamten und Beamtinnen 
Altersteilzeit. Dabei wählt die weit überwiegende Zahl das Blockmodell. 
Die Möglichkeit der Altersteilzeit wird damit von den Beamten und Be-
amtinnen in hohem Maße in Anspruch genommen. Die Regelung ist bis-
lang zum 31. Dezember 2009 befristet. 

Ein völliger Verzicht auf eine Verlängerung wäre mit Blick auf die dann 
zu erwartende Erhöhung der Dienstunfähigkeitsquote und die hohe Ak-
zeptanz bei den Beamten und Beamtinnen nicht sachgerecht. Auf der an-
deren Seite wäre auch eine pauschale Verlängerung zu unveränderten 
Konditionen nicht vertretbar.  

2. Bislang sieht das bayerische Laufbahnrecht vor, dass Masterabschlüsse 
an Fachhochschulen nur dann die Bildungsvoraussetzung für den höhe-
ren Dienst erfüllen, wenn sie in einem förmlichen Verfahren als lauf-
bahnrechtlich gleichwertig anerkannt, d.h. akkreditiert sind. Die Erfah-
rungen haben gezeigt, dass es insbesondere im Hinblick auf den erreich-
ten Qualitätsstandard des bisherigen Verfahrens nicht mehr bedarf. 

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Aus-
schüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de - Dokumente abrufbar. Die aktuelle 
Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de – Aktuelles/Sitzungen zur Verfügung. 
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B) Lösung 

I. Bezügeanpassung 

Das Tarifergebnis im öffentlichen Dienst des Freistaates Bayern beruht auf 
der aktuellen Entwicklung der allgemeinen wirtschaftlichen und finanziellen 
Verhältnisse. Diese stellen einen Anhaltspunkt für die Anpassung der Beam-
tenbezüge dar. Allerdings besteht keine Verpflichtung, das Tarifergebnis 
spiegelbildlich auf den Beamtenbereich zu übertragen (BVerwGE 117, 305). 
Strukturelle Unterschiede zwischen beiden Bereichen können berücksichtigt 
werden. 

Dem trägt der Gesetzentwurf Rechnung. Bezogen auf die nur bedingt ver-
gleichbaren Gehaltsstrukturen im Besoldungsbereich ergibt sich eine wir-
kungsgleiche Übertragung des Tarifergebnisses wie folgt: 

─ Sockelbetrag ab 1. März 2009 von jeweils 40 Euro 

─ lineare Anpassung ab 1. März 2009 3 v. H. 

─ lineare Anpassung ab 1. März 2010 1,2 v. H.  

für Beamte und Beamtinnen sowie Richter und Richterinnen. Anwärter und 
Anwärterinnen erhalten für 2009 einen monatlichen Sockelbetrag in Höhe 
von 60 Euro; ab 1. März 2010 zusätzlich 1,2 v. H.  

Die Regelungen gelten unmittelbar für den Bereich des Staates sowie für die 
Kommunen und die sonstigen der Aufsicht des Staates unterstehenden Kör-
perschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts. 

Entsprechend der Besoldung wird die Versorgung nach den jeweiligen An-
teilsätzen erhöht. 

II. Änderung dienstrechtlicher Vorschriften 

1. Die Regelung zur Altersteilzeit wird verlängert, gleichzeitig aber inhalt-
lich verändert. 

2. Auf das Verfahren zur laufbahnrechtlichen Anerkennung der Gleichwer-
tigkeit der Masterabschlüsse an Fachhochschulen wird verzichtet. 

 

C) Alternativen 

Keine, weil anderenfalls die Bezügeempfänger und Bezügeempfängerinnen 
in Bayern in 2009 und 2010 von einer Bezügeerhöhung ausgeschlossen blei-
ben. 

 

D) Kosten 

1. Kosten für den Staat 

Die im Gesetz vorgesehenen Anpassungsmaßnahmen bewirken Mehr-
kosten für das Jahr 2009 in Höhe von rd. 426,6 Mio. Euro und für das 
Jahr 2010 in Höhe von weiteren rd. 211,6 Mio. Euro.  
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Die neuen Regelungen zur Altersteilzeit verursachen jährliche Kosten 
von bis zu 40 Mio. Euro. Darin enthalten sind auch Kosten, die durch ei-
ne im Nachtragshaushalt 2010 geplante Streichung der einschränkenden 
Unterbesetzung von Ersatzstellen im Eingangsamt mit Beamten auf Wi-
derruf (Art. 6d Abs. 3 Satz 2 Haushaltsgesetz) verursacht werden. Die 
Einzelheiten insoweit werden im Nachtragshaushalt 2010 festgelegt. Die 
finanziellen Auswirkungen hängen letztlich entscheidend vom Antrags-
verhalten der Beamtinnen und Beamten ab, das im Voraus nicht präzise 
abgeschätzt werden kann, sowie umgekehrt von den Auswirkungen auf 
die Dienstunfähigkeitsquote.  

Der Verzicht auf das Verfahren zur laufbahnrechtlichen Anerkennung 
führt zu einer Entlastung der Fachhochschulen und der Verwaltung. 

2. Kosten für die Kommunen 

Die Ausführungen zum staatlichen Bereich gelten abhängig von der Zahl 
der vorhandenen Bezügeempfänger und Bezügeempfängerinnen und der 
Altersteilzeitberechtigten entsprechend. 

3. Kosten für die Wirtschaft und den Bürger 

Keine 
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Gesetzentwurf 
zur Anpassung der Bezüge 2009/2010  
(BayBVAnpG 2009/2010)  

Art. 1 
Geltungsbereich 

(1) Dieses Gesetz gilt für  
1. Beamte, Beamtinnen, Richter und Richterinnen des 

Freistaates Bayern sowie Beamte und Beamtinnen der 
Gemeinden, der Gemeindeverbände und der sonstigen 
der Aufsicht des Freistaates Bayern unterstehenden 
Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentli-
chen Rechts; ausgenommen sind die Ehrenbeamten und 
Ehrenbeamtinnen sowie die ehrenamtlichen Richter 
und Richterinnen, soweit gesetzlich nichts anderes be-
stimmt ist, 

2. Dienstanfänger und Dienstanfängerinnen sowie Rechts-
referendare und Rechtsreferendarinnen der unter Nr. 1 
genannten Dienstherren, 

3. Versorgungsempfänger und Versorgungsempfängerin-
nen mit Anspruch auf Versorgungsbezüge gegen die 
unter Nr. 1 genannten Dienstherren. 

(2) 1Dieses Gesetz gilt nicht für die Beamten und Beamtin-
nen der öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften und 
weltanschaulichen Gemeinschaften und ihre Verbände. 2Es 
gilt auch nicht für Anwärter und Anwärterinnen, die sich 
bereits am 31. Dezember 1998 in einem Beamtenverhältnis 
auf Widerruf befunden haben. 

(3) Soweit in anderen Rechtsnormen auf Vorschriften und 
Anlagen Bezug genommen wird, die durch Art. 2 Abs. 4 
und 5 des Gesetzes zur Anpassung der Bezüge 2007/2008 
(BayBVAnpG 2007/2008) ersetzt worden sind, gilt dieses 
Gesetz. 

Art. 2 
Anpassung der Besoldung 2009 

(1) Ab 1. März 2009 erhöhen sich die Grundgehaltssätze 
um jeweils 40 Euro, die Anwärtergrundbeträge um jeweils 
60 Euro. 

(2) Um 3 v. H. werden ab 1. März 2009 erhöht: 
1. die Grundgehaltssätze nach Abs. 1, die Amtszulagen, 

die allgemeine Stellenzulage und der Familienzuschlag 
mit Ausnahme der Erhöhungsbeträge für die Besol-
dungsgruppen A 2 bis A 5, 

2. die am 28. Februar 2009 nach Maßgabe des Gesetzes 
zur Anpassung der Bezüge 2007/2008 maßgeblichen 
Beträge der Erschwerniszulage nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 
der Erschwerniszulagenverordnung in der am 31. Au-
gust 2006 geltenden Fassung, 

3. die am 28. Februar 2009 nach Maßgabe des Gesetzes 
zur Anpassung der Bezüge 2007/2008 maßgeblichen 
Beträge der Mehrarbeitsvergütung nach § 4 Abs. 1 
und 3 der Verordnung über die Gewährung von Mehr-
arbeitsvergütung für Beamte in der am 31. August 2006 
geltenden Fassung,  

4. die in Anlage 6 BayBVAnpG 2007/2008 festgelegten 
Höchstbeträge für Sondergrundgehälter und Zuschüsse 
zum Grundgehalt sowie festgesetzte Sondergrundgehäl-
ter und Zuschüsse nach fortgeltenden Besoldungsord-
nungen der Hochschullehrer und Hochschullehrerin-
nen, 

5. die in festen Beträgen festgesetzten Zuschüsse zum 
Grundgehalt nach den Nummern 1 und 2 der Vorbe-
merkungen der Anlage II zum Bundesbesoldungsgesetz 
in der bis zum 22. Februar 2002 geltenden Fassung mit 
den sich aus den Grundgehaltssätzen der Nr. 1 ergeben-
den Beträgen. 

(3) Die nach Abs. 1 und 2 Nrn. 1 bis 4 erhöhten Beträge 
ergeben sich aus den Anlagen 1 bis 11 zu dieser Vorschrift.  

Art. 3 
Auslandsdienstbezüge 

Ab 1. März 2009 sind für den Auslandszuschlag und den 
Auslandskinderzuschlag gemäß §§ 55 und 56 des Bundes-
besoldungsgesetzes in der am 31. August 2006 geltenden 
Fassung die Beträge der Anlagen VIa bis VIe zum Bundes-
besoldungsgesetz in der Fassung der Anhänge 16 bis 20 
sowie der Anlage VIi in der Fassung des Anhangs 24 zu 
Art. 2 Nr. 4 des Bundesbesoldungs- und -versorgungsan-
passungsgesetzes 2008/2009 vom 29. Juli 2008 (BGBl I 
S. 1582) maßgebend.   

Art. 4 
Anpassung der Besoldung 2010 

1Zum 1. März 2010 werden die nach Art. 2 Abs. 1 und 2 
erhöhten Besoldungsbestandteile um 1,2 v. H. erhöht. 2Die 
erhöhten Beträge nach Satz 1 ergeben sich aus den Anlagen 
1 bis 11 zu dieser Vorschrift.  

Art. 5 
Erhöhung sonstiger Bemessungsgrundlagen 

Die Erhöhungen nach Art. 2 Abs. 1 und 2 sowie Art. 4 Satz 1 
gelten entsprechend für 

1. die Bemessungsgrundlagen der Zulagen, der Auf-
wandsentschädigungen und der anderen Bezüge, die 
nach Art. 14 § 5 des Reformgesetzes vom 24. Februar 
1997 (BGBl I S. 322), geändert durch Art. 17 des Ge-
setzes vom 19. Februar 2006 (BGBl I S. 334), fortgel-
ten,  
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2. die besonderen Grundgehaltssätze, die bei Vereinheitli-
chung des Besoldungsrechts in Bund und Ländern 1975 
als fortgeltendes Recht festgelegt worden sind, sowie 
Rahmensätze, Höchstbeträge und Mittelbeträge oder 
sonstige festgesetzte Grundgehaltssätze. 

Art. 6 
Anpassung der Versorgung 2009 

(1) 1Für Versorgungsempfänger und Versorgungsempfän-
gerinnen gilt die Erhöhung nach Art. 2 Abs. 2 entsprechend 
für die in Art. 2 § 2 Abs. 4 und 5 des Bundesbesoldungs- 
und -versorgungsanpassungsgesetzes 1995 vom 18. Dezem-
ber 1995 (BGBl I S. 1942), geändert durch Art. 61 des Ge-
setzes vom 19. Februar 2006 (BGBl I S. 334), und in 
Art. 14 § 1 des Reformgesetzes vom 24. Februar 1997 
(BGBl I S. 322), geändert durch Art. 17 des Gesetzes vom 
19. Februar 2006 (BGBl I S. 334), genannten Bezügebe-
standteile. 2Satz 1 gilt entsprechend für die Amtszulage 
nach Fußnote 7 zu Besoldungsgruppe A 12 der Anlage 7 
zum BayBVAnpG 2007/2008 in der bis zum 31. Dezember 
2008 geltenden Fassung. 

(2) 1Die Erhöhung der Grundgehaltssätze nach Art. 2 
Abs. 1 gilt entsprechend für Empfänger und Empfängerin-
nen von Versorgungsbezügen der weggefallenen Besol-
dungsgruppe A 1. 2Auf die nach Satz 1 erhöhten Versor-
gungsbezüge ist Abs. 1 entsprechend anzuwenden. 

(3) 1Bei Versorgungsbezügen, deren Berechnung ein Orts-
zuschlag nach dem Bundesbesoldungsgesetz in der bis zum 
30. Juni 1997 geltenden Fassung nicht zugrunde liegt, wer-
den die der Bemessung zugrunde liegenden Grundgehalts-
sätze entsprechend Art. 2 Abs. 1 erhöht, wenn der Versor-
gungsfall vor dem 1. Juli 1997 eingetreten ist. 2Dies gilt 
entsprechend für Versorgungsbezüge der Hinterbliebenen 
von Empfängern und Empfängerinnen von Versorgungsbe-
zügen im Sinn des Satzes 1, die nach dem 30. Juni 1997 
verstorben sind. 

(4) Um 2,9 v. H. werden ab 1. März 2009 erhöht: 

1. die in Abs. 3 genannten Versorgungsbezüge, 

2. Versorgungsbezüge, die in festen Beträgen festgesetzt 
sind. 

(5) 1Bei Ruhestandsbeamten und Ruhestandsbeamtinnen, 
deren Versorgungsbezügen ein Grundgehalt der Besol-
dungsgruppen A 1 bis A 8 zugrunde liegt, vermindert sich 
das Grundgehalt ab 1. März 2009 um 50,61 Euro, wenn den 
ruhegehaltfähigen Dienstbezügen die Stellenzulage nach 
Vorbemerkung Nummer 27 Abs. 1 Buchst. a oder b der An-
lage I zum Bundesbesoldungsgesetz in der bis zum 31. De-
zember 1989 geltenden Fassung bei Eintritt in den Ruhe-
stand nicht zugrunde gelegen hat. 2Satz 1 ist entsprechend 
auf die Hinterbliebenenversorgung anzuwenden. 

(6) Für die Anwendung versorgungsrechtlicher Vorschrif-
ten gilt die Anpassung nach Abs. 1 bis 4 und Art. 2 als eine 
Anpassung im Sinn des § 70 Abs. 1 des Beamtenversor-
gungsgesetzes in der am 31. August 2006 geltenden Fas-
sung. 

Art. 7 
Anpassung der Versorgung 2010 

(1) Zum 1. März 2010 gilt die Erhöhung nach Art. 4 Satz 1 
für die in Art. 6 Abs. 1 genannten Bezügebestandteile ent-
sprechend; das gilt auch für die in Art. 6 Abs. 2 Satz 2 ge-
nannten Versorgungsbezüge.  

(2) Um 1,1 v. H. werden ab 1. März 2010 die in Art. 6 
Abs. 4 genannten Versorgungsbezüge erhöht. 

(3) Art. 6 Abs. 5 ist ab 1. März 2010 mit der Maßgabe an-
zuwenden, dass sich das Grundgehalt um 51,22 Euro ver-
mindert. 

(4) Art. 6 Abs. 6 gilt entsprechend für die Anpassung nach 
Abs. 1 und 2 sowie Art. 4. 

Art. 8  
Altersteilzeit 

(1) Bei Altersteilzeit gemäß Art. 91 Abs. 1 Satz 1 des Baye-
rischen Beamtengesetzes (BayBG) oder Altersdienstermä-
ßigung gemäß Art. 8c Abs. 1 Satz 1 des Bayerischen Rich-
tergesetzes gelten § 6 Abs. 2 Satz 2 des Bundesbesoldungs-
gesetzes und § 2 Abs. 1 bis 3 der Verordnung über die Ge-
währung eines Zuschlags bei Altersteilzeit, jeweils in der 
am 31. August 2006 geltenden Fassung, als Landesrecht 
mit der Maßgabe, dass bei Antritt der Altersteilzeit bzw. 
Altersdienstermäßigung nach dem 31. Dezember 2009 Zu-
schlag und Besoldung zusammen 80 v. H. der Nettobesol-
dung nicht überschreiten dürfen.  

(2) Wird die Altersteilzeit gemäß Art. 91 Abs. 1 Satz 1 
BayBG oder die Altersdienstermäßigung gemäß Art. 8c 
Abs. 1 Satz 1 BayRiG nach dem 31. Dezember 2009 ange-
treten, sind bei der Berechnung der ruhegehaltfähigen 
Dienstzeit für Ruhestandsbeamte und Ruhestandsbeamtin-
nen sowie für Richter und Richterinnen im Ruhestand Zei-
ten einer Teilzeitbeschäftigung nur zu dem Teil ruhegehalt-
fähig, der dem Verhältnis der ermäßigten zur regelmäßigen 
Arbeitszeit entspricht. 

Art. 9 
Änderung des Bayerischen Beamtengesetzes 

Das Bayerische Beamtengesetz (BayBG) vom 29. Juli 2008 
(GVBl S. 500, BayRS 2030-1-1-F) wird wie folgt geändert: 

1. In die Inhaltsübersicht werden die Worte „Art. 142a 
Übergangsregelung zur Altersteilzeit“ eingefügt. 

2. Art. 34 Abs. 1 Nr. 1 erhält folgende Fassung: 

„1. eine erste Staatsprüfung, ein Diplom- oder Magis-
terabschluss oder eine vergleichbare Qualifikation 
an einer Universität oder Kunsthochschule oder ein 
Masterabschluss,“ 

3. Art. 91 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden die Worte „der Hälfte“ durch die 
Worte „60 v. H.“ ersetzt. 
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b) Satz 2 erhält folgende Fassung: 

„2Für Lehrkräfte an öffentlichen Schulen gilt als 
Altersgrenze der Beginn des Schuljahres, in dem 
diese das nach Satz 1 maßgebliche Lebensjahr voll-
enden.“ 

c) In Satz 4 werden die Worte „vor dem 1. Januar 
2010 angetreten werden und“ gestrichen. 

4. Es wird folgender Art. 142a eingefügt: 

„Art. 142a 
Übergangsregelung zur Altersteilzeit 

1Für Beamte und Beamtinnen, die Altersteilzeit vor 
dem 1. Januar 2010 angetreten haben, gilt Art. 91 in der 
am 31. Dezember 2009 geltenden Fassung. 2Für Lehr-
kräfte an öffentlichen Schulen, die das nach Art. 91 
Abs. 1 Satz 1 maßgebliche Lebensjahr in der zweiten 
Hälfte des Schuljahres 2009/2010 vollenden, gilt als 
Altersgrenze der Beginn des folgenden Schuljahres. 
3Für diese Lehrkräfte und für Lehrkräfte an öffentli-
chen Schulen, die die gesetzlichen Voraussetzungen 
des Art. 91 in der am 31. Dezember 2009 geltenden 
Fassung erfüllt haben, die aber aus schulorganisatori-
schen Gründen Altersteilzeit nicht vor dem 1. August 
2010 antreten können, gilt hinsichtlich des Arbeitszeit-
umfangs Art. 91 Abs. 1 Satz 1 in der am 31. Dezember 
2009 geltenden Fassung.“ 

Art. 10 
Änderung des Bayerischen Richtergesetzes 

Art. 8c des Bayerischen Richtergesetzes – BayRiG – 
(BayRS 301-1-J), zuletzt geändert durch Art. 146 des Ge-
setzes vom 29. Juli 2008 (GVBl S. 500), wird wie folgt 
geändert: 

1. Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

a) Im einleitenden Satzteil werden die Worte „der 
Hälfte“ jeweils durch die Worte „60 v. H.“ ersetzt. 

b) In Nr. 2 wird das Komma durch das Wort „und“ er-
setzt. 

c) Nr. 3 wird gestrichen. 

d) Die bisherige Nr. 4 wird Nr. 3. 

2. Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

a) Im einleitenden Satzteil werden die Worte „der 
Hälfte“ durch die Worte „von 60 v. H.“ ersetzt. 

b) Nr. 2 erhält folgende Fassung: 

„2. der vollen dienstlichen Inanspruchnahme wäh-
rend der Ansparphase von 60 v. H. des Bewil-
ligungszeitraums eine vollständige Freistellung 
vom Dienst während der restlichen Dauer des 
Bewilligungszeitraums folgt (Blockmodell).“ 

3. In Abs. 4 Satz 1 werden die Worte „Sätze 2 bis 4“ 
durch die Worte „Sätze 2 und 3“ ersetzt. 

4. Abs. 6 erhält folgende Fassung: 

„(6) Für Richter, deren Altersdienstermäßigung vor 
dem 1. Januar 2010 begonnen hat, gelten Abs. 1 bis 6 
in der am 31. Dezember 2009 geltenden Fassung.“ 

Art. 11 
Änderung des Gesetzes über die Bildung  

von Versorgungsrücklagen im Freistaat Bayern 

Art. 16 des Gesetzes über die Bildung von Versorgungs-
rücklagen im Freistaat Bayern (BayVersRücklG) vom 
26. Juli 1999 (GVBl S. 309, BayRS 2032-0-F), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 20. Dezember 2007 (GVBl 
S. 947) wird wie folgt geändert: 

1. Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden die Worte „500 Euro“ durch die 
Worte „ab 1. März 2009 520 Euro und ab 1. März 
2010 526 Euro“ ersetzt. 

b) In Satz 2 werden die Worte „genannte Betrag er-
höht“ durch die Worte „genannten Beträge erhö-
hen“ ersetzt. 

2. Abs. 3 Halbsatz 1 erhält folgende Fassung: 

„Bei Teilzeitbeschäftigung vermindern sich die pau-
schalen Zuführungsbeträge nach Abs. 1 Satz 1 ab 
1. März 2009 auf 260 Euro und ab 1. März 2010 auf 
263 Euro“. 

Art. 12 
Inkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. März 2009 in 
Kraft. 
(2) Abweichend von Abs. 1 treten  
1. Art. 4 und 7 am 1. März 2010, 
2. Art. 8, 9 Nrn. 1, 3 und 4 und Art. 10 am 1. Januar 2010 

und 
3. Art. 9 Nr. 2 am 1. Juli 2009  
in Kraft. 
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Anlage 1 
zu Art. 2 Abs. 3 

Besoldungsordnung A 
 

Grundgehaltssätze 
(Monatsbeträge in Euro) 

Gültig ab 1. März 2009 

2-Jahres-Rhythmus 3-Jahres-Rhythmus 4-Jahres-Rhythmus 
Stufe 

Besol-
dungs-
gruppe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A 2 1.605,59 1.643,37 1.681,15 1.718,93 1.756,71 1.794,51 1.832,30      

A 3 1.670,84 1.711,04 1.751,24 1.791,43 1.831,65 1.871,86 1.912,06      

A 4 1.707,84 1.755,20 1.802,51 1.849,85 1.897,18 1.944,52 1.991,83      

A 5 1.721,32 1.781,92 1.829,02 1.876,09 1.923,20 1.970,28 2.017,37 2.064,46     

A 6 1.761,10 1.812,81 1.864,52 1.916,21 1.967,91 2.019,62 2.071,34 2.123,04 2.174,73    

A 7 1.836,69 1.883,16 1.948,22 2.013,28 2.078,33 2.143,40 2.208,47 2.254,92 2.301,38 2.347,87   

A 8  1.949,17 2.004,76 2.088,13 2.171,51 2.254,88 2.338,28 2.393,85 2.449,42 2.505,02 2.560,59  

A 9  2.073,98 2.128,68 2.217,66 2.306,63 2.395,63 2.484,61 2.545,77 2.606,96 2.668,12 2.729,30  

A 10  2.231,54 2.307,54 2.421,53 2.535,56 2.649,56 2.763,57 2.839,58 2.915,58 2.991,57 3.067,58  

A 11   2.566,08 2.682,89 2.799,70 2.916,54 3.033,36 3.111,24 3.189,12 3.267,02 3.344,89 3.422,76

A 12   2.756,60 2.895,88 3.035,14 3.174,43 3.313,71 3.406,56 3.499,39 3.592,25 3.685,11 3.777,96

A 13   3.097,61 3.248,01 3.398,42 3.548,81 3.699,20 3.799,47 3.899,73 4.000,01 4.100,28 4.200,55

A 14   3.222,21 3.417,26 3.612,28 3.807,31 4.002,34 4.132,36 4.262,39 4.392,40 4.522,43 4.652,46

A 15      4.182,71 4.397,14 4.568,69 4.740,22 4.911,77 5.083,32 5.254,85

A 16      4.615,37 4.863,35 5.061,76 5.260,17 5.458,55 5.656,95 5.855,34

 
Anlage 2 

zu Art. 2 Abs. 3 
Besoldungsordnung B 

Grundgehaltssätze 
(Monatsbeträge) 

Gültig ab 1. März 2009 

Besoldungsgruppe Euro 

B 1 5.254,85 
B 2 6.106,36 
B 3 6.466,82 
B 4 6.844,38 
B 5 7.277,55 
B 6 7.686,59 
B 7 8.084,49 
B 8 8.499,20 
B 9 9.014,13 

B 10 10.613,16 
B 11 11.025,30 
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Anlage 3 
zu Art. 2 Abs. 3 

Besoldungsordnung R 

Grundgehaltssätze 

(Monatsbeträge in Euro) 

Gültig ab 1. März 2009 

Stufe 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Lebensalter 

Besol-
dungs-
gruppe 

27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 

R 1 3.323,56 3.473,96 3.553,15 3.757,39 3.961,63 4.165,87 4.370,11 4.574,36 4.778,59 4.982,85 5.187,08 5.391,34

R 2   4.042,06 4.246,30 4.450,54 4.654,79 4.859,04 5.063,27 5.267,52 5.471,74 5.676,00 5.880,21

R 3 6.466,82 

R 4 6.844,38 

R 5 7.277,55 

R 6 7.686,59 

R 7 8.084,49 

R 8 8.499,20 

R 9 9.014,13 

 R 10 11.069,02  

 

 

 
Anlage 4 

zu Art. 2 Abs. 3 

Besoldungsordnung W 
 

 

Grundgehaltssätze 
(Monatsbeträge in Euro) 

Gültig ab 1. März 2009 

Besoldungsgruppe W 1 W 2 W 3 

  
3.653,93 4.168,13 5.052,48 
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Anlage 5
zu Art. 2 Abs. 3

Besoldungsordnung C 
Grundgehaltssätze 

(Monatsbeträge in Euro) 
Gültig ab 1. März 2009 

Stufe Besol-
dungs-
gruppe 1               2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

C 1 2.897,08 2.997,35 3.097,61 3.197,87 3.298,16 3.398,42 3.498,67 3.598,94 3.699,20 3.799,47 3.899,73 4.000,01 4.100,28 4.200,55  
C 2 2.903,32 3.063,12 3.222,92 3.382,73 3.542,51 3.702,30 3.862,10 4.021,88 4.181,67 4.341,46 4.501,23 4.661,04 4.820,82 4.980,63 5.140,42
C 3 3.192,89 3.373,82 3.554,76 3.735,69 3.916,62 4.097,56 4.278,47 4.459,40 4.640,33 4.821,27 5.002,18 5.183,11 5.364,04 5.544,96 5.725,89
C 4 4.044,68 4.226,55 4.408,44 4.590,32 4.772,21 4.954,08 5.135,96 5.317,82 5.499,70 5.681,58 5.863,47 6.045,33 6.227,22 6.409,09 6.590,97

Stellenzulagen, Zulagen 
(Monatsbeträge) 

- in der gesetzlichen Reihenfolge - 
Gültig ab 1. März 2009 

Rechtsgrundlage    Euro Rechtsgrundlage Vomhundertsatz Rechtsgrundlage Euro

Bundesbesoldungsordnung C      Bundesbesoldungsordnung C     Bundesbesoldungsordnung C 
Vorbemerkung    Vorbemerkung    Vorbemerkung    
Nummer 2b  75,56 Nummer 3       Nummer 5 

     Die Zulage beträgt wenn ein Amt ausgeübt wird   
      der Besoldungsgruppe R 1  205,54 
      der Besoldungsgruppe R 2  230,08 
     

12,5 v. H. des Endgrundge-
halts oder, bei festen Gehäl-
tern, des Grundgehalts der 
Besoldungsgruppe1)   

     in der Besoldungsgruppe(n)   Besoldungsgruppe Fußnote   
     C 1 A 13  C 2 1 104,32 
   C 2 A 15     
   C 3 und C 4 B 3     
1) Nach Maßgabe des Art. 1 § 5 des Haushaltsstrukturgesetzes vom 18. Dezember 1975 (BGBl. I S. 3091) 
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Anlage 6
zu Art. 2 Abs. 3

Besoldungsordnung HS kw 

Grundgehaltssätze 

(Monatsbeträge in Euro) 

Gültig ab 1. März 2009 

Stufe Besol-
dungs-
gruppe 1               2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

HS 1 kw 2.931,94 3.052,71 3.173,45 3.294,23 3.414,99 3.535,74 3.656,51 3.777,27 3.898,04 4.018,77 4.139,55 4.260,33 4.381,06 4.501,83  
HS 2 kw 2.962,16 3.092,16 3.222,20 3.352,23 3.482,25 3.612,27 3.742,29 3.872,32 4.002,34 4.132,36 4.262,39 4.392,40 4.522,43 4.652,46  
HS 3 kw 3.253,52 3.396,46 3.539,42 3.682,37 3.825,34 3.968,28 4.111,23 4.254,18 4.397,14 4.540,10 4.683,05 4.825,97 4.968,95 5.111,90 5.254,85 

  Sondergrundgehalt bis 5.814,14*) 

HS 4 kw 3.650,20 3.815,53 3.980,86 4.146,18 4.311,52 4.476,85 4.642,18 4.807,50 4.972,85 5.138,17 5.303,49 5.468,83 5.634,17 5.799,51 5.964,83 

  Sondergrundgehalt bis 6.959,37*) 

*) Zuschuss zur Ergänzung des Grundgehalts bis 1.553,51. 
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Anlage 7
zu Art. 2 Abs. 3

Amtszulagen, Stellenzulagen, Vergütungen auf Grund des Bundesbesoldungsgesetzes 
Monatsbeträge 

- in der gesetzlichen Reihenfolge - 
Gültig ab 1. März 2009 

Rechtsgrundlage Euro, 
Vomhundertsatz 

Bundesbesoldungsgesetz   
§ 44 bis zu 102,26 
§ 48 Abs. 2 bis zu  102,26 
§ 78 bis zu 76,69 
Bundesbesoldungsordnungen A und B  
Vorbemerkungen 
Nummer 2 Abs. 2  127,82 
Nummer 6 Abs. 1  

Buchst. a  460,16 
Buchst. b  368,13 
Buchst. c  294,50 

Nummer 6a  102,26 
Nummer 7   

Die Zulage beträgt in den Besoldungsgruppen 12,5 v. H. des Endgrundgehalts oder, bei festen Gehältern, des 
Grundgehalts der Besoldungsgruppe2)

A 2 bis A 5 A 5 
A 6 bis A 9 A 9 
A 10 bis A 13 A 13 
A 14, A 15 A 15 
A 16, B 2 bis B 4 B 3 
B 5 bis B 7 B 6 
B 8 und B 9 B 9 

Nummer 8    
Die Zulage beträgt in den Besoldungsgruppen   

A 2 bis A 5  115,04 
A 6 bis A 9  153,39 
A 10 und höher  191,73 

Nummer 9   
Die Zulage beträgt nach einer Dienstzeit   

von einem Jahr  63,69 
von zwei Jahren  127,38 

Nummer 10 Abs. 1   
Die Zulage beträgt nach einer Dienstzeit   

von einem Jahr  63,69 
von zwei Jahren  127,38 

Nummer 12  95,53 
Nummer 13a bis zu 76,69 
Nummer 21  188,28 
Nummer 25  38,35 
Nummer 26 Abs. 1   

Die Zulage beträgt in den Laufbahngruppen   
des mittleren Dienstes  17,05 
des gehobenen Dienstes  38,35 

2) Nach Maßgabe des Art. 1 § 5 des Haushaltsstrukturgesetzes vom 18. Dezember 1975 (BGBl I S. 3091) 
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Nummer 27  
Abs. 1  

Buchst. a  
Doppelbuchst. aa  17,38 
Doppelbuchst. bb  67,98 

Buchst. b und c  75,56 
Abs. 2   

im Fall des Abs. 1 Buchst. a Doppelbuchst. bb  50,62 
im Fall des Abs. 1 Buchst. b und c  75,56 

Fußnoten zu Besoldungsgruppen 
Besoldungsgruppe Fußnote  
A 2 1 32,46 
 2 17,73 
 3 59,85 
A 3 1, 5 59,85 
 2 32,46 
A 4 1, 4 59,85 
 2 32,46 
A 5 3 32,46 
 4, 6 59,85 
A 6 6 32,46 
A 7 5 50 v. H. des jeweiligen Unterschiedsbetrages zum 

Grundgehalt der Besoldungsgruppe A 8 
A 9 3, 6 241,63 
 7 8 v. H. des Endgrundgehalts der Besoldungsgruppe A 9 
A 12 7 206,00 
 8 140,35 
A 13 7 168,35 
 11, 12, 13 245,55 
A 14 5 168,35 
A 15 7 168,35 
Bundesbesoldungsordnung R   
Vorbemerkungen  
Nummer 2   

Die Zulage beträgt bei Verwendung an obersten Staatsbehör-
den, an obersten Bundesbehörden oder an obersten Gerichts-
höfen des Bundes, wenn den Richtern und Richterinnen sowie 
Staatsanwälten und Staatsanwältinnen kein Richteramt über-
tragen ist, in den Besoldungsgruppen 

12,5 v. H. des Endgrundgehalts oder, bei festen Gehältern, des 
Grundgehalts der Besoldungsgruppe3)

R 1 A 15 
R 2 bis R 4 B 3 
R 5 bis R 7 B 6 
R 8 bis R 10 B 9 

Fußnoten zu Besoldungsgruppen 
Besoldungsgruppe Fußnote  
R 1 1, 2 186,13 
R 2 3 bis 8, 10 186,13 
R 3 3 186,13 
3) Nach Maßgabe des Art. 1 § 5 des Haushaltsstrukturgesetzes vom 18. Dezember 1975 (BGBl I S. 3091)  
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Anlage 8
zu Art. 2 Abs. 3

Amtszulagen, Stellenzulagen 
auf Grund des Bayerischen Besoldungsgesetzes 

(Monatsbeträge) 
- in der gesetzlichen Reihenfolge - 

Gültig ab 1. März 2009 

Rechtsgrundlage Euro 

Bayerische Besoldungsordnungen 

Fußnoten zu Besoldungsgruppen  

Besoldungsgruppe Fußnote  

1 241,63 A   9 

2 38,35 

4 38,35 A 10 

6 51,13 

A 11 2 51,13 

6 140,35 A 12 

8 206,00 

2, 10 168,35 

6 112,24 

11 168,35 

A 13 

16 206,00 

A 14 3, 5, 8, 11, 12, 13, 15, 16 168,35 

1 140,35 

4, 5, 9, 10 168,35 

A 15 

12 140,35 

1, 1. Spiegelstrich 
    2. Spiegelstrich 

140,35 
112,24 

2 224,44 

A 16 

5, 7 188,28 

A 10 kw 1 46,07 

2 150,29 A 13 kw 

3 82,83 

A 14 kw 3 196,38 

HS 2 kw 3 89,48 
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Anlage 9
zu Art. 2 Abs. 3

Familienzuschlag 
(Monatsbeträge) 

 
Gültig ab 1. März 2009 

 Stufe 1 Stufe 2 

 
(§ 40 Abs. 1  

Bundesbesoldungsgesetz) 
(§ 40 Abs. 2  

Bundesbesoldungsgesetz) 

 Euro Euro 

Besoldungsgruppen A 2 bis A 8 106,36 201,89 

übrige Besoldungsgruppen 111,70 207,23 

 
Bei mehr als einem Kind erhöht sich der Familienzuschlag für das zweite zu berücksichtigende Kind  
um 95,53 €, für das dritte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind um 296,13 €. 

 
 

Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 2 bis A 5 

 

Der Familienzuschlag der Stufe 2 erhöht sich für das erste zu berücksichtigende Kind in den  

Besoldungsgruppen A 2 bis A 5 um je 5,11 €, ab Stufe 3 für jedes weitere zu berücksichtigende Kind 

in den Besoldungsgruppen A 2 bis A 3  um je 25,56 €,  

in der Besoldungsgruppe A 4  um je 20,45 € und 

in der Besoldungsgruppe A 5  um je 15,34 €. 

 
Soweit dadurch im Einzelfall die Besoldung hinter derjenigen aus einer niedrigeren Besoldungsgruppe  
zurückbleibt, wird der Unterschiedsbetrag zusätzlich gewährt. 

 

Anrechnungsbetrag nach § 39 Abs. 2 Satz 1 Bundesbesoldungsgesetz 

 

- in den Besoldungsgruppen A 2 bis A 8 98,86 

- in den Besoldungsgruppen A 9 bis A 12 104,95 
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Anlage 10
zu Art. 2 Abs. 3

Anwärtergrundbetrag 
(Monatsbeträge) 

Gültig ab 1. März 2009 

Eingangsamt, in das der Anwärter bzw. die Anwärterin  nach Ab-
schluss des Vorbereitungsdienstes unmittelbar eintritt 

Euro 

A 2 bis A 4 790,28 
A 5 bis A 8 902,19 
A 9 bis A 11 952,23 
A 12 1.081,78 
A 13 1.111,25 
A 13 + Zulage  
(Nummer 27 Abs. 1 Buchst. c der Vorbemerkungen zu den Bundes-
besoldungsordnungen A und B) oder R 1 1.143,62 

 
Anlage 11

zu Art. 2 Abs. 3
Erschwerniszulage 

(Stundensätze in Euro) 
Gültig ab 1. März 2009 

Erschwerniszulage bis 28. Februar 2009 
Euro  

ab 1. März 2009 
Euro 

§ 4 Abs. 1 Nr. 1 EZulV 2,80 2,88 

 

Mehrarbeitsvergütung 

(Stundensätze in Euro) 
Gültig ab 1. März 2009 

Mehrarbeitsvergütung bis 28. Februar 2009 
Euro 

ab 1. März 2009 
Euro 

§ 4 Abs. 1 MVergV   

A 1 bis A 4 10,26 10,57 

A 5 bis A 8 12,12 12,48 

A 9 bis A 12 16,63 17,13 

A 13 bis A 16 22,94 23,63 

§ 4 Abs. 3 MVergV   

Nr. 1 15,48 15,94 

Nr. 2 19,18 19,76 

Nr. 3 22,77 23,45 

Nrn. 4 und 5 26,60 27,40 
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Anlage 1
zu Art. 4

Besoldungsordnung A 

Grundgehaltssätze 
(Monatsbeträge in Euro) 

Gültig ab 1. März 2010 

2-Jahres-Rhythmus 3-Jahres-Rhythmus 4-Jahres-Rhythmus 
Stufe 

Besol-
dungs-
gruppe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A 2 1.624,86 1.663,09 1.701,32 1.739,56 1.777,79 1.816,04 1.854,29      

A 3 1.690,89 1.731,57 1.772,25 1.812,93 1.853,63 1.894,32 1.935,00      

A 4 1.728,33 1.776,26 1.824,14 1.872,05 1.919,95 1.967,85 2.015,73      

A 5 1.741,98 1.803,30 1.850,97 1.898,60 1.946,28 1.993,92 2.041,58 2.089,23     

A 6 1.782,23 1.834,56 1.886,89 1.939,20 1.991,52 2.043,86 2.096,20 2.148,52 2.200,83    

A 7 1.858,73 1.905,76 1.971,60 2.037,44 2.103,27 2.169,12 2.234,97 2.281,98 2.329,00 2.376,04   

A 8  1.972,56 2.028,82 2.113,19 2.197,57 2.281,94 2.366,34 2.422,58 2.478,81 2.535,08 2.591,32  

A 9  2.098,87 2.154,22 2.244,27 2.334,31 2.424,38 2.514,43 2.576,32 2.638,24 2.700,14 2.762,05  

A 10  2.258,32 2.335,23 2.450,59 2.565,99 2.681,35 2.796,73 2.873,65 2.950,57 3.027,47 3.104,39  

A 11   2.596,87 2.715,08 2.833,30 2.951,54 3.069,76 3.148,57 3.227,39 3.306,22 3.385,03 3.463,83

A 12   2.789,68 2.930,63 3.071,56 3.212,52 3.353,47 3.447,44 3.541,38 3.635,36 3.729,33 3.823,30

A 13   3.134,78 3.286,99 3.439,20 3.591,40 3.743,59 3.845,06 3.946,53 4.048,01 4.149,48 4.250,96

A 14   3.260,88 3.458,27 3.655,63 3.853,00 4.050,37 4.181,95 4.313,54 4.445,11 4.576,70 4.708,29

A 15      4.232,90 4.449,91 4.623,51 4.797,10 4.970,71 5.144,32 5.317,91

A 16      4.670,75 4.921,71 5.122,50 5.323,29 5.524,05 5.724,83 5.925,60

 

Anlage 2 
zu Art. 4 

Besoldungsordnung B 

Grundgehaltssätze 
(Monatsbeträge) 

Gültig ab 1. März 2010 

Besoldungsgruppe Euro 

B 1 5.317,91 
B 2 6.179,64 
B 3 6.544,42 
B 4 6.926,51 
B 5 7.364,88 
B 6 7.778,83 
B 7 8.181,50 
B 8 8.601,19 
B 9 9.122,30 

B 10 10.740,52 
B 11 11.157,60 
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Anlage 3
zu Art. 4

Besoldungsordnung R 

Grundgehaltssätze 
(Monatsbeträge in Euro) 

Gültig ab 1. März 2010 

Stufe 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Lebensalter 

Besol-
dungs-
gruppe 

27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 

R 1 3.363,44 3.515,65 3.595,79 3.802,48 4.009,17 4.215,86 4.422,55 4.629,25 4.835,93 5.042,64 5.249,32 5.456,04

R 2   4.090,56 4.297,26 4.503,95 4.710,65 4.917,35 5.124,03 5.330,73 5.537,40 5.744,11 5.950,77

R 3 6.544,42 

R 4 6.926,51 

R 5 7.364,88 

R 6 7.778,83 

R 7 8.181,50 

R 8 8.601,19 

R 9 9.122,30 

 R 10 11.201,85  

 

 

Anlage 4 
zu Art. 4 

 
Besoldungsordnung W 

Grundgehaltssätze 

(Monatsbeträge in Euro) 

Gültig ab 1. März 2010 

Besoldungsgruppe W 1 W 2 W 3 

  3.697,78 4.218,15 5.113,11 
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Anlage 5
zu Art. 4Besoldungsordnung C 

Grundgehaltssätze 
(Monatsbeträge in Euro) 

Gültig ab 1. März 2010 

Stufe Besol-
dungs-
gruppe 1               2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

C 1 2.931,84 3.033,32 3.134,78 3.236,24 3.337,74 3.439,20 3.540,65 3.642,13 3.743,59 3.845,06 3.946,53 4.048,01 4.149,48 4.250,96  
C 2 2.938,16 3.099,88 3.261,60 3.423,32 3.585,02 3.746,73 3.908,45 4.070,14 4.231,85 4.393,56 4.555,24 4.716,97 4.878,67 5.040,40 5.202,11
C 3 3.231,20 3.414,31 3.597,42 3.780,52 3.963,62 4.146,73 4.329,81 4.512,91 4.696,01 4.879,13 5.062,21 5.245,31 5.428,41 5.611,50 5.794,60
C 4 4.093,22 4.277,27 4.461,34 4.645,40 4.829,48 5.013,53 5.197,59 5.381,63 5.565,70 5.749,76 5.933,83 6.117,87 6.301,95 6.486,00 6.670,06

Stellenzulagen, Zulagen 
(Monatsbeträge) 

Gültig ab 1. März 2010  - in der gesetzlichen Reihenfolge - 
 Rechtsgrundlage   Euro Rechtsgrundlage Vomhundertsatz Rechtsgrundlage Euro

Bundesbesoldungsordnung C   Bundesbesoldungsordnung C    Bundesbesoldungsordnung C    
Vorbemerkung    Vorbemerkung  Vorbemerkung    
Nummer 2b  76,47 Nummer 3      Nummer 5 

     Die Zulage beträgt wenn ein Amt ausgeübt wird   
      der Besoldungsgruppe R 1  205,54 
      

12,5 v. H. des Endgrundge-
halts oder, bei festen Gehäl-
tern, des Grundgehalts der 
Besoldungsgruppe1) der Besoldungsgruppe R 2  230,08 

     in der Besoldungsgruppe(n)  Besoldungsgruppe Fußnote   
     C 1 A 13  C 2 1 104,32 
   C 2 A 15     
   C 3 und C 4 B 3     
1) Nach Maßgabe des Art. 1 § 5 des Haushaltsstrukturgesetzes vom 18. Dezember 1975 (BGBl. I S. 3091) 
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Anlage 6
zu Art. 4

Besoldungsordnung HS kw 

Grundgehaltssätze 

(Monatsbeträge in Euro) 

Gültig ab 1. März 2010 

Stufe Besol-
dungs-
gruppe 1               2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

HS 1 kw 2.967,12 3.089,34 3.211,53 3.333,76 3.455,97 3.578,17 3.700,39 3.822,60 3.944,82 4.067,00 4.189,22 4.311,45 4.433,63 4.555,85  
HS 2 kw 2.997,71 3.129,27 3.260,87 3.392,46 3.524,04 3.655,62 3.787,20 3.918,79 4.050,37 4.181,95 4.313,54 4.445,11 4.576,70 4.708,29  
HS 3 kw 3.292,56 3.437,22 3.581,89 3.726,56 3.871,24 4.015,90 4.160,56 4.305,23 4.449,91 4.594,58 4.739,25 4.883,88 5.028,58 5.173,24 5.317,91 

  Sondergrundgehalt bis 5.883,91*) 

HS 4 kw 3.694,00 3.861,32 4.028,63 4.195,93 4.363,26 4.530,57 4.697,89 4.865,19 5.032,52 5.199,83 5.367,13 5.534,46 5.701,78 5.869,10 6.036,41 

  Sondergrundgehalt bis 7.042,88*) 

*) Zuschuss zur Ergänzung des Grundgehalts bis 1.572,15 
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Anlage 7
zu Art. 4

Amtszulagen, Stellenzulagen, Vergütungen auf Grund des Bundesbesoldungsgesetzes 
Monatsbeträge 

Gültig ab 1. März 2010 - in der gesetzlichen Reihenfolge - 

Rechtsgrundlage Euro, 
Vomhundertsatz 

Bundesbesoldungsgesetz   
§ 44 bis zu 102,26 
§ 48 Abs. 2 bis zu  102,26 
§ 78 bis zu 76,69 
Bundesbesoldungsordnungen A und B  
Vorbemerkungen 
Nummer 2 Abs. 2  127,82 
Nummer 6 Abs. 1  

Buchst. a  460,16 
Buchst. b  368,13 
Buchst. c  294,50 

Nummer 6a  102,26 
Nummer 7   

Die Zulage beträgt in den Besoldungsgruppen 12,5 v. H. des Endgrundgehalts oder, bei festen Gehältern, des 
Grundgehalts der Besoldungsgruppe2)

A 2 bis A 5 A 5 
A 6 bis A 9 A 9 
A 10 bis A 13 A 13 
A 14, A 15 A 15 
A 16, B 2 bis B 4 B 3 
B 5 bis B 7 B 6 
B 8 und B 9 B 9 

Nummer 8    
Die Zulage beträgt in den Besoldungsgruppen   

A 2 bis A 5  115,04 
A 6 bis A 9  153,39 
A 10 und höher  191,73 

Nummer 9   
Die Zulage beträgt nach einer Dienstzeit   

von einem Jahr  63,69 
von zwei Jahren  127,38 

Nummer 10 Abs. 1   
Die Zulage beträgt nach einer Dienstzeit   

von einem Jahr  63,69 
von zwei Jahren  127,38 

Nummer 12  95,53 
Nummer 13a bis zu 76,69 
Nummer 21  190,54 
Nummer 25  38,35 
Nummer 26 Abs. 1   

Die Zulage beträgt in den Laufbahngruppen   
des mittleren Dienstes  17,05 
des gehobenen Dienstes  38,35 

2) Nach Maßgabe des Art. 1 § 5 des Haushaltsstrukturgesetzes vom 18. Dezember 1975 (BGBl. I S. 3091) 
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Nummer 27   
Abs. 1   

Buchst. a   
Doppelbuchst. aa  17,59 
Doppelbuchst. bb  68,80 

Buchst. b und c  76,47 
Abs. 2   

im Fall des Abs. 1 Buchst. a Doppelbuchst. bb  51,23 
im Fall des Abs. 1 Buchst. b und c  76,47 

Fußnoten zu Besoldungsgruppen 
Besoldungsgruppe Fußnote  
A 2 1 32,85 
 2 17,73 
 3 60,57 
A 3 1, 5 60,57 
 2 32,85 
A 4 1, 4 60,57 
 2 32,85 
A 5 3 32,85 
 4, 6 60,57 
A 6 6 32,85 
A 7 5 50 v. H. des jeweiligen Unterschiedsbetrages zum 

Grundgehalt der Besoldungsgruppe A 8 
A 9 3, 6 244,53 

 
7 8 v. H. des Endgrundgehalts der Besoldungsgruppe A 

9 
A 12 7 208,47 
 8 142,03 
A 13 7 170,37 
 11, 12, 13 248,50 
A 14 5 170,37 
A 15 7 170,37 
Bundesbesoldungsordnung R   
Vorbemerkungen  
Nummer 2   

Die Zulage beträgt bei Verwendung an obersten Staatsbehör-
den, an obersten Bundesbehörden oder an obersten Gerichts-
höfen des Bundes, wenn den Richtern und Richterinnen sowie 
Staatsanwälten und Staatsanwältinnen kein Richteramt über-
tragen ist, in den Besoldungsgruppen 

12,5 v. H. des Endgrundgehalts oder, bei festen Gehältern, des 
Grundgehalts der Besoldungsgruppe3)

R 1 A 15 
R 2 bis R 4 B 3 
R 5 bis R 7 B 6 
R 8 bis R 10 B 9 

Fußnoten zu Besoldungsgruppen 
Besoldungsgruppe Fußnote  
R 1 1, 2 188,36 
R 2 3 bis 8, 10 188,36 
R 3 3 188,36 
3) Nach Maßgabe des Art. 1 § 5 des Haushaltsstrukturgesetzes vom 18. Dezember 1975 (BGBl I S. 3091) 
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Anlage 8
zu Art. 4

Amtszulagen, Stellenzulagen 
auf Grund des Bayerischen Besoldungsgesetzes 

(Monatsbeträge) 
- in der gesetzlichen Reihenfolge - 

Gültig ab 1. März 2010 

Rechtsgrundlage Euro 

Bayerische Besoldungsordnungen 

Fußnoten zu Besoldungsgruppen  

Besoldungsgruppe Fußnote  

1 244,53 A 9 

2 38,35 

4 38,35 A 10 

6 51,13 

A 11 2 51,13 

6 142,03 A 12 

8 208,47 

2, 10 170,37 

6 113,59 

11 170,37 

A 13 

16 208,47 

A 14 3, 5, 8, 11, 12, 13, 15, 16 170,37 

1 142,03 

4, 5, 9, 10 170,37 

A 15 

12 142,03 

1, 1. Spiegelstrich 

2. Spiegelstrich 

142,03 

113,59 

2 227,13 

A 16 

5, 7 190,54 

A 10 kw 1 46,07 

2 152,09 A 13 kw 

3 82,83 

A 14 kw 3 198,74 

HS 2 kw 3 89,48 
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Anlage 9
zu Art. 4

Familienzuschlag 
(Monatsbeträge) 

 

Gültig ab 1. März 2010 

 Stufe 1 Stufe 2 

 
(§ 40 Abs. 1  

Bundesbesoldungsgesetz) 
(§ 40 Abs. 2  

Bundesbesoldungsgesetz) 

 Euro Euro 

Besoldungsgruppen A 2 bis A 8 107,64 204,32 

übrige Besoldungsgruppen 113,04 209,72 

 

Bei mehr als einem Kind erhöht sich der Familienzuschlag für das zweite zu berücksichtigende Kind  
um 96,68 €, für das dritte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind um 299,68 €. 

 

 

 

Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 2 bis A 5 

 

Der Familienzuschlag der Stufe 2 erhöht sich für das erste zu berücksichtigende Kind  
in den Besoldungsgruppen A 2 bis A 5 um je 5,11 €, ab Stufe 3 für jedes weitere zu berücksichtigende Kind 

in den Besoldungsgruppen A 2 bis A 3  um je 25,56 €,  

in der Besoldungsgruppe A 4  um je 20,45 € und 

in der Besoldungsgruppe A 5  um je 15,34 €. 

 

Soweit dadurch im Einzelfall die Besoldung hinter derjenigen aus einer niedrigeren Besoldungsgruppe zurückbleibt, wird der 
Unterschiedsbetrag zusätzlich gewährt. 

 

 

Anrechnungsbetrag nach § 39 Abs. 2 Satz 1 Bundesbesoldungsgesetz 

 

- in den Besoldungsgruppen A 2 bis A 8 100,05 

- in den Besoldungsgruppen A 9 bis A 12 106,21 
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Anlage 10
zu Art. 4

Anwärtergrundbetrag 

(Monatsbeträge) 
Gültig ab 1. März 2010 

Eingangsamt, in das der Anwärter  bzw. die Anwärterin  nach Ab-
schluss des Vorbereitungsdienstes unmittelbar eintritt Euro 

A 2 bis A 4 799,76 
A 5 bis A 8 913,02 
A 9 bis A 11 963,66 
A 12 1.094,76 
A 13 1.124,59 
A 13 + Zulage  
(Nummer 27 Abs. 1 Buchst. c der Vorbemerkungen zu den Bundesbe-
soldungsordnungen A und B) oder R 1 1.157,34 

 

 
Anlage 11

zu Art. 4
Erschwerniszulage 

(Stundensätze in Euro) 
Gültig ab 1. März 2010 

Erschwerniszulage bis 28. Februar 2010 
Euro  

ab 1. März 2010 
Euro 

§ 4 Abs. 1 Nr. 1 EZulV 2,88 2,91 

 

Mehrarbeitsvergütung
(Stundensätze in Euro) 

Gültig ab 1. März 2010 

Mehrarbeitsvergütung bis 28. Februar 2010 
Euro 

ab 1. März 2010 
Euro 

§ 4 Abs. 1 MVergV   

A 1 bis A 4 10,57 10,70 

A 5 bis A 8 12,48 12,63 

A 9 bis A 12 17,13 17,34 

A 13 bis A 16 23,63 23,91 

§ 4 Abs. 3 MVergV   

Nr. 1 15,94 16,13 

Nr. 2 19,76 20,00 

Nr. 3 23,45 23,73 

Nrn. 4 und 5 27,40 27,73 
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Begründung 
 
A. Allgemeines 

1. Anknüpfungspunkt für die lineare Bezügeanpassung im 
Beamtenbereich ist das Tarifergebnis, das die Einbeziehung 
eines Sockelbetrags von 40 € und lineare Erhöhungen der 
Entgelte ab 1. März 2009 um 3,0 v. H. und ab 1. März 2010 
um 1,2 v. H. beinhaltet. Nach ständiger Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts hat der Gesetzgeber bei der An-
passung  der Besoldung und Versorgung der Beamten und 
Beamtinnen nach den fortgeltenden Vorschriften des § 14 
BBesG und des § 70 BeamtVG die Einkommensentwicklung 
der tarifvertraglich Beschäftigten, vor allem der Arbeitneh-
mer und Arbeitnehmerinnen im öffentlichen Dienst, zu be-
rücksichtigen (BVerfGE 114, 258). Er ist dabei nicht ver-
pflichtet, das Tarifergebnis spiegelbildlich auf die Beamten-
besoldung und -versorgung zu übertragen (BVerwGE 117, 
305). Auch die aktuelle Finanzlage der öffentlichen Haushal-
te ist ein Faktor, der bei der Anpassung der Besoldung und 
Versorgung berücksichtigungsfähig ist (BVerfGE 107, 218).  

Eine Absenkung des Erhöhungssatzes um 0,2 v. H. (§ 14a 
Abs. 2 BBesG) findet nach § 14a Abs. 2a BBesG nicht statt. 
Dafür wird der Versorgungsrücklage in Bayern gemäß § 14a 
Abs. 3 BBesG die Hälfte der durch das Versorgungsände-
rungsgesetz 2001 erzielten Einsparungen zugeführt. 

2. Die Regelung zur Altersteilzeit im Bayerischen Beamtenge-
setz wird verlängert. Die hohe Akzeptanz der Altersteilzeit-
regelung bei den bayerischen Beamten und Beamtinnen lässt 
es sinnvoll erscheinen, dieses bewährte Instrument zu verlän-
gern, macht es aber gleichzeitig auch erforderlich, die Bedin-
gungen für die Inanspruchnahme anzupassen.  

Eine Erhöhung des Arbeitszeitanteils auf 60 v. H. bei Ver-
ringerung des Altersteilzeitzuschlags von 83 v. H. auf 80 
v. H. und der Wegfall der versorgungsrechtlichen Privilegie-
rung (die Altersteilzeit wird bislang mit dem Faktor 1,8 in 
der Versorgung berücksichtigt, so dass sich für 50 v. H. 
durchschnittlicher Arbeitszeit eine Anrechung von 90 v. H. 
für die Versorgung ergibt) ist daher unverzichtbar. 

Die Erhöhung des Arbeitszeitanteils auf 60 v. H. führt im 
Teilzeitmodell maximal zu einer um rund vier Stunden höhe-
ren Wochenarbeitszeit bzw. im Blockmodell um eine Ver-
längerung der Ansparphase auf drei Jahre. Bei dem von Leh-
rern und Lehrerinnen bevorzugten Blockmodell ermöglicht 
dies schulorganisatorisch ein Ende der Ansparphase mit dem 
vollen dritten Jahr und damit am Ende des Schuljahres. 

Besoldungsrechtlich wird am Altersteilzeitzuschlag zur Be-
soldung festgehalten. Die Obergrenze wird jedoch von 83 
v. H. auf 80 v. H. zurückgeführt, um die Finanzierbarkeit der 
Verlängerung der Altersteilzeit zu gewährleisten. 

Versorgungsrechtlich wird die Altersteilzeit mit der famili-
enpolitischen Teilzeit gleichgestellt. Zudem ist aufgrund der 
demografischen Entwicklung und dem dadurch bedingten 
Ansteigen der Versorgungslasten im Konzept für das Neue 
Dienstrecht in Bayern eine Verlängerung der Lebensarbeits-
zeit durch die Anhebung der Altersgrenzen parallel zur Re-
gelung im Rentenbereich geplant. Die finanziellen Spitzen-
belastungen sollen mit den Versorgungsfonds abgemildert 
werden.  

Eine erneute Befristung ist nicht vorgesehen. Das Ge-
setz soll aber nach Ablauf von zwei Jahren einer Über-
prüfung unterzogen werden. 

3. Die weitere Änderung betrifft die laufbahnrechtliche 
Behandlung von Masterabschlüssen an Fachhochschu-
len, wo unter dem Gesichtspunkt der Daueraufgabe der 
Deregulierung eine Verfahrensvereinfachung vorge-
nommen wird. 

 
B. Im Einzelnen 

Zu Art. 1 

Zu Abs. 1 

Abs. 1 regelt den persönlichen Geltungsbereich des Gesetzes, 
der den in Art. 1 Abs. 1 des Bayerischen Besoldungsgesetzes 
(BayBesG) genannten Personenkreis erfasst. Dazu gehören 
wegen der gebotenen Einheitlichkeit der Besoldung in 
Bayern auch die Beamten und Beamtinnen im Kommunalbe-
reich. Neben diesen Besoldungsempfängern und Besoldungs-
empfängerinnen werden auch Dienstanfänger und Dienstan-
fängerinnen (Art. 35 BayBG) erfasst. Sie erhalten auf der 
Grundlage von Verwaltungsvorschriften eine Unterhaltsbei-
hilfe in Höhe von 60 v. H. des Anwärtergrundbetrages. Die 
Aufnahme der Rechtsreferendare und Rechtsreferendarinnen 
dient der Klarstellung. Deren Unterhaltsbeihilfe ist durch 
Sonderregelung des Art. 3 Satz 2 Nr. 1 des Gesetzes zur 
Sicherung des juristischen Vorbereitungsdienstes (SiGjurVD) 
in die lineare Bezügeanpassung mit einbezogen. 

In die Linearanpassung einzubeziehen sind Versorgungsemp-
fänger und Versorgungsempfängerinnen, die Versorgungsbe-
züge von bayerischen Dienstherren beziehen, um der gesetz-
lich bestimmten Anknüpfung der Entwicklung der Versor-
gungsbezüge an die Dienstbezüge Rechnung zu tragen. 

Zu Abs. 2 

Abs. 2 Satz 1 nimmt – in Klarstellung der Regelung von 
Abs. 1 Nr. 1 – öffentlich-rechtliche Religionsgemeinschaften 
und weltanschauliche Gemeinschaften und ihre Verbände 
vom Anwendungsbereich des Gesetzes aus. Das bedeutet, 
dass öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften und welt-
anschauliche Gemeinschaften und ihre Verbände bei der 
Besoldung ihrer Beamten und Beamtinnen nicht an dieses 
Gesetz gebunden sind. 

Abs. 2 Satz 2 stellt eine Folgeregelung zu § 82 BBesG in der 
am 31. August 2006 geltenden Fassung dar. Danach erhalten 
Anwärter und Anwärterinnen, die sich am 31. Dezember 
1998 in einem Beamtenverhältnis auf Widerruf befanden, 
Anwärterbezüge nach den bis zum 31.12.1998 geltenden 
Vorschriften. Sie sind deshalb wie bisher von der Linearan-
passung ausgenommen. 

Zu Abs. 3 

Bereits durch das Gesetz zur Anpassung der Bezüge 
2007/2008 (BayBVAnpG 2007/2008) wurde bestimmt, dass 
bei Rechtsverweisungen in Bundes- oder Landesrecht auf 
Vorschriften oder Anlagen des Bundesbesoldungsrechts, die 
durch das BayBVAnpG 2007/2008 ersetzt wurden, Landes-
recht gilt. Diese Regelung wird unverändert fortgeführt.   
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Zu Art. 2 

Der angestrebte Gleichklang zwischen Tarif- und Beamtenbereich 
erfordert es, auch den tariflich vereinbarten Sockelbetrag, um den 
sich das monatliche Tarifentgelt erhöht, auf den Beamtenbereich 
zu übertragen. Die dadurch eintretende Nivellierung der Grundge-
haltssätze zu Gunsten der unteren Besoldungsgruppen tangiert 
zwar den Besoldungsgrundsatz der amts- und leistungsadäquaten 
Bezügeanpassung. Dies ist jedoch im Hinblick auf die Höhe des 
Sockelbetrages und im Interesse der Gleichbehandlung der beiden 
Beschäftigtengruppen des öffentlichen Dienstes hinnehmbar. 

Zu Abs. 1 

Abs. 1 regelt die Gewährung des Sockelbetrags, der ausschließlich 
die Grundgehaltssätze erhöht. Die Erhöhung der Anwärtergrund-
beträge um einen Sockelbetrag von monatlich 60 € folgt zeit- und 
inhaltsgleich dem Tarifergebnis. Dies entspricht einer durch-
schnittlichen prozentualen Anpassung von 6 v. H. Die insoweit 
über die prozentuale Anpassung des Absatzes 2 hinausgehende 
Anpassungsmaßnahme der Beamtenanwärter und Beamtenanwär-
terinnen stärkt im Kontext mit der Erhöhung der Ausbildungsent-
gelte im Tarifbereich die Wettbewerbsfähigkeit des öffentlichen 
Dienstes. Eine zusätzliche Linearanpassung scheidet daher aus. 

Zu Abs. 2 

Die Regelung setzt die Linearanpassung in Anlehnung an den 
Tarifabschluss zeit- und inhaltsgleich um. Davon werden grund-
sätzlich alle Bezügebestandteile erfasst, die mit dem BayBVAnpG 
2007/2008 zuletzt erhöht worden sind.  

Nicht ausdrücklich genannt sind die Funktions-Leistungsbezüge 
für Mitglieder der Hochschulleitung sowie für die Professoren und 
Professorinnen der Bundesbesoldungsordnung W. Sie nehmen 
nach Art. 24 Abs. 3 BayBesG automatisch an der allgemeinen 
Anpassung teil. Die übrigen Leistungsbezüge werden nach Art. 22 
Abs. 3 und Art. 23 Abs. 3 BayBesG erhöht, soweit sie im Einzel-
fall für dynamisch erklärt worden sind. 

Nr. 1 

Die lineare Anpassung erfolgt nach Maßgabe der Anlagen 1 bis 6 
zu diesem Gesetz. Ausgangspunkt sind die Tabellen des in Bayern 
am Tag vor Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden BayBVAnpG 
2007/2008.  

Erhöht werden außerdem wie bisher die Amtszulagen als Bestand-
teil des Grundgehalts sowie die das Grundgehalt ergänzende 
allgemeine Stellenzulage nach der fortgeltenden Vorbemerkung 
Nr. 27 zu den Bundesbesoldungsordnungen A und B (BBesO 
A/B). Einbezogen sind damit auch die im Haushaltsgesetz 
2009/2010 vom 14. April 2009 (GVBl S. 86) ausgebrachten 
Amtszulagen, die als erster Schritt zur Umsetzung des Neuen 
Dienstrechts im Schulbereich erhöht bzw. neu eingeführt wurden. 
Alle sonstigen Stellenzulagen, die wegen ihrer Funktionsbezo-
genheit neben der Grundbesoldung gewährt werden, sind von der 
Anpassung ausgenommen.  

Der Familienzuschlag wird mit Ausnahme des besonderen Erhö-
hungsbetrags für untere Besoldungsgruppen (A 2 bis A 5) in die 
Anpassung ebenfalls einbezogen. 

Nrn. 2 und 3 

Der besonders belastende Dienst an Sonntagen, gesetzlichen 
Feiertagen und zu bestimmten Vorfesttagszeiten sowie die Mehr-
arbeitsvergütung werden traditionell bei Bezügeanpassungen 
berücksichtigt.  

Nrn. 4 und 5 

Diese Nummern regeln die Erhöhung der Bezüge nach 
fortgeltenden Besoldungsordnungen bzw. Vorschriften für 
Hochschullehrer. 

Zu Abs. 3 

Ausgangspunkt für die Erhöhungen nach Absatz 1 und 2 sind 
die seit 1. Oktober 2007 bzw. 1. Januar 2009 in Bayern 
geltenden Tabellen. Sie werden durch die neuen Tabellen in 
den Anlagen dieses Gesetzes ersetzt. Eine Aufnahme dieser 
Tabellen in das Stammrecht (BayBesG) erfolgt entsprechend 
der Grundsatzentscheidung des Gesetzgebers zum BayBV-
AnpG 2007/2008 (Drs. 15/9290 S. 15) erst im Rahmen der 
Gesetzesmaßnahmen zur Umsetzung der Dienstrechtsreform. 
Hinsichtlich des im Zuge der Anpassung 2007/2008 be-
schlossenen Verfahrens, die erhöhten Beträge der Erschwer-
niszulagen sowie der Mehrarbeitsvergütungen nicht im 
Anpassungsgesetz selbst, sondern durch Verwaltungsvor-
schriften zu veröffentlichen, haben sich Probleme im Vollzug 
ergeben. Diese beruhten darauf, dass der Bundesgesetzgeber 
zum 1. Juli 2008 eine ausschließlich auf den Bundesbereich 
begrenzte Erhöhung dieser Besoldungsbestandteile beschlos-
sen hat, die aufgrund Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt 
sowohl bei den betroffenen Landesbeamten und Landesbe-
amtinnen in Bayern wie auch bei den Vollzugsbehörden den 
Eindruck erweckt hat, besagte Bundeserhöhung gelte auch im 
Freistaat Bayern. Zur Vermeidung solcher Irritationen 
werden die in Bayern ab 1. März 2009 geltenden Beträge in 
einer gesonderten Anlage dieses Gesetzes publiziert.  
 
Zu Art. 3 

Art. 3 setzt die gesetzgeberische Grundsatzentscheidung zur 
Besoldungsanpassung 2007/2008 um. Danach soll die Aus-
landsbesoldung im Neuen Dienstrecht in Bayern durch 
Rechtsverweisung auf das ab 1. Juli 2010 für den Auswärti-
gen Dienst geltende Auslandsbesoldungsrecht des Bundes 
geregelt werden (Drs. 15/9290 S. 14). Dieses durch das 
Dienstrechtsneuordnungsgesetz des Bundes vom 5. Februar 
2009 (BGBl I S. 160) umfassend neu gestaltete Auslandsbe-
soldungsrecht soll nach Inkrafttreten des Neuen Dienstrechts 
vollinhaltlich auch für Bayern gelten. Vor diesem Hinter-
grund ist es sachlich vertretbar, an Stelle der in Bayern 
geltenden Anpassungssätze ab dem 1. März 2009 ausschließ-
lich die für Auslandsdienstbezüge des Bundes geltenden 
Anpassungsfaktoren heranzuziehen. Damit wird die ange-
strebte dynamische Verweisung auf Bundesrecht auch 
betragsmäßig vorbereitet.  

 

Zu Art. 4 

Art. 4 regelt entsprechend dem Tarifergebnis den zweiten 
Anpassungsschritt im Jahr 2010. Danach werden die in Art. 2 
Abs. 1 und 2 genannten Bezügebestandteile zum 1. März 
2010 um weitere 1,2 v. H. erhöht. Einbezogen sind damit 
auch die Anwärtergrundbeträge. Nicht erfasst werden im 
Hinblick auf die Sonderregelung des Art. 3 die Auslands-
dienstbezüge. Im Übrigen vgl. Begründung zu Art. 2. Die 
weitere lineare Anpassung erfolgt auf der Basis der linear 
zum 1. März 2009 erhöhten Beträge. 
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Zu Art. 5 

Nr. 1 

Die Vorschrift hält in Nr. 1 für die Übergangszeit bis zum Inkraft-
treten des Neuen Dienstrechts an den Maßgaben des Dienstrechts-
reformgesetzes des Bundes des Jahres 1997 fest, wonach landes-
gesetzliche Bemessungsgrundlagen, die auf Grundgehälter nach 
dem Stand vom 30. Juni 1997 Bezug nahmen, unverändert fort-
gelten sollten. Auch diese Bemessungsgrundlagen alten Rechts 
werden seit jeher von der Bezügeanpassung erfasst, allerdings auf 
der Basis der Grundgehaltsstrukturen nach dem Stand vom 30. 
Juni 1997. Eine Bereinigung dieser Altbestände wird mit dem 
Neuen Dienstrecht erfolgen.  

Nr. 2 

Nr. 2 betrifft Übergangsrecht aus dem 2. BesVNG, das von den 
Anpassungsmaßnahmen nicht ausgeschlossen werden soll. 
 
Zu Art. 6 

Die Vorschrift enthält die für den Versorgungsbereich über die 
Anpassung der Bezüge nach Art. 2 hinaus notwendigen Maßnah-
men zur Anpassung der dort nicht erfassten Bezügebestandteile 
der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge bzw. Versorgungsbezüge. 

Zu Abs. 1 

Die Vorschrift enthält die Anpassung von Berechnungsgrundlagen 
für die Versorgungsbezüge, die nicht von der Anpassung nach 
Art. 2 Abs. 2 erfasst sind. Die Verweisung auf die Vorschriften 
früheren Rechts vermeidet Wiederholungen und dient der Verein-
fachung. Die den am 1. Januar 2009 vorhandenen Versorgungs-
empfängern und Versorgungsempfängerinnen der Besoldungs-
gruppe A 12 zustehende Amtszulage nach Fußnote 7 bedarf einer 
eigenständigen Bestimmung zur Teilnahme an der Anpassung, 
weil diese Amtszulage ab 1. Januar 2009 nicht mehr in der Anlage 
zum BayBesG ausgebracht ist. Ab diesem Zeitpunkt wurde in 
Besoldungsgruppe A 12 mit Amtszulage nach Fußnote 7 ein 
neues Amt ausgebracht, das für am 1. Januar 2009 vorhandene 
Versorgungsempfänger und Versorgungsempfängerinnen nicht 
einschlägig ist. 

Zu Abs. 2 

Mit Satz 1 wird die Anhebung der Grundgehaltssätze für Versor-
gungsempfänger und Versorgungsempfängerinnen der früheren 
Besoldungsgruppe A 1 um den Sockelbetrag geregelt. Die so 
erhöhten Versorgungsbezüge nehmen anschließend an der linea-
ren Anpassung um 3 v. H. entsprechend Abs. 1 teil. 

Zu Abs. 3 

Die Erhöhung der Dienstbezüge um einen Sockelbetrag von 40 € 
wird entsprechend auch bei den Versorgungsbezügen vorgenom-
men, denen ein Ortszuschlag nach dem Bundesbesoldungsgesetz 
in der bis zum 30. Juni 1997 geltenden Fassung nicht zu Grunde 
liegt. Betroffen davon sind Versorgungsempfänger, deren Versor-
gungsfall vor dem 1. Juli 1997 eingetreten ist und deren Hinter-
bliebene, wenn der Versorgungsurheber oder die Versorgungsur-
heberin nach dem 30. Juni 1997 verstorben ist. Versorgungsbezü-
ge, die in festen Beträgen angeordnet sind, nehmen an der Anhe-
bung der Bezüge um einen Sockelbetrag nicht teil. 

Zu Abs. 4 

Die in Abs. 4 genannten Versorgungsbezüge werden nach ständi-
ger Praxis um den durchschnittlichen Vomhundertsatz der allge-
meinen Erhöhung der Dienstbezüge angepasst. Dies gilt auch für 
den Betrag nach Artikel 13 § 2 Abs. 4 des Fünften Gesetzes zur 
Änderung besoldungsrechtlicher Vorschriften vom 28. Mai 1990 

(BGBl I S. 967) in der bis 22. Februar 2006 geltenden 
Fassung. Der durchschnittliche Vomhundertsatz ergibt sich, 
indem der allgemeine Anpassungssatz von 3,0 v. H. um das 
Verhältnis der statischen zu den dynamischen Bezügebe-
standteilen verringert wird. 

Zu Abs. 5 

Abs. 5 führt die Übergangsregelungen für Ruhestandsbeamte 
und Ruhestandsbeamtinnen fort, deren Versorgungsbezügen 
zum Zeitpunkt des Eintritts des Versorgungsfalles keine 
allgemeine Stellenzulage zugrunde lag. Mit dem Fünften Ge-
setz zur Änderung besoldungsrechtlicher Vorschriften vom 
28. Mai 1990 (BGBl I S. 967) wurde die seinerzeitige Stel-
lenzulage nach der Vorbemerkung Nummer 27 zu BBesO 
A/B in Höhe von 67 DM ab 1. Januar 1990 in den Besol-
dungsgruppen A 1 bis A 8 in das Grundgehalt integriert. Die 
Versorgungsempfänger und Versorgungsempfängerinnen 
waren in das neue – erhöhte – Grundgehalt überzuleiten. Da 
die vorgenannte Stellenzulage nicht alle Beamte und Beam-
tinnen und auch nicht alle Ruhestandsbeamte und Ruhe-
standsbeamtinnen erhalten haben, waren diese von der 
Erhöhung des Grundgehalts durch den Einbau der Stellenzu-
lage auszuschließen. Dieser bei allgemeinen Anpassungen er-
höhte, zuletzt seit 1. Oktober 2007 geltende und mit Art. 3 
Abs. 3 des Gesetzes zur Anpassung der Bezüge 2007/2008 
vom 20. Dezember 2007 (GVBl S. 931) festgelegte Vermin-
derungsbetrag (49,14 €) wird mit diesem Gesetz ersetzt. 
Satz 2 regelt die entsprechende Geltung der Verminderung 
des der Hinterbliebenenversorgung zugrunde liegenden 
Grundgehalts. 

Zu Abs. 6 

In Abs. 6 wird klargestellt, dass die Anpassung der Versor-
gungsbezüge nach diesem Gesetz bei der Anwendung ver-
sorgungsrechtlicher Vorschriften als Anpassung im Sinn des 
§ 70 BeamtVG gilt. Damit wird insbesondere die Absenkung 
des Versorgungsniveaus aus dem Versorgungsänderungsge-
setz 2001 fortgeführt. Nach § 69e BeamtVG wird das Ver-
sorgungsniveau seit dem Jahr 2003 in acht gleichen Schritten 
von jeweils rund 0,54 v. H. um insgesamt 4,33 v. H. abge-
senkt. Die Anpassung nach Art. 6 stellt die fünfte Anpassung 
seit 2003 dar mit der Folge, dass der 5. Anpassungsfaktor 
nach § 69e Abs. 3 BeamtVG zur Anwendung kommt und die 
lineare Erhöhung für die Versorgungsempfänger und Versor-
gungsempfängerinnen nicht in vollem Umfang wirksam wird. 
Die Versorgungsbezüge erhöhen sich damit effektiv um rund 
2,46 v. H. Die Hälfte der hierdurch erzielten Einsparungen 
wird der Versorgungsrücklage nach dem Gesetz über die 
Bildung von Versorgungsrücklagen im Freistaat Bayern – 
BayVersRücklG – zugeführt (§ 14a Abs. 3 BBesG, Art. 6 
BayVersRücklG). Im Übrigen wird auf den zweiten Absatz 
der allgemeinen Begründung hingewiesen.  
Die Erhöhung der Grundgehaltssätze um den Sockelbetrag 
und die zeitgleiche lineare Erhöhung werden als einheitliche 
Anpassung im Sinne des § 69e Abs. 3 BeamtVG behandelt.  

Zu Art. 7 
Die nach Art. 6 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 und Abs. 4 erhöhten 
Versorgungsbezüge werden zum 1. März 2010 entsprechend 
der allgemeinen Bezügeanpassung nach Art. 4 um weitere 
1,2 v. H. beziehungsweise in den Fällen des Art. 6 Abs. 4 um 
1,1 v. H. erhöht. Bei Versorgungsempfängern und Versor-
gungsempfängerinnen nach Art. 6 Abs. 3 beträgt die Vermin-
derung des Grundgehalts ab 1. März 2010 51,22 €. Wegen 
der Einzelheiten wird auf die Begründung zu Art. 6 verwie-
sen. 
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Zu Art. 8 

Zu Abs. 1 

Die Vorschrift regelt die besoldungsrechtliche Folge der Al-
tersteilzeit bzw. Altersdienstermäßigung und ersetzt insoweit 
Bundesrecht. Sie führt den bereits im Bundesrecht geregelten 
Zuschlag zur anteiligen Besoldung dem Grunde nach fort, und 
legt ihn der Höhe nach auf 80 v. H. fest. Die Gesamtbezüge in 
Altersteilzeit knüpfen weiterhin an den Umfang der in den letzten 
fünf Jahren vor Beginn der Altersteilzeit durchschnittlich geleiste-
ten Arbeitszeit und schließen sich damit an die statusrechtlichen 
Voraussetzungen der Altersteilzeit an.  

Beamte und Beamtinnen bzw. Richter und Richterinnen, die die 
Altersteilzeit bzw. Altersdienstermäßigung bis zum 31.12.2009 
angetreten haben, erhalten den Zuschlag in der bisherigen Höhe. 
Damit wird besoldungsrechtlich die statusrechtliche Rechts-
standswahrung nachvollzogen. 

Zu Abs. 2 

Altersteilzeit, die nach dem 31. Dezember 2009 angetreten wird, 
soll bei der ruhegehaltfähigen Dienstzeit nur noch entsprechend 
dem Verhältnis der tatsächlichen zur regelmäßigen wöchentlichen 
Arbeitszeit Berücksichtigung finden. Mit der Regelung wird § 6 
Abs. 1 Satz 3 BeamtVG für den genannten Personenkreis durch 
Landesrecht ersetzt, das die bisherige Sonderregelung für die 
Berücksichtigung der Altersteilzeit nicht enthält.  
 
Zu Art. 9 (Änderung des BayBG) 

Zu Nr.1 

Wegen der Einfügung von Art. 142a BayBG ist eine Änderung 
der Inhaltsübersicht notwendig. 

Zu Nr. 2 

Mit der Änderungsformulierung in Art. 34 Abs. 1 Nr. 1 BayBG 
wird – wie beim Bund und in zahlreichen Ländern – ein Gleich-
lauf sämtlicher Masterabschlüsse herbeigeführt. Die Erfahrungen 
haben gezeigt, dass es insbesondere im Hinblick auf den erreich-
ten Qualitätsstandard des bisherigen Verfahrens nicht mehr 
bedarf. Zudem wird die Norm an die Entwicklung im bayerischen 
Hochschulrecht angepasst. 

Zu Nr. 3 

Buchst. a 

Der Beamte bzw. die Beamtin soll künftig 60 v. H. der bislang 
geleisteten Arbeitszeit erbringen statt bisher 50 v. H. Diese Er-
höhung ist zumutbar und trägt den personalwirtschaftlichen 
Notwendigkeiten Rechnung. 

Buchst. b 

Die Regelung vereinheitlicht den Beginn der Altersteilzeit für alle 
Lehrkräfte. Um zu vermeiden, dass die Freistellungsphase wäh-
rend eines Schuljahres beginnt – was bei einem Arbeitszeitumfang 
von 60 v. H. nach der bisherigen Regelung für Lehrkräfte mit 
Vollendung der maßgeblichen Altersgrenze im zweiten Schul-
halbjahr der Fall wäre – wird die Altersgrenze einheitlich auf den 
Beginn des Schuljahres festgelegt. Die Arbeitszeit beträgt dann 
bis zum Eintritt in den gesetzlichen Ruhestand (Art. 62 Satz 2 
BayBG) regelmäßig fünf Jahre, sodass bei einem Arbeitszeitum-
fang von 60 v. H. die Freistellungsphase nach drei Jahren Anspar-
phase beginnt und damit nicht während des Schuljahres endet. 

Buchst. c 

Die Regelung hebt die bisher bestehende Befristung auf. 

Zu Nr. 4 

Auf Beamte bzw. Beamtinnen, die sich bereits in Altersteil-
zeit befinden, würde ohne Übergangsregelung die neue Re-
gelung zum Umfang der zu erbringenden Arbeitszeit Anwen-
dung finden. Die Regelung stellt daher klar, dass es aus 
Gründen des Bestandsschutzes für Beamte bzw. Beamtinnen, 
die sich am 31. Dezember 2009 bereits in Altersteilzeit 
befanden, bei dem bis dahin geltenden Arbeitszeitumfang 
bleibt.  

Für Lehrkräfte an öffentlichen Schulen, die das 60. Lebens-
jahr in der zweiten Hälfte des Schuljahres 2009/2010 vollen-
den, ist hinsichtlich des Beginns der Altersteilzeit eine 
Sonderregelung erforderlich, weil diese Lehrkräfte nach Art. 
62 BayBG zum Ende des Schuljahres 2013/2014 in den 
Ruhestand treten. Da Art. 91 Abs. 1 Satz 2 BayBG den 
Beginn der Altersteilzeit auf den Beginn des Schuljahres 
festlegt, in dem das 60. Lebensjahr vollendet wird, wäre dies 
das Schuljahr 2009/2010. Dieses Schuljahr hat aber bereits 
begonnen, sodass für diese Lehrkräfte nur der Beginn des 
nächsten Schuljahres in Betracht kommt. Da die Dienstzeit 
dann insgesamt aber nur vier Schuljahre beträgt, ist es 
angezeigt, für diese Lehrkräfte nur eine Arbeitszeit von 
50 v. H. anzusetzen, um ein Ende der Ansparphase während 
des Schuljahres zu vermeiden. 

Diese Regelung zum Arbeitszeitumfang gilt gleicher Maßen 
für Lehrkräfte, die das 60. Lebensjahr im ersten Schulhalb-
jahr 2009/2010 vollenden und deshalb an sich zu Beginn 
dieses Schuljahres die Altersteilzeit hätten antreten können, 
bei denen aber ein Antreten der Altersteilzeit aus schulorga-
nisatorischen Gründen (sog. 2+2-Modell) erst zum Schuljahr 
2010/2011 möglich ist. Da die Dienstzeit auch in diesen 
Fällen insgesamt nur vier Schuljahre beträgt, ist es angezeigt, 
auch hier nur eine Arbeitszeit von 50 v. H. anzusetzen, um 
ein Ende der Ansparphase während des Schuljahres zu 
vermeiden.  
 
Zu Art. 10 (Änderung des BayRiG) 

Die Nrn. 1a, 1c und 4 übernehmen die für Beamte in Art. 9 
Nrn. 3a, 3c und 4 getroffenen Neuerungen zur Altersteilzeit 
(Erhöhung der zu erbringenden Arbeitsleistung von 50 v. H. 
auf 60 v. H.; Aufhebung der Befristung der Regelungen zur 
Altersteilzeit; keine Anwendbarkeit der Neuregelung auf 
Altfälle) in das Bayerische Richtergesetz. Auf die Begrün-
dung zu den entsprechenden beamtenrechtlichen Vorschriften 
wird Bezug genommen. 

Die Nrn. 1b, 1d und 2 enthalten redaktionelle Folgeänderun-
gen. 

Nr. 3 passt die Verweisung an die seit dem 1. April 2009 
geltende Fassung von Art. 8a Abs. 2 BayRiG an. Zum 
1. April 2009 war der bisherige Satz 3 aufgehoben worden, 
der bisherige Satz 4 wurde Satz 3. 
 
Zu Art. 11 (Änderung des BayVersRücklG) 

Nach Art. 16 Abs. 1 Satz 2 BayVersRücklG nimmt der 
pauschale Zuführungsbetrag zum Sondervermögen Versor-
gungsfonds des Freistaates Bayern an den Bezügeanpassun-
gen teil.  



Seite 30 Bayerischer Landtag 16. Wahlperiode Drucksache 16/1392 

Zu Nr. 1 
Buchst. a 

Der Betrag von 500 € erhöht sich auf Grund der Anhebung um 
den Sockelbetrag und der linearen Anpassung um 3 v. H. zum 1. 
März 2009 von 500 € auf 520 € und zum 1. März 2010 von 520 € 
auf 526 €. 

Buchst. b 

Redaktionelle Folgeänderung zu Buchst. a. 

Zu Nr. 2 

Entsprechend der Anhebung nach Nr. 1 beträgt der verminderte 
pauschale Zuführungsbetrag für Bedienstete in unterhälftiger 
Teilzeitbeschäftigung ab 1. März 2009 260 € statt 250 € und ab 
1. März 2010 263 € statt 260 €. 
 
Zu Art. 12 (Inkrafttreten) 

Abs. 1 regelt das allgemeine Inkrafttreten des Gesetzes.  

Davon abweichend bestimmt Abs. 2 Nr. 1 den Zeitpunkt des 
Inkrafttretens des zweiten Anpassungsschrittes.  

Ferner bestimmt Abs. 2 Nr. 2 den Zeitpunkt des Inkrafttretens der 
Altersteilzeit und stellt damit die nahtlose Verlängerung der 
Altersteilzeit sicher. Ein früheres Inkrafttreten ist nicht zweckmä-
ßig, da sich dann die Situation für die noch 2009 in Altersteilzeit 

gehenden Beamten und Beamtinnen gegenüber der bislang 
geltenden Rechtslage verschlechtern würde.  

Die Regelung zur laufbahnrechtlichen Behandlung von 
Masterabschlüssen an Fachhochschulen soll dagegen schon 
am 1. Juli 2009 in Kraft treten, um frühest möglich Wirkung 
entfalten zu können.  

Prinzipiell verdrängen die Vorschriften des neuen Stammge-
setzes die früheren Regelungen des § 1 des Gesetzes zur 
Anpassung der Bezüge 2007/2008 und zur Änderung dienst-
rechtlicher Vorschriften vom 20. Dezember 2007 (GVBl 
S. 931). Deshalb ist in Art. 2 Abs. 3 bestimmt, dass z. B. die 
Grundgehaltssätze der Anlagen 1 bis 6 an die Stelle der 
entsprechenden Anlagen des BayBVAnpG 2007/2008 treten. 
Allerdings enthält das vorstehend genannte Gesetz in Art. 5 
Übergangsbestimmungen, deren Geltung bis zum Inkrafttre-
ten des Neuen Dienstrechts aufrechterhalten werden muss, 
weil anderenfalls erworbene Anwartschaften verloren gehen. 
Eine vollständige Aufhebung des früheren Anpassungsgeset-
zes scheidet damit aus. Bei teilweiser Aufhebung verbliebe 
hingegen ein unerwünschter Regelungsrest. Im Hinblick 
darauf soll das BayBVAnpG 2007/2008 neben dem Bay-
BVAnpG 2009/2010 vorübergehend bestehen bleiben. Beide 
Anpassungsgesetze werden spätestens mit Inkrafttreten des 
Neuen Dienstrechts außer Kraft gesetzt. 

 

 
 

 



Fünfter Vizepräsident Jörg Rohde:  Ich rufe Tagesordnungspunkt 5 c auf:

Gesetzentwurf der Staatsregierung

zur Anpassung der Bezüge 2009/2010 (BayBVAnpG 2009/2010) (Drs. 16/1392) 

- Erste Lesung -

Zur Begründung darf ich Herrn Staatsminister Fahrenschon das Wort erteilen.

Staatsminister Georg Fahrenschon (Finanzministerium):  Herr Präsident, meine sehr 

geehrten Damen und Herren! Es steht inzwischen 2 : 0.

Die Kernpunkte des vorliegenden Gesetzentwurfs sind die Anpassung der Besoldungs- 

und Versorgungsbezüge für die Jahre 2009 und 2010 und die Verlängerung der Alters-

teilzeit über den 31. Dezember 2009 hinaus.

Zur Besoldungsanpassung 2009/2010 muss man wissen, dass die Bezüge der bayeri-

schen Beamtinnen und Beamten letztmals zum 1. Oktober 2007 erhöht wurden. Mit den 

Besoldungsanpassungen 2009/2010 liegen die Bezüge der bayerischen Beamtinnen 

und Beamten auch im bundesweiten Vergleich weiterhin an der Spitze.

Bezogen auf die Verlängerung der Altersteilzeit gilt es in Erinnerung zu rufen, dass diese 

wegen der Chance zu einem gleitenden Übergang in den Ruhestand eine hohe Akzep-

tanz bei den Beamtinnen und Beamten erfährt. Sie wurde deshalb bereits im Jahre 2000 

aufgrund eines Antrags aus der Mitte des Landtags bis zum 31.12. dieses Jahres ver-

längert. Mit der Weiterführung zu modifizierten Konditionen liegt Bayern auch in diesem 

Fall im bundesweiten Spitzenfeld, während Bund und andere Länder die Altersteilzeit 

ganz auslaufen lassen.

Von den Verbänden wurde der Gesetzentwurf begrüßt. Er ist getragen von der festen 

Überzeugung, dass eine wichtige Grundlage der Leistungsfähigkeit der bayerischen 

Staatsverwaltung engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind. Für ihr Engagement 

müssen auch die bayerischen Beamtinnen und Beamten entsprechend ihren Leistungen 
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angemessen bezahlt werden. Mit der Anpassung der Bezüge erfüllt der Freistaat Bayern 

als Dienstherr im Übrigen auch seine Pflicht zur amtsangemessenen Alimentation.

Im Doppelhaushalt 2009/2010 wurde für die Besoldungsanpassung und die Verlänge-

rung der Altersteilzeit Vorsorge getroffen. Ich bitte Sie deshalb, den Gesetzentwurf der 

Staatsregierung in den anstehenden Beratungen zu unterstützen und mit einer zügigen 

Beratung dafür Sorge zu tragen, dass die Beamtinnen und Beamten Bayerns schnellst-

möglich Sicherheit über die Höhe ihrer Bezüge erhalten.

(Beifall bei der CSU und der FDP)

Fünfter Vizepräsident Jörg Rohde:  Für die SPD-Fraktion darf ich nun dem Kollegen 

Stefan Schuster das Wort erteilen.

Stefan Schuster (SPD):  Sehr geehrter Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen! Wir 

beraten heute in Erster Lesung den Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Anpassung 

der Bezüge 2009/10. In Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit werde ich mich kurzfassen.

Nichtsdestotrotz ist heute festzustellen, dass der öffentliche Dienst in den zurückliegen-

den Jahren von der Staatsregierung und der CSU arg gerupft wurde. Die Einkommens-

schere gegenüber der Wirtschaft klafft inzwischen um circa 8 % auseinander. Es war 

mehr als notwendig, endlich gegenzusteuern.

Deshalb begrüßen wir natürlich die fast vollständige Übernahme des Tarifergebnisses 

auf die Beamtinnen und Beamten in Bayern. Damit kommt die Staatsregierung der For-

derung des Bayerischen Beamtenbundes, des Deutschen Gewerkschaftsbundes und 

der SPD-Fraktion nach, das Tarifergebnis auf die Beamtinnen und Beamten zu über-

tragen.

Was die Anwärterbezüge betrifft, sehen wir allerdings noch Verbesserungsbedarf, weil 

der öffentliche Dienst auch in Zukunft leistungsfähig bleiben muss, wir deshalb qualifi-

ziertes Personal brauchen und aufpassen müssen, dass uns die Wirtschaft nicht mit 
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besseren Ausbildungsvergütungen und Einstiegsgehältern die guten Leute vor der Nase 

wegschnappt.

Die geplante Verlängerung der Altersteilzeit der Beamtinnen und Beamten, die auch in 

diesem Gesetz geregelt wird, sehen wir positiv. Wie wichtig das Thema für die Betrof-

fenen ist, zeigen die vielen Petitionen, die wir in der zurückliegenden Zeit im Ausschuss 

für Fragen des öffentlichen Dienstes behandelt haben.

Als problematisch sehen wir hier allerdings die Neuregelung an, dass keine Aufstockung 

mehr bei der Versorgung vorgesehen ist, dass also nur die 60 % ruhegehaltsfähig sind. 

Wir sehen da die Gefahr, dass gerade deshalb die unteren und mittleren Einkommens-

gruppen nicht mehr die Möglichkeit der Altersteilzeit nutzen werden, wodurch es zu 

einem Wiederanstieg der Pensionierung wegen Dienstunfähigkeit kommen kann.

Was die Erschwerniszulage betrifft, so haben sich die betroffenen Berufsgruppen na-

türlich schon etwas mehr erhofft. Hier hat es auch Vorschläge der Gewerkschaft der 

Polizei gegeben. Ein Antrag der SPD-Fraktion zur Erhöhung der Erschwerniszulage 

wurde im Ausschuss für Kommunale Fragen und Innere Sicherheit parteiübergreifend 

beschlossen, aber leider nicht im Haushaltsausschuss.

Wir werden diese Themen mit Änderungsanträgen in den Ausschussberatungen auf-

greifen und freuen uns auf eine anregende Diskussion.

(Beifall bei der SPD)

Präsidentin Barbara Stamm:  Die nächste Wortmeldung kommt von Frau Kollegin 

Heckner.

Ingrid Heckner (CSU):  Sehr verehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Ich habe mir überlegt: Wieso beantragt die SPD in der Ersten Lesung eines Gesetzes, 

das Vorbildwirkung für ganz Deutschland hat, bereits eine Aussprache? Ich habe es jetzt 

gehört: Man hat sich schwergetan, hier ein paar Kritikpunkte zu finden.
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Das Besoldungsanpassungsgesetz wird in dem Doppelhaushalt in hohem Maße Kosten 

verursachen. 426 Millionen Euro sind es in diesem Jahr, 211 Millionen Euro im nächsten 

Jahr.

Bezüglich der Übernahme der Tarifergebnisse für unsere bayerischen Beamten haben 

wir nicht abgewartet, bis das ganze Gesetzgebungsverfahren durchlaufen ist. Die Be-

amten werden im Vorgriff auf die Gesetzesbeschlüsse bereits im Juni Abschlagszah-

lungen erhalten, damit sie Planungssicherheit haben.

Das Gleiche gilt für den zweiten Punkt, den das Besoldungsanpassungsgesetz enthält. 

Das ist die Fortführung der Altersteilzeit. Wer mit Beamten und Beschäftigten im öffent-

lichen Dienst in Gesprächen zu tun hat, wird verfolgt haben, wie stark emotional dieses 

Thema - es war bekannt, dass dies 2009 auslaufen soll - diskutiert worden ist. Dan-

kenswerterweise ist in hohem Maße auch in diesem Hohen Hause die Erkenntnis 

gewachsen, dass wir damit ein positives Arbeitsinstrument haben, mit dem wir die vor-

zeitigen Dienstunfähigkeitsmeldungen auf fast die Hälfte reduzieren konnten, und zwar 

im Vergleich zu der Zeit vor der Einführung der Altersteilzeit.

Die Bedingungen sind leicht reduziert worden. Aber in vielen Gesprächen und im Dialog, 

den wir mit den Verbänden geführt haben, haben die Bedingungen eine sehr hohe Ak-

zeptanz gefunden.

Es ist bundesweit einmalig, dass im Freistaat Bayern die Altersteilzeit für alle Beamten 

weitergeführt wird, nicht nur bezogen auf Lehrer, wie es zum Beispiel in Nordrhein-

Westfalen der Fall ist und auch in anderen Bundesländern, wo an eine Weiterführung 

gar nicht erst gedacht wird. Wenn man da herumkritisiert und fordert, dass auch bei 60% 

Arbeit die Ruhegehaltfähigkeit weiterhin bei 90 % bleiben müsse, dann kann man daraus 

Rückschlüsse ziehen. Wenn da gesagt wird, dass sich gerade die Kleinen dann nichts 

mehr leisten könnten, dann ist das schon eine ganz gewagte Darstellung.

Wir werden sehen, wie sich die neuen Bedingungen für die Altersteilzeit auswirken. Ich 

sage denen, die sich mit dem Gesetz nicht befasst haben: Bei 60 % Arbeit sollen 80 % 
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netto vergütet werden. Ich denke, hier handelt es sich um ein Instrument, das es er-

möglicht, unsere Beamten in den Ruhestand treten zu lassen, ohne dass sie vorzeitig 

die Versetzung in den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit beantragen müssen.

Wir von der CSU-Fraktion begrüßen ganz außerordentlich die schnelle Umsetzung der 

Tarifergebnisse und bedanken uns bei der Staatsregierung, dass die Regelung in so 

schnellem Verfahren in Gesetzesform gegossen wurde.

(Beifall bei der CSU und der FDP)

Präsidentin Barbara Stamm:  Die nächste Wortmeldung kommt von Herrn Kollegen 

Meyer.

Peter Meyer (FW):  Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Auch 

ich möchte Sie nicht über Gebühr strapazieren.

Selbstverständlich ist dieser Gesetzentwurf bemerkenswert und anerkennenswert. Es 

wurde gesagt: Er übernimmt im Wesentlichen das Besprechungsergebnis - im Beam-

tenrecht kann man von Tarifverhandlungen ja nicht reden -, das mit den Verbänden 

erzielt wurde. Das gilt sowohl für die Besoldung als auch für die Altersteilzeit.

Damit haben wir - das ist daran das Bemerkenswerte - endlich einmal wieder eine 

Gleichbehandlung der Beamten mit den Tarifkräften. Die gab es mindestens in den ver-

gangenen 15 Jahren nicht mehr. Vor 15 Jahren begann die Schere mit der Arbeitszeit 

auseinanderzugehen.

Natürlich ist das hier eine Erste Lesung. An sich ist der Gesetzentwurf zustimmungsfähig 

und bemerkenswert.

Der öffentliche Dienst weiß - da bin ich mir ziemlich sicher -, dass in Bayern die Beamten 

mit am besten dran sind. Aber das ist kein Grund, sich hier jetzt selber zu beweihräu-

chern. Es gibt nämlich noch ganz gewaltige Baustellen im Dienstrecht, die man nicht 
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einfach wegdenken kann, auch wenn man den Beamten jetzt genau die gleiche Pro-

zentzahl gewährt wie den Tarifkräften.

Ungelöst und ein Riesenkuddelmuddel ist die Frage des Abbaus der 42-Stunden-

Woche. Da wurden die Beamten als Erpressungsmasse verwendet. Bloß hat die Er-

pressung irgendwie nicht geklappt. Diese Frage ist ungelöst. Unverständlich ist dabei 

auch, dass es schon mehrere Versuche im Ausschuss und hier im Plenum gegeben hat, 

das abzuschaffen. Das wurde immer mit der Mehrheit der Koalition abgewiesen, auch 

mit Unterstützung der FDP, die sonst immer sagt, sie müsse auch dafür sorgen, dass 

die Schere nicht mehr vorhanden ist.

Was aber der gesamten Staatsverwaltung fehlt, meine Damen und Herren, ist nicht die 

Diskussion über die Arbeitszeit. Was der gesamten Staatsverwaltung fehlt, ist ein Per-

sonalentwicklungskonzept. Anträge, Personalberechnungen für die Finanzverwaltung 

wurden genauso abgebügelt. Bei der Polizei ist es dasselbe. Aber es geht nicht nur um 

den Personalbedarf bei der Polizei, es geht nicht nur um den Personalbedarf bei der 

Steuerverwaltung, es geht um ein Personalentwicklungskonzept. Chaos und Unzufrie-

denheit wegen absolut uneinheitlicher Beurteilungen und Beförderungsmöglichkeiten 

zwischen den verschiedenen Ressorts sind an der Tagesordnung. Wenn Sie in einer 

Behörde arbeiten, die eine Bündelungsfunktion hat, wo die verschiedenen Ressorts auf-

einandertreffen, merken Sie, was für gewaltige Unterschiede dort herrschen - und das 

bei Leuten, die sich mit den Schreibtischen gegenübersitzen.

Wie sieht es mit dem Nachwuchs aus? Wir brauchen qualifiziertes Personal. Wir brau-

chen in allen Bereichen Fachkräfte, ob es die Polizei ist, ob es die Lehrer sind, ob es im 

Steuerrecht ist oder in der inneren Verwaltung. Da wurde in den letzten Jahren so gut 

wie niemand eingestellt. Wir werden in ein riesiges Pensionierungsloch fallen - das alles 

sehenden Auges.

Und, meine Damen und Herren, wir haben noch die Probleme der völlig ziel- und plan-

losen Verwaltungsreformen der vergangenen Jahre aufzuarbeiten. Die Wasserwirt-

Protokollauszug
22. Plenum, 27.05.2009 Bayerischer Landtag - 16. Wahlperiode 6 



schaftsverwaltung hat drei angefangene Reformen nicht zu Ende gebracht. Der 

Staatsforst ist in Aufruhr. Die innere Verwaltung ist geschwächt. Jetzt fangen Sie schon 

wieder an, die Gewerbeaufsichtsämter herumzuschubsen. Nach der Polizeireform 

wurde kein einziger Polizist zusätzlich auf die Straße geschickt.

(Beifall des Abgeordneten Hubert Aiwanger (FW))

Stattdessen schaffen Sie die Direktionen ab und dafür wieder einige neue Präsidien.

(Zurufe von der CSU und den GRÜNEN)

Meine Damen und Herren, wenn Sie das mit dem urdemokratischen Anliegen, alle Kräfte 

gleichmäßig zu beteiligen, gleichsetzen, kann ich Ihnen nicht helfen.

Meine Damen und Herren, dieser Gesetzentwurf ist kein Grund zur Selbstbeweihräu-

cherung. Es sind noch viele Aufgaben zu erfüllen.

(Beifall bei den Freien Wählern)

Präsidentin Barbara Stamm:  Vielen Dank, Herr Kollege. Nächste Wortmeldung: Kol-

lege Professor Dr. Barfuß. Bitte schön.

Prof. Dr. Georg Barfuß (FDP):  (Vom Redner nicht autorisiert) Frau Präsidentin, meine 

geschätzten noch verbliebenen Kolleginnen und Kollegen! Ich zitiere gleich zu Beginn 

Herrn Habermann. Den Weihrauch lasse ich weg. Herr Habermann sagt: Im gesamten 

Bundesgebiet sucht diese Besoldungsanpassung ihresgleichen. - Wenn das der Chef 

der Beamtengewerkschaft sagt, denke ich, lieber Kollege Peter, kann es so schlimm 

nicht sein.

(Beifall bei Abgeordneten der CSU)

Ich denke, wer angesichts dieser Kassenlage hier sagt, dass das daneben gegangen 

sei, der liegt wirklich ein bisschen neben der Mütze.
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(Beifall bei Abgeordneten der CSU - Peter Meyer (FW): Das habe ich doch nicht 

gesagt!)

Ich habe im Namen meiner Fraktion all den Beamtinnen und Beamten Dank zu sagen, 

die hier für uns arbeiten; denn natürlich wäre ohne Beamte kein Staat zu machen. Aber 

man muss auch einmal sehen, dass die Menschen draußen Angst haben um ihre Ar-

beitsplätze. Das haben die Beamten zum Beispiel nicht. Ich finde, dass das eine sehr 

faire Geschichte ist, und wir sollten uns davon nicht abbringen lassen.

Zur Sache selber: Die Qualitätsanforderungen an die Beamten halte ich für sehr, sehr 

wichtig. Man muss zwei Examina machen, sonst kann man kein Beamter werden. Im 

Gegensatz zu dem, was wir heute diskutiert haben, also zu den totalitären Regimen des 

Dritten Reiches und der DDR, sind unsere Beamten freie Beamte. Das sollten wir im 

Zusammenhang mit 60 Jahren Grundgesetz auch einmal würdigen. Hier sitzen lauter 

Beamte, die freie Beamte sind. Man muss sich einmal vorstellen, was es bedeuten 

würde, in einem totalitären Land arbeiten zu müssen, in dem man aufgrund einer Ka-

derschulung Beamter wird, oder in Frankreich mit der Ecole nationale d’administration, 

wo das nur auf Elite ausgelegt ist. Bei uns hat jeder befähigte junge Mann und jede 

befähigte junge Frau die Möglichkeit und die Chance, in das Beamtenverhältnis aufzu-

steigen. Das ist eine tolle Geschichte.

Wichtig war auch, dass wir gehört haben, dass die Weiterbildung unserer Beamten sehr 

gut ist. Das ist auch richtig. Bei einer verdichteten Leistungsbereitschaft, die man von 

ihnen erwarten kann, müssen sie auch gut ausgebildet sein.

Noch etwas zur Arbeitszeitverkürzung: Es war ein Riesenfehler, vor den Wahlen so 

etwas zu versprechen. Das war eine Dummheit. Das war wirklich eine Dummheit. Diese 

Dummheit müssen wir jetzt sehr teuer bezahlen; denn kein Mensch stirbt, wenn er 42 

Stunden arbeitet. Kein Mensch! Es ist nur Unfug, wenn man hier so tut. Das beste Bei-

spiel sind wir hier, wobei es auch nicht sehr sinnvoll ist, bis 24 Uhr zu tagen. Aber, ich 

denke, wenn wir das schon versprochen haben, müssen wir es auch halten, so weh es 
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tut. Wir müssen sehen, wie wir Stück für Stück hinkommen. Aber wir sollten lernen - wir 

haben heuer wieder zwei Wahlkämpfe -, nicht Zeug zu versprechen, das man hinterher 

nicht finanzieren kann. Wie soll es denn bitte gehen?

Der einzige Trost ist das, was die Frau Vorsitzende gesagt hat. Diese 425 Millionen Euro 

sind zwar Kosten von Herrn Fahrenschon, aber volkswirtschaftlich mit der Schaffung von 

Nachfrage im Konsumbereich verbunden.

Fazit: Wir haben hier - ohne Beweihräucherung! - eine sehr sinnvolle und gerechte An-

passung vorgenommen. Wir freuen uns, dass die Beamten für uns arbeiten. Ein Faktum 

ist, die Beamten im Freistaat Bayern sind uns lieb und teuer. Andererseits ist ohne sie 

tatsächlich kein Staat zu machen.

(Beifall bei der FDP und Abgeordneten der CSU)

Präsidentin Barbara Stamm:  Vielen Dank, Herr Kollege. Nächste Wortmeldung: Frau 

Kollegin Gote.

Ulrike Gote (GRÜNE):  (Von der Rednerin nicht autorisiert) Danke schön, Frau Präsi-

dentin. - Kolleginnen und Kollegen! Liebe Frau Heckner, nach dieser Lobhudelei und 

nach gewissen Reaktionen, die das bei mir ausgelöst hat, muss ich Ihnen jetzt doch 

erklären, warum wir auf einer Aussprache bestanden haben. Als Vorsitzende des Aus-

schusses könnten Sie das aber eigentlich wissen.

Wir hätten eigentlich zu diesem Punkt heute Abend nicht geredet. Wir hätten gern darauf 

verzichtet. Aber wenn hier so viel Unfug erzählt wird, müssen wir das jetzt einmal tun.

Wir hätten auf eine Aussprache verzichten können, wenn dieser Gesetzentwurf recht-

zeitig vorgelegen hätte. Aber Sie werden verstehen, dass wir im Ältestenrat nicht eine 

Katze im Sack kaufen. So blöd sind wir nicht. Wenn wir den Gesetzentwurf vorher nicht 

durchlesen können, beantragen wir auf jeden Fall eine Aussprache. Hätte Ihnen daran 

gelegen, hier Zeit zu sparen, hätten Sie nur auf uns zukommen und das mit uns be-

sprechen müssen. Dann hätten wir das sicherlich regeln können. Wenn Sie sich hier 
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darüber aufregen, dass wir Zeit vertun, hier über Dinge zu reden, die eigentlich keiner 

Aussprache bedürfen, frage ich mich, warum Sie überhaupt ans Rednerpult gehen, 

nachdem Ihr Minister schon alles gesagt hat.

(Beifall der Abgeordneten Johanna Werner-Muggendorfer (SPD))

Das musste hier heute Abend auch noch einmal gesagt werden.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Präsidentin Barbara Stamm:  Die Aussprache ist geschlossen, verehrte Kolleginnen 

und Kollegen. Im Einvernehmen mit dem Ältestenrat schlage ich vor, den Gesetzentwurf 

dem Ausschuss für Fragen des öffentlichen Dienstes als federführendem Ausschuss zu 

überweisen. Besteht damit Einverständnis? - Das ist der Fall. Dann ist das so beschlos-

sen.
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Beschlussempfehlung und 
Bericht 
des Ausschusses für Fragen des öffentlichen Dienstes 

1. Gesetzentwurf der Staatsregierung 

Drs. 16/1392 

zur Anpassung der Bezüge 2009/2010 (BayBVAnpG 
2009/2010) 

2. Änderungsantrag der Abgeordneten Ste-
fan Schuster, Christa Naaß, Martin Güll u.a. SPD 

Drs. 16/1505 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Anpas-
sung der Bezüge 2009/2010 (BayBVAnpG 
2009/2010) 
(Drs. 16/1392) 

3. Änderungsantrag der Abgeordneten Ing-
rid Heckner, Petra Guttenberger u.a. CSU, Tho-
mas Hacker, Tobias Thalhammer, Prof. Dr. Ge-
org Barfuß u.a. FDP 

Drs. 16/1759 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Anpas-
sung der Bezüge 2009/2010 (BayBVAnpG 
2009/2010) 
(Drs. 16/1392) 

I. Beschlussempfehlung: 

Zustimmung mit der Maßgabe, dass folgende Ände-
rungen durchgeführt werden: 

1. Es wird folgender neuer Art. 12 eingefügt: 

„Art. 12 
Änderung des Bayerischen Personalvertre-

tungsgesetzes 

Artikel 54 Absatz 1 Satz 3 des Bayerischen Perso-
nalvertretungsgesetzes vom 11. November 1986 
(GVBl. S. 349, BayRS 2035-1-F), angefügt durch 

Gesetz vom 10.4.2007 (GVBl. S.276), wird wie 
folgt geändert:  

Die Worte „wenn die einfache Entfernung zum 
Wohnort auf der kürzesten verkehrsüblichen Stra-
ßenverbindung mehr als 100 km beträgt“ werden 
einschließlich der Kommata vor dem Wort „wenn“ 
und nach dem Wort „beträgt“ gestrichen.“ 

2. Der bisherige Art. 12 wird Art. 13. 

Berichterstatter zu 1: Hans Herold 
Berichterstatter zu 2: Stefan Schuster 
Berichterstatter zu 3: Prof. Dr. Winfried 
 Bausback 
Mitberichterstatter zu 1: Stefan Schuster 
Mitberichterstatter zu 2: Hans Herold 
Mitberichterstatter zu 3: Horst Arnold 

II. Bericht: 

1. Der Gesetzentwurf wurde dem Ausschuss für Fra-
gen des öffentlichen Dienstes federführend zuge-
wiesen. 
Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen 
hat den Gesetzentwurf mitberaten. 
Der Ausschuss für Ausschuss für Verfassung, 
Recht, Parlamentsfragen und Verbraucherschutz 
hat den Gesetzentwurf endberaten. 
Zum Gesetzentwurf wurden die Änderungsanträge 
Drs. 16/1505 und Drs. 16/1759 eingereicht. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Gesetzent-
wurf und den Änderungsantrag Drs. 16/1505 in 
seiner 12. Sitzung am 16. Juni 2009 beraten. 
 
Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der Aus-
schuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Enthaltung 
 FW: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Enthaltung 
 FDP: Zustimmung 
mit den in I. enthaltenen Änderungen Z u s t i m -
m u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/1505 
hat der Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FW: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
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3. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen 
hat den Gesetzentwurf und den Änderungsantrag 
Drs. 16/1505 in seiner 37. Sitzung am 30. Juni 
2009 mitberaten. 
 
Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der Aus-
schuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Enthaltung 
 FW: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Enthaltung 
 FDP: Zustimmung 
der Beschlussempfehlung des federführenden Aus-
schusses z u g e s t i m m t .  
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/1505 
hat der Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FW: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

4. Der Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlaments-
fragen und Verbraucherschutz hat den Gesetzent-
wurf und die Änderungsanträge Drs. 16/1505 und 
Drs. 16/1759 in seiner 18. Sitzung am 14. Juli 2009 
endberaten. 
 
Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der Aus-
schuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Enthaltung 
 FW: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Enthaltung 
 FDP: Zustimmung 
der Beschlussempfehlung des federführenden Aus-
schusses z u g e s t i m m t  mit der Maßgabe, dass 
folgende Änderungen durchgeführt werden: 

1. Art. 9 Nr. 3 erhält folgende Fassung: 

„3. Art. 91 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Worte „der 
Hälfte“ durch die Worte 
„60 v. H.“ ersetzt.  

bb) Satz 2 erhält folgende Fassung:  

„2Für Lehrkräfte an öffentlichen 
Schulen gilt als Altersgrenze der 
Beginn des Schuljahres, in dem 
diese das nach Satz 1 maßgebliche 
Lebensjahr vollenden.“  

cc) In Satz 4 werden die Worte „vor 
dem 1. Januar 2010 angetreten 
werden und“ gestrichen.  

b) Abs. 4 wird aufgehoben. 

c) Der bisherige Abs. 5 wird Abs. 4 und 
wie folgt geändert: 

In Satz 2 werden die Worte „und 4 
finden“ durch das Wort „findet“ er-
setzt.“  

2. Im neuen Art. 13 (bisher Art. 12) Abs. 2 Nr. 3 
wird das Wort „am“ durch die Worte „mit 
Wirkung vom“ ersetzt. 

Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/1505 
hat der Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FW: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/1759 
hat der Ausschuss e i n s t i m m i g Zustimmung 
empfohlen. 

Der Änderungsantrag hat durch die Aufnahme in 
die Stellungnahme zum Gesetzentwurf seine Erle-
digung gefunden. 

Ingrid Heckner 
Vorsitzende 
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Beschluss 
des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung 
beraten und beschlossen: 

Gesetzentwurf der Staatsregierung 

Drs. 16/1392, 16/1834 

Gesetz zur Anpassung der Bezüge 2009/2010  
(BayBVAnpG 2009/2010) 

Art. 1 
Geltungsbereich 

(1) Dieses Gesetz gilt für  
1. Beamte, Beamtinnen, Richter und Richterinnen des 

Freistaates Bayern sowie Beamte und Beamtinnen der 
Gemeinden, der Gemeindeverbände und der sonstigen 
der Aufsicht des Freistaates Bayern unterstehenden 
Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentli-
chen Rechts; ausgenommen sind die Ehrenbeamten und 
Ehrenbeamtinnen sowie die ehrenamtlichen Richter 
und Richterinnen, soweit gesetzlich nichts anderes be-
stimmt ist, 

2. Dienstanfänger und Dienstanfängerinnen sowie Rechts-
referendare und Rechtsreferendarinnen der unter Nr. 1 
genannten Dienstherren, 

3. Versorgungsempfänger und Versorgungsempfängerin-
nen mit Anspruch auf Versorgungsbezüge gegen die 
unter Nr. 1 genannten Dienstherren. 

(2) 1Dieses Gesetz gilt nicht für die Beamten und Beamtin-
nen der öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften und 
weltanschaulichen Gemeinschaften und ihre Verbände. 2Es 
gilt auch nicht für Anwärter und Anwärterinnen, die sich 
bereits am 31. Dezember 1998 in einem Beamtenverhältnis 
auf Widerruf befunden haben. 

(3) Soweit in anderen Rechtsnormen auf Vorschriften und 
Anlagen Bezug genommen wird, die durch Art. 2 Abs. 4 
und 5 des Gesetzes zur Anpassung der Bezüge 2007/2008 
(BayBVAnpG 2007/2008) ersetzt worden sind, gilt dieses 
Gesetz. 

Art. 2 
Anpassung der Besoldung 2009 

(1) Ab 1. März 2009 erhöhen sich die Grundgehaltssätze 
um jeweils 40 Euro, die Anwärtergrundbeträge um jeweils 
60 Euro. 

(2) Um 3 v. H. werden ab 1. März 2009 erhöht: 
1. die Grundgehaltssätze nach Abs. 1, die Amtszulagen, 

die allgemeine Stellenzulage und der Familienzuschlag 
mit Ausnahme der Erhöhungsbeträge für die Besol-
dungsgruppen A 2 bis A 5, 

2. die am 28. Februar 2009 nach Maßgabe des Gesetzes 
zur Anpassung der Bezüge 2007/2008 maßgeblichen 
Beträge der Erschwerniszulage nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 
der Erschwerniszulagenverordnung in der am 31. Au-
gust 2006 geltenden Fassung, 

3. die am 28. Februar 2009 nach Maßgabe des Gesetzes 
zur Anpassung der Bezüge 2007/2008 maßgeblichen 
Beträge der Mehrarbeitsvergütung nach § 4 Abs. 1 
und 3 der Verordnung über die Gewährung von Mehr-
arbeitsvergütung für Beamte in der am 31. August 2006 
geltenden Fassung,  

4. die in Anlage 6 BayBVAnpG 2007/2008 festgelegten 
Höchstbeträge für Sondergrundgehälter und Zuschüsse 
zum Grundgehalt sowie festgesetzte Sondergrundgehäl-
ter und Zuschüsse nach fortgeltenden Besoldungsord-
nungen der Hochschullehrer und Hochschullehrerin-
nen, 

5. die in festen Beträgen festgesetzten Zuschüsse zum 
Grundgehalt nach den Nummern 1 und 2 der Vorbe-
merkungen der Anlage II zum Bundesbesoldungsgesetz 
in der bis zum 22. Februar 2002 geltenden Fassung mit 
den sich aus den Grundgehaltssätzen der Nr. 1 ergeben-
den Beträgen. 

(3) Die nach Abs. 1 und 2 Nrn. 1 bis 4 erhöhten Beträge 
ergeben sich aus den Anlagen 1 bis 11 zu dieser Vorschrift.  

Art. 3 
Auslandsdienstbezüge 

Ab 1. März 2009 sind für den Auslandszuschlag und den 
Auslandskinderzuschlag gemäß §§ 55 und 56 des Bundes-
besoldungsgesetzes in der am 31. August 2006 geltenden 
Fassung die Beträge der Anlagen VIa bis VIe zum Bundes-
besoldungsgesetz in der Fassung der Anhänge 16 bis 20 
sowie der Anlage VIi in der Fassung des Anhangs 24 zu 
Art. 2 Nr. 4 des Bundesbesoldungs- und -versorgungsan-
passungsgesetzes 2008/2009 vom 29. Juli 2008 (BGBl I 
S. 1582) maßgebend.   

Art. 4 
Anpassung der Besoldung 2010 

1Zum 1. März 2010 werden die nach Art. 2 Abs. 1 und 2 
erhöhten Besoldungsbestandteile um 1,2 v. H. erhöht. 2Die 
erhöhten Beträge nach Satz 1 ergeben sich aus den Anlagen 
1 bis 11 zu dieser Vorschrift.  

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Aus-
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Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de – Aktuelles/Sitzungen zur Verfügung. 



Seite 2 Bayerischer Landtag 16. Wahlperiode Drucksache 16/1869 

Art. 5 
Erhöhung sonstiger Bemessungsgrundlagen 

Die Erhöhungen nach Art. 2 Abs. 1 und 2 sowie Art. 4 Satz 1 
gelten entsprechend für 

1. die Bemessungsgrundlagen der Zulagen, der Auf-
wandsentschädigungen und der anderen Bezüge, die 
nach Art. 14 § 5 des Reformgesetzes vom 24. Februar 
1997 (BGBl I S. 322), geändert durch Art. 17 des Ge-
setzes vom 19. Februar 2006 (BGBl I S. 334), fortgel-
ten,  

2. die besonderen Grundgehaltssätze, die bei Vereinheit-
lichung des Besoldungsrechts in Bund und Ländern 
1975 als fortgeltendes Recht festgelegt worden sind, 
sowie Rahmensätze, Höchstbeträge und Mittelbeträge 
oder sonstige festgesetzte Grundgehaltssätze. 

Art. 6 
Anpassung der Versorgung 2009 

(1) 1Für Versorgungsempfänger und Versorgungsempfän-
gerinnen gilt die Erhöhung nach Art. 2 Abs. 2 entsprechend 
für die in Art. 2 § 2 Abs. 4 und 5 des Bundesbesoldungs- 
und -versorgungsanpassungsgesetzes 1995 vom 18. Dezem-
ber 1995 (BGBl I S. 1942), geändert durch Art. 61 des Ge-
setzes vom 19. Februar 2006 (BGBl I S. 334), und in 
Art. 14 § 1 des Reformgesetzes vom 24. Februar 1997 
(BGBl I S. 322), geändert durch Art. 17 des Gesetzes vom 
19. Februar 2006 (BGBl I S. 334), genannten Bezügebe-
standteile. 2Satz 1 gilt entsprechend für die Amtszulage 
nach Fußnote 7 zu Besoldungsgruppe A 12 der Anlage 7 
zum BayBVAnpG 2007/2008 in der bis zum 31. Dezember 
2008 geltenden Fassung. 

(2) 1Die Erhöhung der Grundgehaltssätze nach Art. 2 
Abs. 1 gilt entsprechend für Empfänger und Empfängerin-
nen von Versorgungsbezügen der weggefallenen Besol-
dungsgruppe A 1. 2Auf die nach Satz 1 erhöhten Versor-
gungsbezüge ist Abs. 1 entsprechend anzuwenden. 

(3) 1Bei Versorgungsbezügen, deren Berechnung ein Orts-
zuschlag nach dem Bundesbesoldungsgesetz in der bis zum 
30. Juni 1997 geltenden Fassung nicht zugrunde liegt, wer-
den die der Bemessung zugrunde liegenden Grundgehalts-
sätze entsprechend Art. 2 Abs. 1 erhöht, wenn der Versor-
gungsfall vor dem 1. Juli 1997 eingetreten ist. 2Dies gilt 
entsprechend für Versorgungsbezüge der Hinterbliebenen 
von Empfängern und Empfängerinnen von Versorgungsbe-
zügen im Sinn des Satzes 1, die nach dem 30. Juni 1997 
verstorben sind. 

(4) Um 2,9 v. H. werden ab 1. März 2009 erhöht: 

1. die in Abs. 3 genannten Versorgungsbezüge, 

2. Versorgungsbezüge, die in festen Beträgen festgesetzt 
sind. 

(5) 1Bei Ruhestandsbeamten und Ruhestandsbeamtinnen, 
deren Versorgungsbezügen ein Grundgehalt der Besol-
dungsgruppen A 1 bis A 8 zugrunde liegt, vermindert sich 
das Grundgehalt ab 1. März 2009 um 50,61 Euro, wenn den 
ruhegehaltfähigen Dienstbezügen die Stellenzulage nach 

Vorbemerkung Nummer 27 Abs. 1 Buchst. a oder b der An-
lage I zum Bundesbesoldungsgesetz in der bis zum 31. De-
zember 1989 geltenden Fassung bei Eintritt in den Ruhe-
stand nicht zugrunde gelegen hat. 2Satz 1 ist entsprechend 
auf die Hinterbliebenenversorgung anzuwenden. 

(6) Für die Anwendung versorgungsrechtlicher Vorschrif-
ten gilt die Anpassung nach Abs. 1 bis 4 und Art. 2 als eine 
Anpassung im Sinn des § 70 Abs. 1 des Beamtenversor-
gungsgesetzes in der am 31. August 2006 geltenden Fas-
sung. 

Art. 7 
Anpassung der Versorgung 2010 

(1) Zum 1. März 2010 gilt die Erhöhung nach Art. 4 Satz 1 
für die in Art. 6 Abs. 1 genannten Bezügebestandteile ent-
sprechend; das gilt auch für die in Art. 6 Abs. 2 Satz 2 ge-
nannten Versorgungsbezüge.  

(2) Um 1,1 v. H. werden ab 1. März 2010 die in Art. 6 
Abs. 4 genannten Versorgungsbezüge erhöht. 

(3) Art. 6 Abs. 5 ist ab 1. März 2010 mit der Maßgabe an-
zuwenden, dass sich das Grundgehalt um 51,22 Euro ver-
mindert. 

(4) Art. 6 Abs. 6 gilt entsprechend für die Anpassung nach 
Abs. 1 und 2 sowie Art. 4. 

Art. 8  
Altersteilzeit 

(1) Bei Altersteilzeit gemäß Art. 91 Abs. 1 Satz 1 des Baye-
rischen Beamtengesetzes (BayBG) oder Altersdienstermä-
ßigung gemäß Art. 8c Abs. 1 Satz 1 des Bayerischen Rich-
tergesetzes (BayRiG) gelten § 6 Abs. 2 Satz 2 des Bundes-
besoldungsgesetzes und § 2 Abs. 1 bis 3 der Verordnung 
über die Gewährung eines Zuschlags bei Altersteilzeit, 
jeweils in der am 31. August 2006 geltenden Fassung, als 
Landesrecht mit der Maßgabe, dass bei Antritt der Al-
tersteilzeit bzw. Altersdienstermäßigung nach dem 31. De-
zember 2009 Zuschlag und Besoldung zusammen 80 v. H. 
der Nettobesoldung nicht überschreiten dürfen.  

(2) Wird die Altersteilzeit gemäß Art. 91 Abs. 1 Satz 1 
BayBG oder die Altersdienstermäßigung gemäß Art. 8c 
Abs. 1 Satz 1 BayRiG nach dem 31. Dezember 2009 ange-
treten, sind bei der Berechnung der ruhegehaltfähigen 
Dienstzeit für Ruhestandsbeamte und Ruhestandsbeamtin-
nen sowie für Richter und Richterinnen im Ruhestand Zei-
ten einer Teilzeitbeschäftigung nur zu dem Teil ruhegehalt-
fähig, der dem Verhältnis der ermäßigten zur regelmäßigen 
Arbeitszeit entspricht. 

Art. 9 
Änderung des Bayerischen Beamtengesetzes 

Das Bayerische Beamtengesetz (BayBG) vom 29. Juli 2008 
(GVBl S. 500, BayRS 2030-1-1-F) wird wie folgt geändert: 

1. In die Inhaltsübersicht werden die Worte „Art. 142a 
Übergangsregelung zur Altersteilzeit“ eingefügt. 



Drucksache 16/1869 Bayerischer Landtag 16. Wahlperiode Seite 3 

2. Art. 34 Abs. 1 Nr. 1 erhält folgende Fassung: 
„1. eine erste Staatsprüfung, ein Diplom- oder Magis-

terabschluss oder eine vergleichbare Qualifikation 
an einer Universität oder Kunsthochschule oder ein 
Masterabschluss,“ 

3. Art. 91 wird wie folgt geändert: 
a) Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Worte „der Hälfte“ durch 
die Worte „60 v. H.“ ersetzt. 

bb) Satz 2 erhält folgende Fassung: 
„2Für Lehrkräfte an öffentlichen Schulen gilt 
als Altersgrenze der Beginn des Schuljahres, in 
dem diese das nach Satz 1 maßgebliche Le-
bensjahr vollenden.“ 

cc) In Satz 4 werden die Worte „vor dem 1. Januar 
2010 angetreten werden und“ gestrichen. 

b) Abs. 4 wird aufgehoben. 
c) Der bisherige Abs. 5 wird Abs. 4 und in Satz 2 

werden die Worte „und 4 finden“ durch das Wort 
„findet“ ersetzt. 

4. Es wird folgender Art. 142a eingefügt: 

„Art. 142a 
Übergangsregelung zur Altersteilzeit 

1Für Beamte und Beamtinnen, die Altersteilzeit vor 
dem 1. Januar 2010 angetreten haben, gilt Art. 91 in der 
am 31. Dezember 2009 geltenden Fassung. 2Für Lehr-
kräfte an öffentlichen Schulen, die das nach Art. 91 
Abs. 1 Satz 1 maßgebliche Lebensjahr in der zweiten 
Hälfte des Schuljahres 2009/2010 vollenden, gilt als 
Altersgrenze der Beginn des folgenden Schuljahres. 
3Für diese Lehrkräfte und für Lehrkräfte an öffentli-
chen Schulen, die die gesetzlichen Voraussetzungen 
des Art. 91 in der am 31. Dezember 2009 geltenden 
Fassung erfüllt haben, die aber aus schulorganisatori-
schen Gründen Altersteilzeit nicht vor dem 1. August 
2010 antreten können, gilt hinsichtlich des Arbeitszeit-
umfangs Art. 91 Abs. 1 Satz 1 in der am 31. Dezember 
2009 geltenden Fassung.“ 

Art. 10 
Änderung des Bayerischen Richtergesetzes 

Art. 8c des Bayerischen Richtergesetzes – BayRiG – 
(BayRS 301-1-J), zuletzt geändert durch Art. 146 des Ge-
setzes vom 29. Juli 2008 (GVBl S. 500), wird wie folgt 
geändert: 
1. Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

a) Im einleitenden Satzteil werden die Worte „der 
Hälfte“ jeweils durch die Worte „60 v. H.“ ersetzt. 

b) In Nr. 2 wird das Komma durch das Wort „und“ er-
setzt. 

c) Nr. 3 wird gestrichen. 
d) Die bisherige Nr. 4 wird Nr. 3. 

2. Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

a) Im einleitenden Satzteil werden die Worte „der 
Hälfte“ durch die Worte „von 60 v. H.“ ersetzt. 

b) Nr. 2 erhält folgende Fassung: 

„2. der vollen dienstlichen Inanspruchnahme wäh-
rend der Ansparphase von 60 v. H. des Bewil-
ligungszeitraums eine vollständige Freistellung 
vom Dienst während der restlichen Dauer des 
Bewilligungszeitraums folgt (Blockmodell).“ 

3. In Abs. 4 Satz 1 werden die Worte „Sätze 2 bis 4“ 
durch die Worte „Sätze 2 und 3“ ersetzt. 

4. Abs. 6 erhält folgende Fassung: 

„(6) Für Richter, deren Altersdienstermäßigung vor 
dem 1. Januar 2010 begonnen hat, gelten Abs. 1 bis 6 
in der am 31. Dezember 2009 geltenden Fassung.“ 

 

Art. 11 
Änderung des Gesetzes über die Bildung  

von Versorgungsrücklagen im Freistaat Bayern 

Art. 16 des Gesetzes über die Bildung von Versorgungs-
rücklagen im Freistaat Bayern (BayVersRücklG) vom 
26. Juli 1999 (GVBl S. 309, BayRS 2032-0-F), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 20. Dezember 2007 (GVBl 
S. 947), wird wie folgt geändert: 

1. Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden die Worte „500 Euro“ durch die 
Worte „ab 1. März 2009 520 Euro und ab 1. März 
2010 526 Euro“ ersetzt. 

b) In Satz 2 werden die Worte „genannte Betrag er-
höht“ durch die Worte „genannten Beträge erhö-
hen“ ersetzt. 

2. Abs. 3 Halbsatz 1 erhält folgende Fassung: 

„Bei Teilzeitbeschäftigung vermindern sich die pau-
schalen Zuführungsbeträge nach Abs. 1 Satz 1 ab 
1. März 2009 auf 260 Euro und ab 1. März 2010 auf 
263 Euro“. 

 
Art. 12 

Änderung des  
Bayerischen Personalvertretungsgesetzes 

In Art. 54 Abs. 1 Satz 3 des Bayerischen Personalvertre-
tungsgesetzes (BayPVG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 11. November 1986 (GVBl S. 349, BayRS 
2035-1-F), zuletzt geändert durch Gesetz vom 10. April 
2007 (GVBl S. 276), werden die Worte „, wenn die einfa-
che Entfernung zum Wohnort auf der kürzesten verkehrsüb-
lichen Straßenverbindung mehr als 100 km beträgt,“ gestri-
chen. 
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Art. 13 
Inkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. März 2009 in 
Kraft. 
(2) Abweichend von Abs. 1 treten  
1. Art. 4 und 7 am 1. März 2010, 
2. Art. 8, 9 Nrn. 1, 3 und 4 und Art. 10 am 1. Januar 2010 

und 
3. Art. 9 Nr. 2 mit Wirkung vom 1. Juli 2009  
in Kraft. 

Die Präsidentin 

I.V. 

Prof. Dr. Peter Paul Gantzer 

II. Vizepräsident 
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Anlage 1 
zu Art. 2 Abs. 3 

Besoldungsordnung A 
 

Grundgehaltssätze 
(Monatsbeträge in Euro) 

Gültig ab 1. März 2009 

2-Jahres-Rhythmus 3-Jahres-Rhythmus 4-Jahres-Rhythmus 
Stufe 

Besol-
dungs-
gruppe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A 2 1.605,59 1.643,37 1.681,15 1.718,93 1.756,71 1.794,51 1.832,30      

A 3 1.670,84 1.711,04 1.751,24 1.791,43 1.831,65 1.871,86 1.912,06      

A 4 1.707,84 1.755,20 1.802,51 1.849,85 1.897,18 1.944,52 1.991,83      

A 5 1.721,32 1.781,92 1.829,02 1.876,09 1.923,20 1.970,28 2.017,37 2.064,46     

A 6 1.761,10 1.812,81 1.864,52 1.916,21 1.967,91 2.019,62 2.071,34 2.123,04 2.174,73    

A 7 1.836,69 1.883,16 1.948,22 2.013,28 2.078,33 2.143,40 2.208,47 2.254,92 2.301,38 2.347,87   

A 8  1.949,17 2.004,76 2.088,13 2.171,51 2.254,88 2.338,28 2.393,85 2.449,42 2.505,02 2.560,59  

A 9  2.073,98 2.128,68 2.217,66 2.306,63 2.395,63 2.484,61 2.545,77 2.606,96 2.668,12 2.729,30  

A 10  2.231,54 2.307,54 2.421,53 2.535,56 2.649,56 2.763,57 2.839,58 2.915,58 2.991,57 3.067,58  

A 11   2.566,08 2.682,89 2.799,70 2.916,54 3.033,36 3.111,24 3.189,12 3.267,02 3.344,89 3.422,76

A 12   2.756,60 2.895,88 3.035,14 3.174,43 3.313,71 3.406,56 3.499,39 3.592,25 3.685,11 3.777,96

A 13   3.097,61 3.248,01 3.398,42 3.548,81 3.699,20 3.799,47 3.899,73 4.000,01 4.100,28 4.200,55

A 14   3.222,21 3.417,26 3.612,28 3.807,31 4.002,34 4.132,36 4.262,39 4.392,40 4.522,43 4.652,46

A 15      4.182,71 4.397,14 4.568,69 4.740,22 4.911,77 5.083,32 5.254,85

A 16      4.615,37 4.863,35 5.061,76 5.260,17 5.458,55 5.656,95 5.855,34

 
Anlage 2 

zu Art. 2 Abs. 3 
Besoldungsordnung B 

Grundgehaltssätze 
(Monatsbeträge) 

Gültig ab 1. März 2009 

Besoldungsgruppe Euro 

B 1 5.254,85 
B 2 6.106,36 
B 3 6.466,82 
B 4 6.844,38 
B 5 7.277,55 
B 6 7.686,59 
B 7 8.084,49 
B 8 8.499,20 
B 9 9.014,13 

B 10 10.613,16 
B 11 11.025,30 
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Anlage 3 
zu Art. 2 Abs. 3 

Besoldungsordnung R 

Grundgehaltssätze 

(Monatsbeträge in Euro) 

Gültig ab 1. März 2009 

Stufe 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Lebensalter 

Besol-
dungs-
gruppe 

27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 

R 1 3.323,56 3.473,96 3.553,15 3.757,39 3.961,63 4.165,87 4.370,11 4.574,36 4.778,59 4.982,85 5.187,08 5.391,34

R 2   4.042,06 4.246,30 4.450,54 4.654,79 4.859,04 5.063,27 5.267,52 5.471,74 5.676,00 5.880,21

R 3 6.466,82 

R 4 6.844,38 

R 5 7.277,55 

R 6 7.686,59 

R 7 8.084,49 

R 8 8.499,20 

R 9 9.014,13 

 R 10 11.069,02  

 

 

 
Anlage 4 

zu Art. 2 Abs. 3 

Besoldungsordnung W 
 

 

Grundgehaltssätze 
(Monatsbeträge in Euro) 

Gültig ab 1. März 2009 

Besoldungsgruppe W 1 W 2 W 3 

  
3.653,93 4.168,13 5.052,48 
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Anlage 5
zu Art. 2 Abs. 3

Besoldungsordnung C 
Grundgehaltssätze 

(Monatsbeträge in Euro) 
Gültig ab 1. März 2009 

Stufe Besol-
dungs-
gruppe 1               2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

C 1 2.897,08 2.997,35 3.097,61 3.197,87 3.298,16 3.398,42 3.498,67 3.598,94 3.699,20 3.799,47 3.899,73 4.000,01 4.100,28 4.200,55  
C 2 2.903,32 3.063,12 3.222,92 3.382,73 3.542,51 3.702,30 3.862,10 4.021,88 4.181,67 4.341,46 4.501,23 4.661,04 4.820,82 4.980,63 5.140,42
C 3 3.192,89 3.373,82 3.554,76 3.735,69 3.916,62 4.097,56 4.278,47 4.459,40 4.640,33 4.821,27 5.002,18 5.183,11 5.364,04 5.544,96 5.725,89
C 4 4.044,68 4.226,55 4.408,44 4.590,32 4.772,21 4.954,08 5.135,96 5.317,82 5.499,70 5.681,58 5.863,47 6.045,33 6.227,22 6.409,09 6.590,97

Stellenzulagen, Zulagen 
(Monatsbeträge) 

- in der gesetzlichen Reihenfolge - 
Gültig ab 1. März 2009 

Rechtsgrundlage    Euro Rechtsgrundlage Vomhundertsatz Rechtsgrundlage Euro

Bundesbesoldungsordnung C      Bundesbesoldungsordnung C     Bundesbesoldungsordnung C 
Vorbemerkung    Vorbemerkung    Vorbemerkung    
Nummer 2b  75,56 Nummer 3       Nummer 5 

     Die Zulage beträgt wenn ein Amt ausgeübt wird   
      der Besoldungsgruppe R 1  205,54 
      der Besoldungsgruppe R 2  230,08 
     

12,5 v. H. des Endgrundge-
halts oder, bei festen Gehäl-
tern, des Grundgehalts der 
Besoldungsgruppe1)   

     in der Besoldungsgruppe(n)   Besoldungsgruppe Fußnote   
     C 1 A 13  C 2 1 104,32 
   C 2 A 15     
   C 3 und C 4 B 3     
1) Nach Maßgabe des Art. 1 § 5 des Haushaltsstrukturgesetzes vom 18. Dezember 1975 (BGBl I S. 3091) 
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Anlage 6
zu Art. 2 Abs. 3

Besoldungsordnung HS kw 

Grundgehaltssätze 

(Monatsbeträge in Euro) 

Gültig ab 1. März 2009 

Stufe Besol-
dungs-
gruppe 1               2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

HS 1 kw 2.931,94 3.052,71 3.173,45 3.294,23 3.414,99 3.535,74 3.656,51 3.777,27 3.898,04 4.018,77 4.139,55 4.260,33 4.381,06 4.501,83  
HS 2 kw 2.962,16 3.092,16 3.222,20 3.352,23 3.482,25 3.612,27 3.742,29 3.872,32 4.002,34 4.132,36 4.262,39 4.392,40 4.522,43 4.652,46  
HS 3 kw 3.253,52 3.396,46 3.539,42 3.682,37 3.825,34 3.968,28 4.111,23 4.254,18 4.397,14 4.540,10 4.683,05 4.825,97 4.968,95 5.111,90 5.254,85 

  Sondergrundgehalt bis 5.814,14*) 

HS 4 kw 3.650,20 3.815,53 3.980,86 4.146,18 4.311,52 4.476,85 4.642,18 4.807,50 4.972,85 5.138,17 5.303,49 5.468,83 5.634,17 5.799,51 5.964,83 

  Sondergrundgehalt bis 6.959,37*) 

*) Zuschuss zur Ergänzung des Grundgehalts bis 1.553,51 
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Anlage 7
zu Art. 2 Abs. 3

Amtszulagen, Stellenzulagen, Vergütungen auf Grund des Bundesbesoldungsgesetzes 
Monatsbeträge 

- in der gesetzlichen Reihenfolge - 
Gültig ab 1. März 2009 

Rechtsgrundlage Euro, 
Vomhundertsatz 

Bundesbesoldungsgesetz   
§ 44 bis zu 102,26 
§ 48 Abs. 2 bis zu  102,26 
§ 78 bis zu 76,69 
Bundesbesoldungsordnungen A und B  
Vorbemerkungen 
Nummer 2 Abs. 2  127,82 
Nummer 6 Abs. 1  

Buchst. a  460,16 
Buchst. b  368,13 
Buchst. c  294,50 

Nummer 6a  102,26 
Nummer 7   

Die Zulage beträgt in den Besoldungsgruppen 12,5 v. H. des Endgrundgehalts oder, bei festen Gehältern, des 
Grundgehalts der Besoldungsgruppe2)

A 2 bis A 5 A 5 
A 6 bis A 9 A 9 
A 10 bis A 13 A 13 
A 14, A 15 A 15 
A 16, B 2 bis B 4 B 3 
B 5 bis B 7 B 6 
B 8 und B 9 B 9 

Nummer 8    
Die Zulage beträgt in den Besoldungsgruppen   

A 2 bis A 5  115,04 
A 6 bis A 9  153,39 
A 10 und höher  191,73 

Nummer 9   
Die Zulage beträgt nach einer Dienstzeit   

von einem Jahr  63,69 
von zwei Jahren  127,38 

Nummer 10 Abs. 1   
Die Zulage beträgt nach einer Dienstzeit   

von einem Jahr  63,69 
von zwei Jahren  127,38 

Nummer 12  95,53 
Nummer 13a bis zu 76,69 
Nummer 21  188,28 
Nummer 25  38,35 
Nummer 26 Abs. 1   

Die Zulage beträgt in den Laufbahngruppen   
des mittleren Dienstes  17,05 
des gehobenen Dienstes  38,35 

2) Nach Maßgabe des Art. 1 § 5 des Haushaltsstrukturgesetzes vom 18. Dezember 1975 (BGBl I S. 3091) 
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Nummer 27  
Abs. 1  

Buchst. a  
Doppelbuchst. aa  17,38 
Doppelbuchst. bb  67,98 

Buchst. b und c  75,56 
Abs. 2   

im Fall des Abs. 1 Buchst. a Doppelbuchst. bb  50,62 
im Fall des Abs. 1 Buchst. b und c  75,56 

Fußnoten zu Besoldungsgruppen 
Besoldungsgruppe Fußnote  
A 2 1 32,46 
 2 17,73 
 3 59,85 
A 3 1, 5 59,85 
 2 32,46 
A 4 1, 4 59,85 
 2 32,46 
A 5 3 32,46 
 4, 6 59,85 
A 6 6 32,46 
A 7 5 50 v. H. des jeweiligen Unterschiedsbetrages zum 

Grundgehalt der Besoldungsgruppe A 8 
A 9 3, 6 241,63 
 7 8 v. H. des Endgrundgehalts der Besoldungsgruppe A 9 
A 12 7 206,00 
 8 140,35 
A 13 7 168,35 
 11, 12, 13 245,55 
A 14 5 168,35 
A 15 7 168,35 
Bundesbesoldungsordnung R   
Vorbemerkungen  
Nummer 2   

Die Zulage beträgt bei Verwendung an obersten Staatsbehör-
den, an obersten Bundesbehörden oder an obersten Gerichts-
höfen des Bundes, wenn den Richtern und Richterinnen sowie 
Staatsanwälten und Staatsanwältinnen kein Richteramt über-
tragen ist, in den Besoldungsgruppen 

12,5 v. H. des Endgrundgehalts oder, bei festen Gehältern, des 
Grundgehalts der Besoldungsgruppe3)

R 1 A 15 
R 2 bis R 4 B 3 
R 5 bis R 7 B 6 
R 8 bis R 10 B 9 

Fußnoten zu Besoldungsgruppen 
Besoldungsgruppe Fußnote  
R 1 1, 2 186,13 
R 2 3 bis 8, 10 186,13 
R 3 3 186,13 
3) Nach Maßgabe des Art. 1 § 5 des Haushaltsstrukturgesetzes vom 18. Dezember 1975 (BGBl I S. 3091)  
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Anlage 8
zu Art. 2 Abs. 3

Amtszulagen, Stellenzulagen 
auf Grund des Bayerischen Besoldungsgesetzes 

(Monatsbeträge) 
- in der gesetzlichen Reihenfolge - 

Gültig ab 1. März 2009 

Rechtsgrundlage Euro 

Bayerische Besoldungsordnungen 

Fußnoten zu Besoldungsgruppen  

Besoldungsgruppe Fußnote  

1 241,63 A   9 

2 38,35 

4 38,35 A 10 

6 51,13 

A 11 2 51,13 

6 140,35 A 12 

8 206,00 

2, 10 168,35 

6 112,24 

11 168,35 

A 13 

16 206,00 

A 14 3, 5, 8, 11, 12, 13, 15, 16 168,35 

1 140,35 

4, 5, 9, 10 168,35 

A 15 

12 140,35 

1, 1. Spiegelstrich 
    2. Spiegelstrich 

140,35 
112,24 

2 224,44 

A 16 

5, 7 188,28 

A 10 kw 1 46,07 

2 150,29 A 13 kw 

3 82,83 

A 14 kw 3 196,38 

HS 2 kw 3 89,48 
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Anlage 9
zu Art. 2 Abs. 3

Familienzuschlag 
(Monatsbeträge) 

 
Gültig ab 1. März 2009 

 Stufe 1 Stufe 2 

 
(§ 40 Abs. 1  

Bundesbesoldungsgesetz) 
(§ 40 Abs. 2  

Bundesbesoldungsgesetz) 

 Euro Euro 

Besoldungsgruppen A 2 bis A 8 106,36 201,89 

übrige Besoldungsgruppen 111,70 207,23 

 
Bei mehr als einem Kind erhöht sich der Familienzuschlag für das zweite zu berücksichtigende Kind  
um 95,53 €, für das dritte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind um 296,13 €. 

 
 

Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 2 bis A 5 

 

Der Familienzuschlag der Stufe 2 erhöht sich für das erste zu berücksichtigende Kind in den  

Besoldungsgruppen A 2 bis A 5 um je 5,11 €, ab Stufe 3 für jedes weitere zu berücksichtigende Kind 

in den Besoldungsgruppen A 2 bis A 3  um je 25,56 €,  

in der Besoldungsgruppe A 4  um je 20,45 € und 

in der Besoldungsgruppe A 5  um je 15,34 €. 

 
Soweit dadurch im Einzelfall die Besoldung hinter derjenigen aus einer niedrigeren Besoldungsgruppe  
zurückbleibt, wird der Unterschiedsbetrag zusätzlich gewährt. 

 

Anrechnungsbetrag nach § 39 Abs. 2 Satz 1 Bundesbesoldungsgesetz 

 

- in den Besoldungsgruppen A 2 bis A 8 98,86 

- in den Besoldungsgruppen A 9 bis A 12 104,95 
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Anlage 10
zu Art. 2 Abs. 3

Anwärtergrundbetrag 
(Monatsbeträge) 

Gültig ab 1. März 2009 

Eingangsamt, in das der Anwärter bzw. die Anwärterin  nach Ab-
schluss des Vorbereitungsdienstes unmittelbar eintritt 

Euro 

A 2 bis A 4 790,28 
A 5 bis A 8 902,19 
A 9 bis A 11 952,23 
A 12 1.081,78 
A 13 1.111,25 
A 13 + Zulage  
(Nummer 27 Abs. 1 Buchst. c der Vorbemerkungen zu den Bundes-
besoldungsordnungen A und B) oder R 1 1.143,62 

 
Anlage 11

zu Art. 2 Abs. 3
Erschwerniszulage 

(Stundensätze in Euro) 
Gültig ab 1. März 2009 

Erschwerniszulage bis 28. Februar 2009 
Euro  

ab 1. März 2009 
Euro 

§ 4 Abs. 1 Nr. 1 EZulV 2,80 2,88 

 

Mehrarbeitsvergütung 

(Stundensätze in Euro) 
Gültig ab 1. März 2009 

Mehrarbeitsvergütung bis 28. Februar 2009 
Euro 

ab 1. März 2009 
Euro 

§ 4 Abs. 1 MVergV   

A 1 bis A 4 10,26 10,57 

A 5 bis A 8 12,12 12,48 

A 9 bis A 12 16,63 17,13 

A 13 bis A 16 22,94 23,63 

§ 4 Abs. 3 MVergV   

Nr. 1 15,48 15,94 

Nr. 2 19,18 19,76 

Nr. 3 22,77 23,45 

Nrn. 4 und 5 26,60 27,40 
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Anlage 1
zu Art. 4

Besoldungsordnung A 

Grundgehaltssätze 
(Monatsbeträge in Euro) 

Gültig ab 1. März 2010 

2-Jahres-Rhythmus 3-Jahres-Rhythmus 4-Jahres-Rhythmus 
Stufe 

Besol-
dungs-
gruppe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A 2 1.624,86 1.663,09 1.701,32 1.739,56 1.777,79 1.816,04 1.854,29      

A 3 1.690,89 1.731,57 1.772,25 1.812,93 1.853,63 1.894,32 1.935,00      

A 4 1.728,33 1.776,26 1.824,14 1.872,05 1.919,95 1.967,85 2.015,73      

A 5 1.741,98 1.803,30 1.850,97 1.898,60 1.946,28 1.993,92 2.041,58 2.089,23     

A 6 1.782,23 1.834,56 1.886,89 1.939,20 1.991,52 2.043,86 2.096,20 2.148,52 2.200,83    

A 7 1.858,73 1.905,76 1.971,60 2.037,44 2.103,27 2.169,12 2.234,97 2.281,98 2.329,00 2.376,04   

A 8  1.972,56 2.028,82 2.113,19 2.197,57 2.281,94 2.366,34 2.422,58 2.478,81 2.535,08 2.591,32  

A 9  2.098,87 2.154,22 2.244,27 2.334,31 2.424,38 2.514,43 2.576,32 2.638,24 2.700,14 2.762,05  

A 10  2.258,32 2.335,23 2.450,59 2.565,99 2.681,35 2.796,73 2.873,65 2.950,57 3.027,47 3.104,39  

A 11   2.596,87 2.715,08 2.833,30 2.951,54 3.069,76 3.148,57 3.227,39 3.306,22 3.385,03 3.463,83

A 12   2.789,68 2.930,63 3.071,56 3.212,52 3.353,47 3.447,44 3.541,38 3.635,36 3.729,33 3.823,30

A 13   3.134,78 3.286,99 3.439,20 3.591,40 3.743,59 3.845,06 3.946,53 4.048,01 4.149,48 4.250,96

A 14   3.260,88 3.458,27 3.655,63 3.853,00 4.050,37 4.181,95 4.313,54 4.445,11 4.576,70 4.708,29

A 15      4.232,90 4.449,91 4.623,51 4.797,10 4.970,71 5.144,32 5.317,91

A 16      4.670,75 4.921,71 5.122,50 5.323,29 5.524,05 5.724,83 5.925,60

 

Anlage 2 
zu Art. 4 

Besoldungsordnung B 

Grundgehaltssätze 
(Monatsbeträge) 

Gültig ab 1. März 2010 

Besoldungsgruppe Euro 

B 1 5.317,91 
B 2 6.179,64 
B 3 6.544,42 
B 4 6.926,51 
B 5 7.364,88 
B 6 7.778,83 
B 7 8.181,50 
B 8 8.601,19 
B 9 9.122,30 

B 10 10.740,52 
B 11 11.157,60 
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Anlage 3
zu Art. 4

Besoldungsordnung R 

Grundgehaltssätze 
(Monatsbeträge in Euro) 

Gültig ab 1. März 2010 

Stufe 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Lebensalter 

Besol-
dungs-
gruppe 

27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 

R 1 3.363,44 3.515,65 3.595,79 3.802,48 4.009,17 4.215,86 4.422,55 4.629,25 4.835,93 5.042,64 5.249,32 5.456,04

R 2   4.090,56 4.297,26 4.503,95 4.710,65 4.917,35 5.124,03 5.330,73 5.537,40 5.744,11 5.950,77

R 3 6.544,42 

R 4 6.926,51 

R 5 7.364,88 

R 6 7.778,83 

R 7 8.181,50 

R 8 8.601,19 

R 9 9.122,30 

 R 10 11.201,85  

 

 

Anlage 4 
zu Art. 4 

 
Besoldungsordnung W 

Grundgehaltssätze 

(Monatsbeträge in Euro) 

Gültig ab 1. März 2010 

Besoldungsgruppe W 1 W 2 W 3 

  3.697,78 4.218,15 5.113,11 
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Anlage 5
zu Art. 4Besoldungsordnung C 

Grundgehaltssätze 
(Monatsbeträge in Euro) 

Gültig ab 1. März 2010 

Stufe Besol-
dungs-
gruppe 1               2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

C 1 2.931,84 3.033,32 3.134,78 3.236,24 3.337,74 3.439,20 3.540,65 3.642,13 3.743,59 3.845,06 3.946,53 4.048,01 4.149,48 4.250,96  
C 2 2.938,16 3.099,88 3.261,60 3.423,32 3.585,02 3.746,73 3.908,45 4.070,14 4.231,85 4.393,56 4.555,24 4.716,97 4.878,67 5.040,40 5.202,11
C 3 3.231,20 3.414,31 3.597,42 3.780,52 3.963,62 4.146,73 4.329,81 4.512,91 4.696,01 4.879,13 5.062,21 5.245,31 5.428,41 5.611,50 5.794,60
C 4 4.093,22 4.277,27 4.461,34 4.645,40 4.829,48 5.013,53 5.197,59 5.381,63 5.565,70 5.749,76 5.933,83 6.117,87 6.301,95 6.486,00 6.670,06

Stellenzulagen, Zulagen 
(Monatsbeträge) 

Gültig ab 1. März 2010  - in der gesetzlichen Reihenfolge - 
 Rechtsgrundlage   Euro Rechtsgrundlage Vomhundertsatz Rechtsgrundlage Euro

Bundesbesoldungsordnung C   Bundesbesoldungsordnung C    Bundesbesoldungsordnung C    
Vorbemerkung    Vorbemerkung  Vorbemerkung    
Nummer 2b  76,47 Nummer 3      Nummer 5 

     Die Zulage beträgt wenn ein Amt ausgeübt wird   
      der Besoldungsgruppe R 1  205,54 
      

12,5 v. H. des Endgrundge-
halts oder, bei festen Gehäl-
tern, des Grundgehalts der 
Besoldungsgruppe1) der Besoldungsgruppe R 2  230,08 

     in der Besoldungsgruppe(n)  Besoldungsgruppe Fußnote   
     C 1 A 13  C 2 1 104,32 
   C 2 A 15     
   C 3 und C 4 B 3     
1) Nach Maßgabe des Art. 1 § 5 des Haushaltsstrukturgesetzes vom 18. Dezember 1975 (BGBl I S. 3091) 
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Anlage 6
zu Art. 4

Besoldungsordnung HS kw 

Grundgehaltssätze 

(Monatsbeträge in Euro) 

Gültig ab 1. März 2010 

Stufe Besol-
dungs-
gruppe 1               2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

HS 1 kw 2.967,12 3.089,34 3.211,53 3.333,76 3.455,97 3.578,17 3.700,39 3.822,60 3.944,82 4.067,00 4.189,22 4.311,45 4.433,63 4.555,85  
HS 2 kw 2.997,71 3.129,27 3.260,87 3.392,46 3.524,04 3.655,62 3.787,20 3.918,79 4.050,37 4.181,95 4.313,54 4.445,11 4.576,70 4.708,29  
HS 3 kw 3.292,56 3.437,22 3.581,89 3.726,56 3.871,24 4.015,90 4.160,56 4.305,23 4.449,91 4.594,58 4.739,25 4.883,88 5.028,58 5.173,24 5.317,91 

  Sondergrundgehalt bis 5.883,91*) 

HS 4 kw 3.694,00 3.861,32 4.028,63 4.195,93 4.363,26 4.530,57 4.697,89 4.865,19 5.032,52 5.199,83 5.367,13 5.534,46 5.701,78 5.869,10 6.036,41 

  Sondergrundgehalt bis 7.042,88*) 

*) Zuschuss zur Ergänzung des Grundgehalts bis 1.572,15 
 



Seite 18 Bayerischer Landtag 16. Wahlperiode Drucksache 16/1869 

Anlage 7
zu Art. 4

Amtszulagen, Stellenzulagen, Vergütungen auf Grund des Bundesbesoldungsgesetzes 
Monatsbeträge 

Gültig ab 1. März 2010 - in der gesetzlichen Reihenfolge - 

Rechtsgrundlage Euro, 
Vomhundertsatz 

Bundesbesoldungsgesetz   
§ 44 bis zu 102,26 
§ 48 Abs. 2 bis zu  102,26 
§ 78 bis zu 76,69 
Bundesbesoldungsordnungen A und B  
Vorbemerkungen 
Nummer 2 Abs. 2  127,82 
Nummer 6 Abs. 1  

Buchst. a  460,16 
Buchst. b  368,13 
Buchst. c  294,50 

Nummer 6a  102,26 
Nummer 7   

Die Zulage beträgt in den Besoldungsgruppen 12,5 v. H. des Endgrundgehalts oder, bei festen Gehältern, des 
Grundgehalts der Besoldungsgruppe2)

A 2 bis A 5 A 5 
A 6 bis A 9 A 9 
A 10 bis A 13 A 13 
A 14, A 15 A 15 
A 16, B 2 bis B 4 B 3 
B 5 bis B 7 B 6 
B 8 und B 9 B 9 

Nummer 8    
Die Zulage beträgt in den Besoldungsgruppen   

A 2 bis A 5  115,04 
A 6 bis A 9  153,39 
A 10 und höher  191,73 

Nummer 9   
Die Zulage beträgt nach einer Dienstzeit   

von einem Jahr  63,69 
von zwei Jahren  127,38 

Nummer 10 Abs. 1   
Die Zulage beträgt nach einer Dienstzeit   

von einem Jahr  63,69 
von zwei Jahren  127,38 

Nummer 12  95,53 
Nummer 13a bis zu 76,69 
Nummer 21  190,54 
Nummer 25  38,35 
Nummer 26 Abs. 1   

Die Zulage beträgt in den Laufbahngruppen   
des mittleren Dienstes  17,05 
des gehobenen Dienstes  38,35 

2) Nach Maßgabe des Art. 1 § 5 des Haushaltsstrukturgesetzes vom 18. Dezember 1975 (BGBl I S. 3091) 
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Nummer 27   
Abs. 1   

Buchst. a   
Doppelbuchst. aa  17,59 
Doppelbuchst. bb  68,80 

Buchst. b und c  76,47 
Abs. 2   

im Fall des Abs. 1 Buchst. a Doppelbuchst. bb  51,23 
im Fall des Abs. 1 Buchst. b und c  76,47 

Fußnoten zu Besoldungsgruppen 
Besoldungsgruppe Fußnote  
A 2 1 32,85 
 2 17,73 
 3 60,57 
A 3 1, 5 60,57 
 2 32,85 
A 4 1, 4 60,57 
 2 32,85 
A 5 3 32,85 
 4, 6 60,57 
A 6 6 32,85 
A 7 5 50 v. H. des jeweiligen Unterschiedsbetrages zum 

Grundgehalt der Besoldungsgruppe A 8 
A 9 3, 6 244,53 

 
7 8 v. H. des Endgrundgehalts der Besoldungsgruppe  

A 9 
A 12 7 208,47 
 8 142,03 
A 13 7 170,37 
 11, 12, 13 248,50 
A 14 5 170,37 
A 15 7 170,37 
Bundesbesoldungsordnung R   
Vorbemerkungen  
Nummer 2   

Die Zulage beträgt bei Verwendung an obersten Staatsbehör-
den, an obersten Bundesbehörden oder an obersten Gerichts-
höfen des Bundes, wenn den Richtern und Richterinnen sowie 
Staatsanwälten und Staatsanwältinnen kein Richteramt über-
tragen ist, in den Besoldungsgruppen 

12,5 v. H. des Endgrundgehalts oder, bei festen Gehältern, des 
Grundgehalts der Besoldungsgruppe3)

R 1 A 15 
R 2 bis R 4 B 3 
R 5 bis R 7 B 6 
R 8 bis R 10 B 9 

Fußnoten zu Besoldungsgruppen 
Besoldungsgruppe Fußnote  
R 1 1, 2 188,36 
R 2 3 bis 8, 10 188,36 
R 3 3 188,36 
3) Nach Maßgabe des Art. 1 § 5 des Haushaltsstrukturgesetzes vom 18. Dezember 1975 (BGBl I S. 3091) 
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Anlage 8
zu Art. 4

Amtszulagen, Stellenzulagen 
auf Grund des Bayerischen Besoldungsgesetzes 

(Monatsbeträge) 
- in der gesetzlichen Reihenfolge - 

Gültig ab 1. März 2010 

Rechtsgrundlage Euro 

Bayerische Besoldungsordnungen 

Fußnoten zu Besoldungsgruppen  

Besoldungsgruppe Fußnote  

1 244,53 A 9 

2 38,35 

4 38,35 A 10 

6 51,13 

A 11 2 51,13 

6 142,03 A 12 

8 208,47 

2, 10 170,37 

6 113,59 

11 170,37 

A 13 

16 208,47 

A 14 3, 5, 8, 11, 12, 13, 15, 16 170,37 

1 142,03 

4, 5, 9, 10 170,37 

A 15 

12 142,03 

1,  1. Spiegelstrich 

2. Spiegelstrich 

142,03 

113,59 

2 227,13 

A 16 

5, 7 190,54 

A 10 kw 1 46,07 

2 152,09 A 13 kw 

3 82,83 

A 14 kw 3 198,74 

HS 2 kw 3 89,48 
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Anlage 9
zu Art. 4

Familienzuschlag 
(Monatsbeträge) 

 

Gültig ab 1. März 2010 

 Stufe 1 Stufe 2 

 
(§ 40 Abs. 1  

Bundesbesoldungsgesetz) 
(§ 40 Abs. 2  

Bundesbesoldungsgesetz) 

 Euro Euro 

Besoldungsgruppen A 2 bis A 8 107,64 204,32 

übrige Besoldungsgruppen 113,04 209,72 

 

Bei mehr als einem Kind erhöht sich der Familienzuschlag für das zweite zu berücksichtigende Kind  
um 96,68 €, für das dritte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind um 299,68 €. 

 

 

 

Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 2 bis A 5 

 

Der Familienzuschlag der Stufe 2 erhöht sich für das erste zu berücksichtigende Kind  
in den Besoldungsgruppen A 2 bis A 5 um je 5,11 €, ab Stufe 3 für jedes weitere zu berücksichtigende Kind 

in den Besoldungsgruppen A 2 bis A 3  um je 25,56 €,  

in der Besoldungsgruppe A 4  um je 20,45 € und 

in der Besoldungsgruppe A 5  um je 15,34 €. 

 

Soweit dadurch im Einzelfall die Besoldung hinter derjenigen aus einer niedrigeren Besoldungsgruppe zurückbleibt, wird der 
Unterschiedsbetrag zusätzlich gewährt. 

 

 

Anrechnungsbetrag nach § 39 Abs. 2 Satz 1 Bundesbesoldungsgesetz 

 

- in den Besoldungsgruppen A 2 bis A 8 100,05 

- in den Besoldungsgruppen A 9 bis A 12 106,21 
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Anlage 10
zu Art. 4

Anwärtergrundbetrag 

(Monatsbeträge) 
Gültig ab 1. März 2010 

Eingangsamt, in das der Anwärter  bzw. die Anwärterin  nach Ab-
schluss des Vorbereitungsdienstes unmittelbar eintritt Euro 

A 2 bis A 4 799,76 
A 5 bis A 8 913,02 
A 9 bis A 11 963,66 
A 12 1.094,76 
A 13 1.124,59 
A 13 + Zulage  
(Nummer 27 Abs. 1 Buchst. c der Vorbemerkungen zu den Bundesbe-
soldungsordnungen A und B) oder R 1 1.157,34 

 

 
Anlage 11

zu Art. 4
Erschwerniszulage 

(Stundensätze in Euro) 
Gültig ab 1. März 2010 

Erschwerniszulage bis 28. Februar 2010 
Euro  

ab 1. März 2010 
Euro 

§ 4 Abs. 1 Nr. 1 EZulV 2,88 2,91 

 

Mehrarbeitsvergütung
(Stundensätze in Euro) 

Gültig ab 1. März 2010 

Mehrarbeitsvergütung bis 28. Februar 2010 
Euro 

ab 1. März 2010 
Euro 

§ 4 Abs. 1 MVergV   

A 1 bis A 4 10,57 10,70 

A 5 bis A 8 12,48 12,63 

A 9 bis A 12 17,13 17,34 

A 13 bis A 16 23,63 23,91 

§ 4 Abs. 3 MVergV   

Nr. 1 15,94 16,13 

Nr. 2 19,76 20,00 

Nr. 3 23,45 23,73 

Nrn. 4 und 5 27,40 27,73 

 

 



Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer:  Ich rufe Tagesordnungs

punkt 19 auf:

Gesetzentwurf der Staatsregierung

zur Anpassung der Bezüge 2009/2010 (BayBVAnpG 2009/2010) (Drs. 16/1392) 

- Zweite Lesung -

hierzu:

Änderungsantrag der Abg. Stefan Schuster, Christa Naaß, Martin Güll u. a. (SPD)

(Drs. 16/1505) 

und

Änderungsantrag der Abg.

Ingrid Heckner, Petra Guttenberger u. a. (CSU),

Thomas Hacker, Tobias Thalhammer, Prof. Dr. Georg Barfuß u. a. (FDP)

(Drs. 16/1759) 

Ich eröffne die Aussprache. Hierzu wurde eine Redezeit von fünf Minuten pro Fraktion 

vereinbart. Erste Wortmeldung: Herr Kollege Nöth. Herr Kollege, wir haben für heute 

zwar open end vereinbart. Aber Sie sollten eigentlich schon hier stehen.

(Zuruf: Wir haben 22.00 Uhr verabredet!)

 22.00 Uhr ist für mich open end.

(Allgemeine Unruhe  Glocke des Präsidenten)

Herr Kollege Nöth hat das Wort.

Eduard Nöth (CSU):  Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe 

Kolleginnen und Kollegen! Der Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Anpassung der 

Bezüge in den Jahren 2009 und 2010 wurde federführend und ausführlich im Ausschuss 

für Fragen des öffentlichen Dienstes behandelt. Auch die von der CSU und der SPD 

Protokollauszug
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eingereichten Änderungsanträge wurden sehr ausführlich beraten. Der federführende 

Ausschuss für Fragen des öffentlichen Dienstes empfiehlt die Zustimmung zum Gesetz

entwurf der Staatsregierung. Er empfiehlt die einstimmige Zustimmung zu den Ände

rungsanträgen der CSU, und er empfiehlt die Ablehnung des Änderungsantrags der 

SPD.

Meine sehr geehrten Damen und Herren Kollegen, die CSUFraktion unterstützt den 

Gesetzentwurf der Staatsregierung. Ich glaube, mit diesem Gesetzentwurf werden die 

Rahmenbedingungen für unsere Beamtinnen und Beamten und auch für unsere Ver

sorgungsempfänger wesentlich verbessert. Der Gesetzentwurf der Staatsregierung ent

hält drei Regelungskomplexe. Sie wissen, zunächst einmal geht es um die Anpassung 

der Besoldung und der Versorgungsbezüge für die Jahre 2009/2010.

(Unruhe  Glocke des Präsidenten)

Zum 1. März werden die Bezüge um einen Sockelbetrag von 40 Euro erhöht, und sie 

werden weiterhin um 3 % linear angepasst. Die Erhöhung der Anwärterbezüge wurde 

im Ausschuss diskutiert, nicht zuletzt auch aufgrund des Änderungsantrags der SPD. 

Darauf werde ich noch kurz eingehen. Die Anwärterbezüge werden um einen Sockel

betrag von 60 Euro erhöht, was einer Anpassung von 6 % entspricht. Im kommenden 

Jahr werden die Bezüge ab dem 1. März um 1,2 % weiter erhöht.

Meine Damen und Herren, mit dieser Anpassung liegen die Gehälter und die Versor

gungsleistungen unserer Versorgungsempfänger im bundesweiten Vergleich auch wei

terhin an der Spitze. Wir haben in Bayern die Tarifergebnisse für unsere Beamten sofort 

übernommen, ohne große Diskussion wurde gehandelt. Sie wissen, zum 1. Juni sind 

bereits die ersten Nachzahlungen für die Monate März, April und Mai überwiesen wor

den. Ich weiß aus sehr vielen Gesprächen mit unseren Mitarbeitern, aber auch mit den 

Vertretern unserer Verbände, dass unsere Beamten und unsere Versorgungsempfänger 

zufrieden und dankbar sind für die Anpassung, wie wir sie jetzt mit diesem Gesetz be

schließen werden.
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Dieses Gesetz wird sehr viel Geld kosten. Wir wissen, im Jahr 2009 wird der Freistaat 

Bayern rund 426 Millionen Euro mehr zu leisten haben. Im kommenden Jahr werden 

weitere 211 Millionen Euro fällig werden. In diesen Summen sind die Stellenhebungs

programme noch gar nicht eingerechnet, die ebenfalls beschlossen worden sind. Im 

Vorzug auf die Dienstrechtsreform können etwa 18.000 Beamte beziehungsweise wei

tere 2.000 Beamte, und damit insgesamt 20.000 Beamte, in den kommenden Jahren 

damit rechnen, befördert zu werden. Die CSUFraktion begrüßt daher die vorgeschla

gene Erhöhung. Die bayerischen Beamtinnen und Beamten und auch unsere Versor

gungsempfänger werden angemessen entlohnt; die aktiven Beamten für ihre Leistun

gen. Ich glaube, es ist notwendig, die Erhöhung in dieser Form durchzuführen, um die 

Leistungsbereitschaft, die Motivation und auch das Engagement unserer Beamten zu 

belohnen.

Ein weiterer Punkt in dem Gesetzentwurf der Staatsregierung ist die Verlängerung be

ziehungsweise die Modifizierung der Altersteilzeit. Ich meine, das ist ein wichtiges 

Instrument. Seit neun Jahren haben wir in Bayern die Möglichkeit der Altersteilzeit. Das 

bisherige Altersteilzeitgesetz läuft aber zum 31.12. dieses Jahres aus, deshalb muss 

das Gesetz erweitert oder erneuert werden. Wir haben über diese Frage intensiv disku

tiert und waren übereinstimmend der Meinung, dass es auch weiterhin eine Möglichkeit 

geben soll, sozusagen gleitend in den Ruhestand überzugehen.

Die heute zu beschließende Regelung sieht vor, dass Beamte ab dem vollendeten 

60. Lebensjahr, Schwerbehinderte ab dem 58. Lebensjahr in die Altersteilzeit kommen 

können, bei 60prozentigem Arbeitsanteil und bei 60prozentiger Anrechnung auf das 

Ruhegehalt.

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer:  Herr Kollege Nöth, ich weise auf 

die Redezeit hin.

Eduard Nöth (CSU):   Des Weiteren werden die Betroffenen fünf Jahre lang 80 % der 

Nettolöhne erhalten.
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Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich will nur noch ganz kurz auf den Ände

rungsantrag der SPD eingehen. Es ist bekannt, dass das Thema des Antrags streitig 

war, obgleich es von allen Parteien vom Grundsatz her gleich betrachtet wurde. Wir 

werden über den Dienst zu ungünstigen Zeiten und über die Referendarsgehälter und 

die Anwärterbezüge im Rahmen der Dienstrechtsreform noch einmal reden müssen. Wir 

werden den Änderungsantrag der SPD ablehnen, weil er derzeit finanziell nicht darstell

bar ist.

Insgesamt gesehen ist der 15. Juli 2009, also der heutige Tag, für die bayerischen Be

amten und für die Versorgungsempfänger ein guter Tag. Ich bitte daher, dem Gesetz

entwurf der Staatsregierung zuzustimmen.

(Beifall bei der CSU und der FDP)

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer:  Herr Kollege, vielen Dank, Näch

ste Wortmeldung: Herr Kollege Schuster.

Stefan Schuster (SPD):  Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen! Zur Zweiten Lesung 

des Gesetzentwurfs der Staatsregierung zur Anpassung der Bezüge 2009/2010 ist fest

zustellen, dass die Schere zwischen den Einkommen des öffentlichen Dienstes gegen

über denen der freien Wirtschaft um circa 8 % auseinanderklafft. Es war mehr als 

notwendig, dagegen anzusteuern. Deshalb begrüßen wir selbstverständlich die fast voll

ständige Übernahme des Tarifergebnisses auf die Beamtinnen und Beamten in Bayern. 

Die Staatsregierung kommt damit der Forderung des Bayerischen Beamtenbundes, der 

Forderung des Deutschen Gewerkschaftsbundes und den Forderungen der SPDFrak

tion nach, das Tarifergebnis auf die Beamtinnen und Beamten zu übertragen. Das habe 

ich schon in der Ersten Lesung gesagt und auch im Ausschuss.

Was die Anwärterbezüge betrifft, liebe Kolleginnen und Kollegen, so sehen wir allerdings 

noch Verbesserungs und Handlungsbedarf. Das haben Sie auch angesprochen, Herr 

Kollege Nöth. Wir sehen diese Notwendigkeit; denn wenn der öffentliche Dienst auch in 

Zukunft leistungsfähig bleiben soll, brauchen wir qualifiziertes Personal. Wir müssen 
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aufpassen, dass die freie Wirtschaft nicht mit besseren Ausbildungsvergütungen und 

höheren Einstiegsgehältern die guten Leute wegschnappt. Das Durchschnittsalter der 

Beschäftigten im öffentlichen Dienst lag im Jahr 2007 bei 44 Jahren, Tendenz steigend. 

Der Anteil der Beschäftigten, die älter als 55 Jahre sind, beträgt aktuell fast 20 %. In den 

nächsten Jahren müssen also rund 20 % der Stellen nachbesetzt werden. Bereits in 

diesem Jahr geht das Angebot an Arbeitskräften um 130.000 zurück. Weiter sinkende 

Geburtenjahre werden diesen Trend noch verstärken. Der öffentliche Dienst und damit 

auch die kommunalen Arbeitgeber und Dienstherren geraten deshalb bei der Gewinnung 

von qualifizierten Nachwuchskräften in einen viel härteren Wettbewerb mit der Privat

wirtschaft. Erste Personalengpässe treten deshalb bereits jetzt in einigen Bereichen des 

Öffentlichen Dienstes auf.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, nur wer rechtzeitig und ausreichend Nachwuchskräfte 

ausbildet, kann den sich abzeichnenden Personalbedarf, den wir in den nächsten Jahren 

nun wirklich haben, abdecken.

(Beifall der Abgeordneten Christa Naaß (SPD))

Eine Ausbildung im öffentlichen Dienst muss für junge Leute auch attraktiv sein. Die 

Attraktivität kann man vor allem durch eine bessere Bezahlung herbeiführen. Wir haben 

deshalb in unserem Änderungsantrag gefordert, anstatt für die Anwärterbezüge 60 Euro 

mehr zu bezahlen, die Bezüge um 250 Euro zu erhöhen.

Die geplante Verlängerung der Altersteilzeit bei den Beamtinnen und Beamten, die 

ebenfalls in diesem Gesetz geregelt wird, sehen wir zwar positiv  und die Verlängerung 

ist wirklich wichtig, das haben auch die vielen Petitionen gezeigt, die wir im Ausschuss 

für Fragen des öffentlichen Dienstes behandelt haben , aber so ein Gesetz hat nur Sinn, 

wenn es auch angenommen wird. Wir sehen es deshalb als sehr problematisch an, dass 

bei der neuen Regelung keine Aufstockung bei der Versorgung vorgesehen ist. Das 

heißt, nur 60 % sind ruhegehaltsfähig. Die SPDFraktion sieht deshalb die Gefahr, dass 

gerade die Angehörigen der unteren und mittleren Einkommensgruppen die Altersteilzeit 
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nicht mehr nutzen werden. Wir, die Kolleginnen und Kollegen des Ausschusses für Fra

gen des öffentlichen Dienstes, sind immer wieder vor Ort unterwegs und werden bei 

Podiumsdiskussionen, bei Gesprächen mit Personalräten immer wieder auf die famili

enpolitische Komponente angesprochen;denn gerade Frauen, die für die Kindererzie

hung schon Teilzeit gearbeitet haben, können natürlich bei dieser Regelung aus 

finanziellen Gründen die jetzige Altersteilzeit überhaupt nicht mehr in Anspruch nehmen.

Was die Erschwerniszulage betrifft, haben sich die betroffenen Berufsgruppen natürlich 

einiges mehr vorgestellt und erhofft. Ein gemeinsamer Antrag der SPD im Innenaus

schuss über den Dienst zu ungünstigen Zeiten wurde fraktionsübergreifend angenom

men, im Haushaltsausschuss jedoch leider abgelehnt.

Wir haben in unserem Änderungsantrag die Forderungen der Polizeigewerkschaft über

nommen, die Erschwerniszulage für die Nachtarbeit und für die Arbeit an Sonn und 

Feiertagen von 2,80 auf 5 Euro zu erhöhen.

Liebe Kolleginnen und Kollegen von der CSU und der FDP, Sie haben zwar im Aus

schuss für Fragen des öffentlichen Dienstes unseren Änderungsantrag abgelehnt. Aber 

die Diskussion im Ausschuss und die hier am Pult gerade gemachten Aussagen des 

Kollegen Nöth haben uns schon gezeigt, dass wir mit unseren Forderungen betreffend 

die Anwärterbezüge und Erschwerniszulagen richtig liegen. Es wurde auch angedeutet, 

dass im Rahmen der Dienstrechtsreform hierüber nochmals gesprochen werden muss. 

Natürlich könnte man das alles gleich haben, wenn Sie unserem Änderungsantrag zu

stimmen würden. Sie können das jetzt bei der Zweiten Lesung noch machen. Ich bitte 

daher, unserem Änderungsantrag zuzustimmen. Wir werden uns beim Gesetzentwurf 

enthalten. Ihrem Änderungsantrag werden wir allerdings auch zustimmen.

(Beifall bei der SPD)

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer:  Herr Kollege, vielen Dank. Näch

ste Wortmeldung: Herr Kollege Meyer.
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Peter Meyer (FW):  Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, Kolleginnen und 

Kollegen! Auch wir schließen uns natürlich dem Gesetzentwurf zur Anpassung der Be

soldung an. Die Besoldungsanpassung ist für sich gesehen selbstverständlich ange

messen. Sie entspricht der wenige Wochen zuvor erfolgten Tarifeinigung.

(Ingrid Heckner (CSU): Selbstverständlich ist gar nichts im Leben!)

 Dass wir uns dem anschließen, ist schon selbstverständlich, Frau Kollegin Heckner.

Auch in Sachen Altersteilzeit sind wir der Auffassung, dass wir dem Begehren zustim

men. Es ist insbesondere ein Beitrag zur Mitarbeiterzufriedenheit und damit auch ein 

Stück Unternehmenskultur. Der Freistaat Bayern sollte sich als öffentlicher Arbeitgeber 

seiner Unternehmensrolle durchaus bewusst sein. Wir können damit mit Sicherheit sehr 

viele Pensionierungen aus Krankheitsgründen vermeiden.

Kurz zum Änderungsantrag der SPD: Lieber Herr Kollege Schuster, Sie haben es an

gesprochen: Natürlich war das im Ausschuss eine gemischte Diskussion. Auch wir von 

den Freien Wählern haben den einzelnen Punkten teilweise zustimmen können. Teil

weise haben wir das Begehren nicht mittragen können, weil wir der Meinung sind, dass 

das mehr in die Dienstrechtsreform gehört. Deswegen haben wir die vorliegenden Än

derungsanträge in der Schlussabstimmung natürlich abgelehnt. Aber nachdem bisher 

schon die CSU und Sie Diskussionsbereitschaft gezeigt haben, sind natürlich auch wir 

bereit, diese Diskussion positiv und im Sinne der Beschäftigten weiterzuführen.

Aber bei aller Zufriedenheit  auch der Verbände, die Besoldungsanpassung ist für sich 

in Ordnung  darf bitte nicht vergessen werden, dass die 42StundenWoche allein eine 

5prozentige Gehaltskürzung bedeutet. Da ist noch keinerlei Kompensation ersichtlich. 

Damit sind wir beim eigentlich offenen Thema, das auch heute nicht ansatzweise gelöst 

wird. Die 42StundenWoche wurde damals rücksichtslos eingeführt, um die Tarifpar

teien zu erpressen. Aber die Schere hat sich schon länger, nämlich seit 1994, geöffnet. 

Ich erinnere daran, dass die Wochenarbeitszeit einseitig für die Beamten von 38,5 auf 

40 und dann eben von 40 auf 42 Stunden erhöht wurde.
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Die Ankündigungen der Staatsregierung, es werde etwas gemacht, liegen immer vor. 

Was gemacht werden soll, wissen wir nicht. Es gäbe erste Signale. Aus der Verwaltung 

hören wir immer wieder, stoppt  

(Ingrid Heckner (CSU): Das ist doch erst morgen dran!)

 Das ist erst morgen dran. Okay. Dann bin ich gespannt, ob Sie sich morgen zu den 

Stellenkürzungen äußern, die sich aufgrund der 42StundenWoche rechnerisch erge

ben, weil man das in vielen Behörden gar nicht nachvollziehen kann, da das nach Köpfen 

nicht mehr einsparbar ist. Aber in vielen Behörden wäre es schon ein erster Ansatz, wenn 

man mit der Kürzung dieser rechnerisch eingesparten Stellen beginnen würde. Aber da 

kommt leider nichts.

Wir wissen, dass die Zurückführung der Wochenarbeitszeit nicht über Nacht möglich ist. 

Natürlich fehlen ausgebildete Polizeibeamte und Lehrer, die man nicht von heute auf 

morgen auf dem Markt besorgen kann. Aber das ist das Ergebnis der HopplaHopp

Politik der letzten Legislaturperiode, und darunter sollen die Beschäftigten am wenigsten 

leiden.

(Beifall bei den Freien Wählern)

Ich sage Ihnen: Wir sind gerne bereit, tragfähige Lösungskonzepte mitzutragen und zu 

diskutieren, wenn sie denn nun mal endlich auf dem Tisch lägen. Vor diesem Hinter

grund, dass wir unsere Mitarbeit ganz bewusst anbieten, sage ich Ihnen eines: Herr 

Kollege Nöth, wenn dieses Thema nicht so ernst wäre und ich die Mitverantwortung des 

ganzen Hauses, aller Abgeordneten, nicht ablehnen würde, würde ich jetzt wirklich 

sagen, ich kaufe mir einen Eimer Popcorn, lege die Füße hoch und schau genüsslich 

zu, wie Sie diesen Knoten, den Sie in der letzten Legislaturperiode angerichtet haben, 

entwirren wollen.

(Beifall bei den Freien Wählern)
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Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer:  Herr Kollege, vielen Dank. Näch

ste Wortmeldung: Herr Kollege Mütze.

Thomas Mütze (GRÜNE):  Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir werden uns bei dem 

Gesetzentwurf enthalten. Ich möchte kurz begründen, warum wir das tun werden; denn 

gegen eine Bezügeanpassung oder die Fortführung der Altersteilzeit kann man eigent

lich nichts haben. Allerdings liegt wie so oft der Teufel im Detail.

Fangen wir mit der Bezügeanpassung an. Unter anderem werden die Anwärterbezüge 

um 60 Euro angehoben. Lieber Herr Kollege Nöth, aber dass das nicht reicht, haben Sie 

im Ausschuss selber schon gesagt. Kollege Schuster hat darauf hingewiesen. Ich darf 

Sie zitieren; Sie sagen: "Vor allem junge Referendare"  ich ergänze jetzt: und natürlich 

Referendarinnen  "im zweiten Ausbildungsjahr hätten Probleme, da sie Wohnungs und 

Umzugskosten zahlen müssten." Weiter heißt es: "Meister, die eine Fachlehrerausbil

dung absolvierten, stünden dadurch vor einer großen Herausforderung." Das ist richtig, 

und dem stimmen wir sicher alle zu. Aber wenn dem so ist, ist die Frage, warum Sie die 

Bezüge dann nur um 60 Euro und nicht stärker erhöhen, wie es von der Opposition 

gefordert wurde.

(Christa Naaß (SPD): 250 Euro haben wir gefordert!)

 Richtig.  Allerdings müsste man unserer Meinung nach auch zwischen Anwärterinnen 

und Anwärtern einerseits und Referendarinnen und Referendaren andererseits unter

scheiden; denn ein Studium an der Beamtenfachhochschule mit einem Einkommen von 

circa 1.100 Euro ist ein Privileg. Ich denke, da wird niemand widersprechen. Wenn Re

ferendarinnen und Referendare allerdings für das gleiche Geld bis zu 17 Lehrerstunden 

halten dürfen, ist das unserer Meinung nach eine Benachteilung. Dieser Punkt wird in 

der kommenden Dienstrechtsreform sicher zu behandeln sein. Da bin ich beim Thema; 

denn ich gewinne den Eindruck, dass mit der Verabschiedung dieses  in Anführungs

zeichen  "kleinen" Gesetzes, wenn auch nicht finanziell klein, die Staatsregierung einige 

Probleme auf die Verabschiedung der Dienstrechtsreform verschieben möchte. So hat 
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man sich auch erspart, die DuZZulage, also die Erschwerniszulage, jetzt schon zu er

höhen bzw. ihrer Erhöhung zuzustimmen, wie es von der SPD beantragt war, und zwar 

mit dem Argument, dies regele die Dienstrechtsreform. Die Ausschussvorsitzende hat 

darauf hingewiesen. Schauen wir also im Entwurf der Dienstrechtsreform nach. Unter 

Artikel 54 des Besoldungsgesetzes steht, Zulagen für besondere Erschwernisse können 

gewährt werden. Näheres regelt eine Rechtsverordnung. Das ist sehr unklar. Gibt es 

jetzt eine Erhöhung der DuZZulage innerhalb der Dienstrechtsreform oder gibt es 

keine?

Ich möchte sehr gerne an das Versprechen des Innenministers im Haushaltsausschuss 

erinnern, in dem er gesagt hat, bei der DuZ werde sich etwas tun. Nicht nur die Polizi

stinnen und Polizisten in Bayern warten also auf das, was sich da tun soll. Wir schauen 

genau hin und sind gespannt.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Das dritte Detail betrifft die Verlängerung der Altersteilzeit. Das ist sicherlich eine er

freuliche Tatsache, allerdings mit dem Pferdefuß  auch darauf hat Kollege Schuster 

hingewiesen , dass künftig nicht mehr 90 % wie bisher, sondern nur noch 60 % des 

letzten Gehalts ruhegehaltsfähig sind. Da wird sich mancher Beschäftigte in den unteren 

Einkommensgruppen sehr wohl überlegen müssen, ob er dann noch in die Altersteilzeit 

gehen kann, ob er sich das überhaupt noch leisten kann.

Aus diesen drei Gründen werden wir, liebe Kolleginnen und Kollegen, dem Gesetz nicht 

zuzustimmen. Wir werden uns enthalten. Dem SPDAntrag und auch dem Änderungs

antrag der CSU und der FDP stimmen wir zu.

(Beifall bei den GRÜNEN und des Abgeordneten Stefan Schuster (SPD))

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer:  Vielen Dank, Herr Kollege. Die 

nächste Wortmeldung: Herr Kollege Fischer.
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Dr. Andreas Fischer (FDP):  Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Kol

leginnen und Kollegen! Bayern hat viele Standortvorteile. Vieles ist unserer Staatsre

gierung zu verdanken. Aber ein Standortvorteil, der nicht unterschätzt werden darf, liegt 

in der Tatsache begründet, dass wir einen leistungsfähigen und leistungsbereiten öf

fentlichen Dienst haben. Deswegen ist es mir ein großes Anliegen, allen Beamtinnen 

und Beamten, sei es im Lehramt, in der Verwaltung oder in der Polizei, für ihre hervor

ragende Arbeit zum Wohle unseres Landes zu danken.

(Beifall bei der FDP)

Ihre Leistung wird leider in den Medien und in der Öffentlichkeit nicht immer angemessen 

berücksichtigt.

(Zuruf von den GRÜNEN)

Es ist deshalb ein Gebot der Fairness und Gerechtigkeit, dass wir den Beamten mit der 

Bezügeanpassung wenigstens ein bisschen zurückgeben können, und ich freue mich 

über den Entwurf der Staatsregierung, der dieser Leistung Rechnung trägt.

Kollege Schuster hat es angesprochen: Die Schere zwischen der Wirtschaft und dem 

öffentlichen Dienst ist auseinandergegangen, und es ist wichtig, dass diese Schere nicht 

weiter auseinanderklafft. Mein Dank gilt deshalb heute dem Staatsminister der Finanzen, 

dessen Haus diesen Entwurf vorbereitet hat. Er gilt den Vertretern des Bayerischen Be

amtenbundes, und er gilt dem Ausschuss für den öffentlichen Dienst, seiner Vorsitzen

den Ingrid Heckner und meinem Fraktionskollegen Georg Barfuß.

Lassen Sie mich einige wenige Punkte zur Sache ausführen. Wir Liberale stehen, gerade 

was den Eintritt in den Ruhestand betrifft, für flexible Lösungen, die dem Einzelnen ge

recht werden. Die Altersteilzeit ermöglicht solche flexiblen Lösungen. Sie wird derzeit 

von mehr als der Hälfte der anspruchsberechtigten Beamten wahrgenommen, und im 

Gegensatz zu einer frühen Dienstunfähigkeit ist sie der ehrliche Weg.
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Dass bei 60 % Arbeit weniger vergütet wird, ist ein Wermutstropfen, aber  und auch das 

sage ich deutlich  wir haben auch eine Verantwortung für einen ausgeglichenen Haus

halt, und auch dieser Verantwortung müssen wir gerecht werden.

Gleiches gilt für die Anwärterbezüge. Auch hier wäre es wünschenswert, mehr zu zahlen. 

Allerdings kann ich Ihnen, Herr Kollege Mütze, nicht zustimmen, dass man zwischen 

Anwärtern und Referendaren unterscheiden sollte. Beide Gruppen haben mehr verdient. 

Wer im Bereich der öffentlichen Verwaltung Erfahrung hat, weiß, wie viel Anwärterinnen 

und Anwärter, die ja nicht nur ihr Studium an der Fachhochschule absolvieren, sondern 

auch praktische Tätigkeiten machen, leisten. Ich meine deshalb, die Mehrkosten für den 

Staatshaushalt, die dieser Entwurf beinhaltet, sind berechtigt, und ich freue mich über 

diesen Entwurf.

Ich möchte abschließend noch ein Wort zu dem zweiten Punkt sagen, und zwar zur 

Änderung bei den MasterAbschlüssen an Fachhochschulen. Dass hier das förmliche 

Verfahren als Voraussetzung für eine laufbahnrechtlich gleichwertige Anerkennung 

wegfallen wird, ist ebenfalls ein wichtiger Schritt. Die Zulassung durch das Wissen

schaftsministerium sichert die Qualität, und der Wegfall dieser Voraussetzung führt damit 

zu einem Wegfall von Bürokratie. Gleichzeitig zeigt das aber auch den politischen Willen, 

dass MasterAbschlüsse an der FH als gleichwertig anerkannt werden.

Alles in allem bitte ich um Zustimmung zum Gesetzentwurf der Staatsregierung und um 

Ablehnung der Änderungsanträge.

(Beifall bei der FDP und bei Abgeordneten der CSU)

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer:  Herr Kollege, vielen Dank. Näch

ste Wortmeldung: Herr Staatsminister Fahrenschon.

Staatsminister Georg Fahrenschon (Finanzministerium):  Lieber Herr Vizepräsident, 

meine sehr verehrten Damen und Herren! Weil nichts im Leben selbstverständlich ist, 

möchte ich schon am Beginn deutlich machen, dass ich mich insbesondere im Namen 
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unserer bayerischen Beamtinnen und Beamten bei dem Hohen Haus ganz herzlich für 

die äußerst zügige Beratung und die große Zustimmung zu der von der Bayerischen 

Staatsregierung vorgeschlagenen linearen Besoldungsanpassung bedanken möchte.

Ich will auch versuchen, bei den Abgeordneten Schuster und Mütze um Zustimmung zu 

werben, weil ich glaube, dass der Vorschlag, einerseits die Besoldungs und Versor

gungsbezüge anzupassen und andererseits die Altersteilzeit über den 31. Dezem

ber 2009 hinaus zu verlängern, eigentlich auch von Ihren beiden Fraktionen die 

Zustimmung erhalten könnte.

Ich will darauf hinweisen, dass aus den Reihen der CSUFraktion an das Bezügean

passungsgesetz ein Änderungsantrag betreffend Bayerisches Personalvertretungsge

setz angehängt wurde. Dieser Antrag wurde in den Ausschussberatungen von allen 

Fraktionen einstimmig angenommen. Er beschäftigt sich mit den Reisekosten für die 

überwiegend freigestellten Personalratsmitglieder.

Ein weiterer Änderungsantrag von Mitgliedern der beiden Regierungsfraktionen setzt 

sich mit einer speziellen Regelung für die Altersteilzeit auseinander. Er beschäftigt sich 

mit dem Höchstbewilligungszeitraum der Altersteilzeit, bezogen auf eine Vielzahl von 

Leiterinnen und Leitern staatlicher Behörden, die bislang auf vier Jahre befristet war und 

die an dieser Stelle ersatzlos gestrichen wird, um damit praktikabler arbeiten zu können.

Herr Abgeordneter Schuster, Sie sind auf die Frage der Anwärtergrundbeträge einge

gangen. Ich habe heute Nachmittag, wie es der Zufall so will, mit einer Gruppe Absol

venten der Beamtenfachhochschule in Herrsching gesprochen. Sie haben die 60 Euro 

begrüßt.

Ich will also einfach deutlich machen, dass wir an dieser Stelle  so glaube ich  mit der 

linearen Anpassung, die 6 % entspricht und damit im Vergleich mit allen anderen An

passungsmaßnahmen überproportional hoch ausfällt, durchaus auch im Interesse der 

Betroffenen unterwegs sind.
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Was die Erschwerniszulage angeht, haben Sie völlig recht. Dort hat die Staatsregierung 

klar signalisiert, dass wir uns mit einer strukturellen Überprüfung und auch mit einer 

Optimierung auseinandersetzen. Ich glaube aber wirklich, das passt ins Themenfeld der 

Dienstrechtsreform, und ich will auch darauf hinweisen, dass die Tatsache, dass wir den 

Fraktionen die 500 Seiten Dienstrechtsreform quasi schon parallel zur Ressortanhörung 

zur Verfügung gestellt haben, auch als Signal zu verstehen ist, dass wir an dieser Stelle 

die einzelnen Vorschläge tatsächlich mit Ihnen gemeinsam debattieren wollen, weil es 

ein umfangreiches Paket ist.

Bezogen auf die Vorschläge der sozialdemokratischen Landtagsfraktion, die Versorgung 

in der Altersteilzeit zu verbessern  denn nach dem neuen Modell wird die Altersteilzeit 

nur im Verhältnis der zurückgelegten zur regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit als 

ruhegehaltsfähige Dienstzeit berücksichtigt , weise ich darauf hin, dass wir im Gegen

satz zu der Mehrzahl aller anderen Länder, zu der Debatte im Bund und zu der Debatte 

in der freien Wirtschaft heute bereit sind, die Altersteilzeit unbefristet weiter fortzuschrei

ben. Das ist eine wichtige Nachricht dieses Gesetzentwurfs, und ich glaube, wir sind gut 

beraten, dass wir dieses besondere Angebot den bayerischen Beamtinnen und Beamten 

gegenüber nicht mit einer zusätzlichen Privilegierung erschweren. Denn wir befinden 

uns auf einem schmalen Grat, wobei wir die Angebote an unsere motivierten Mitarbeiter 

nicht zu breit anlegen sollten.

Lieber Herr Schuster, weil wir es mit engagierten Beamten zu tun haben, habe ich extra 

die Auslegung noch einmal nacharbeiten lassen. Die Annahme, dass bei familienpoliti

scher Teilzeit keine Altersteilzeit mehr in Anspruch genommen werden kann, ist ein 

Irrtum. Das ist in Artikel 92 des Bayerischen Beamtengesetzes hinterlegt. Hier wird ex

plizit keine Anrechnung auf die Höchstfrist von 15 Jahren vorgesehen. Vor diesem 

Hintergrund hoffe ich, dass ich Ihre Beschwernis ausräumen konnte.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich will an dieser Stelle noch einmal darauf 

hinweisen, dass wir Ihnen trotz angespannter wirtschaftlicher Lage diese Besoldungs

anpassung vorschlagen. Sie ist verbunden mit Kosten in Höhe von 427 Millionen Euro 
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in diesem Jahr und noch einmal 212 Millionen Euro im kommenden Jahr. Das sind keine 

zusätzlichen Belastungen; denn wir haben im Doppelhaushalt 2009/2010 dafür bereits 

Vorsorge getroffen.

Lieber Herr Mütze, wir arbeiten am Thema Erschwerniszulage. Sie ist deshalb nicht im 

Gesetz verankert, weil sie nicht Teil der Forderungen der Tarifparteien war. An dieser 

Stelle möchte ich darauf hinweisen, wenn die Tarifparteien auch jetzt keine Änderung 

fordern, darf es erlaubt sein, das in das nächste Jahr und in die weitere Arbeit zu ver

schieben. Ich bedanke mich für Ihre avisierte Zustimmung. Sie hat natürlich auch damit 

etwas zu tun, dass mit dem Gesetzesbeschluss die derzeit bereits vorläufige Zahlung 

der erhöhten Bezüge auf eine sichere rechtliche Grundlage gestellt wird.

Ich will nicht schließen, ohne darauf hinzuweisen, dass wir im bundesweiten Vergleich 

die bayerischen Beamtinnen und Beamten unter Berücksichtigung der Sonderzahlung 

weiterhin mit den höchsten Gesamtjahresbezügen ausstatten. Deshalb hoffe ich auf Ihre 

Zustimmung und bitte, diese Entscheidung auch in den weiteren Debatten, bezogen auf 

den öffentlichen Dienst, seine Rolle, aber auch seine Ausstattung in Bayern nicht zu 

vergessen. Herzlichen Dank.

(Beifall bei der CSU)

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer:  Herr Minister, bleiben Sie stehen. 

Ich erteile zu einer Zwischenbemerkung dem Kollegen Schuster das Wort.

Stefan Schuster (SPD):  Herr Minister, herzlichen Dank für die Klarstellung, dass man, 

wenn man Teilzeit aus familienpolitischen Gründen genommen hat, auch später noch 

die Möglichkeit hat, Teilzeit zu nehmen. Das ist mir bewusst. Ich habe das auch nicht 

gemeint, ich habe nur überlegt, dass jemand, der bereits Teilzeit für die Kindererziehung 

genommen hat und deswegen nur 60 % Ruhegehalt bezieht, sich vermutlich nicht mehr 

leisten kann, auch noch die Altersteilzeit mit wiederum nur 60 % Ruhegehaltsfähigkeit 

in Anspruch zu nehmen. Wie ist Ihre Meinung dazu? Das war meine Frage an Sie. Sind 
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Sie der Meinung, dass das jemand machen kann? Ich glaube das nicht, und die Mehrzeit 

der Personalräte glaubt das auch nicht.

(Beifall bei der SPD)

Staatsminister Georg Fahrenschon (Finanzministerium):  Herr Abgeordneter, da geht 

es quasi um eine Einschätzung Ihrerseits und nicht um den Vorwurf, wir wollten über 

den Gesetzesweg etwas ausschließen. Es war mir wichtig, dies klarzustellen. Im Gesetz 

ist an dieser Stelle keine Verschlechterung hinterlegt. Wie die Menschen in ihrer indivi

duellen Betroffenheit mit dem Angebot umgehen, ob sie in der Abwägung lieber die volle 

Zeit bei anderen Bezügen arbeiten oder die Teilzeitabzüge hinnehmen, wird die Zukunft 

weisen. Aber wie gesagt, im Gesetz gibt es keine Verschlechterung, und darauf wollte 

ich hinweisen.

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer:  Vielen Dank, Herr Minister. Es 

liegen mir keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Damit ist die Aussprache geschlos

sen. Wir kommen zur Abstimmung. Der Abstimmung liegen der von mir vorgenannte 

Gesetzentwurf und die vorgenannten Änderungsanträge sowie die Beschlussempfeh

lung des federführenden Ausschusses für Fragen des öffentlichen Dienstes auf Druck

sache 16/1834 zugrunde.

Ich lasse vorweg über den vom federführenden Ausschuss zur Ablehnung vorgeschla

genen Änderungsantrag auf Drucksache 16/1505 abstimmen. Wer entgegen dem Aus

schussvotum dem Änderungsantrag zustimmen will, den bitte ich um das Handzeichen. 

 SPDFraktion, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und die Freien Wähler. Gegenstimmen?  

Das sind die beiden anderen Parteien. Gibt es Stimmenthaltungen?  Das ist nicht der 

Fall. Damit ist der Änderungsantrag abgelehnt.

Den Gesetzentwurf 16/1392 empfiehlt der federführende Ausschuss zur Annahme mit 

der Maßgabe, dass ein neuer Artikel 12 eingefügt wird. Dem stimmt der Ausschuss für 

Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Verbraucherschutz bei seiner Endberatung 

zu mit der Maßgabe weiterer Änderungen. Ich verweise insoweit auf die Drucksa
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che 16/1834. Wer dem Gesetzentwurf in der Fassung des endberatenden Ausschusses 

zustimmen will, den bitte ich um das Handzeichen.  Das sind die beiden Regierungs

fraktionen und die Freien Wähler. Gegenstimmen?  Enthaltungen?  Das sind die beiden 

anderen Fraktionen und drei Abgeordnete aus den Reihen der FDP. Dann ist das trotz

dem so beschlossen.

Da ein Antrag auf Dritte Lesung nicht gestellt wurde, führen wir gemäß § 56 unserer 

Geschäftsordnung sofort die Schlussabstimmung durch  in einfacher Form. Gibt es da

gegen Gegenstimmen?  Nein. Wer dem Gesetzentwurf in der Fassung des endbera

tenden Ausschusses seine Zustimmung geben will, den bitte ich, sich vom Platz zu 

erheben.  Die Gegenstimmen bitte ich auf die gleiche Weise anzuzeigen.  Ich glaube, 

hier gibt es ein Versehen bei der Fraktion DIE GRÜNEN. Frau Bause, es war ein Ver

sehen, nehme ich an.

(Zurufe)

Gegenstimmen? Sind nicht da.  Stimmenthaltungen?

(Dr. Franz Xaver Kirschner (FDP): Ich war dagegen!  Weitere Zurufe von der FDP: 

Es gab eine Gegenstimme!)

Das Abstimmungsergebnis ist dasselbe.

(Weitere Zurufe)

Herr Kirschner, jetzt stimmen Sie anders ab, oder?

(Dr. Franz Xaver Kirschner (FDP): Ich war dagegen!)

Es ändert trotzdem nichts am Endergebnis. Das Gesetz ist so angenommen. Es trägt 

den Titel: "Gesetz zur Anpassung der Bezüge 2009/2010".

Mit der Annahme des Gesetzentwurfes in der soeben beschlossenen Fassung hat der 

Änderungsantrag auf Drucksache 16/1759 seine Erledigung gefunden.
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